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Vor 25 Jahren setzte Deutschland ein klares Zeichen: 
Gewalt, ob körperlich oder seelisch, darf kein Mittel 
der Erziehung sein. Nach mehreren drängenden Ent-
scheidungen des Bundesverfassungsgerichts wurde 
das Recht auf eine Kindheit ohne Gewalt im Bürger-
lichen Gesetzbuch (BGB) gesetzlich verankert. Diese 
rechtliche Klarstellung markierte zu Beginn des neuen 
Jahrhunderts einen gesellschaftlichen Wendepunkt, 
der sich konkret auf die Einstellungen und das Han-
deln vieler Eltern auswirkte. Seither ist die Akzeptanz 
körperlicher Strafen deutlich gesunken. Das Bewusst-
sein für die Rechte von Kindern ist spürbar gewach-
sen. Auch die Kinderrechtskonvention der Vereinten 
Nationen verpflichtet uns unmissverständlich, jedes 
Kind vor Gewalt zu schützen – unabhängig von ihrer 
Form oder ihrem Ursprung. 

Die Realität zeigt jedoch: Dieses Recht wird immer 
noch häufig verletzt – darauf machen die Klinik für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und 
Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm und 
UNICEF Deutschland seit Jahren gemeinsam auf-
merksam. Trotz der Gesetze und Konventionen ge-
hört Gewalt für viele Kinder in Deutschland zum Alltag 
– körperlich, psychisch oder durch Vernachlässigung. 
Dies belegt die vorliegende Befragung. Sie wirft einen 
differenzierten Blick auf aktuelle Einstellungen zu 
Erziehungsstrafen, elterliches Erziehungsverhalten 
und selbst erlebte Gewalt in Kindheit und Jugend in 
Deutschland. Die positive Nachricht: 25 Jahre nach 
der Gesetzesänderung haben sich die Einstellungen 
zu Strafen in der Erziehung geändert, insbesondere 
in Bezug auf massive Körperstrafen. 

Die gesellschaftliche Akzeptanz körperlicher 
Bestrafung in der Erziehung von Kindern ist 
so gering wie nie zuvor. Doch wir dürfen uns mit 
dem Erreichten nicht zufriedengeben. Denn vor al-
lem emotionale Gewalt bleibt häufig unsichtbar. 
Darauf wies schon unsere letzte gemeinsame Exper-
tise zum 20-jährigen Jubiläum des Inkrafttretens des 
Rechts auf gewaltfreie Erziehung hin. 

Emotionale Gewalt ist oft schwer zu fassen, leicht zu 
übersehen und doch tief verletzend. Daher fokussiert 
sich der vorliegende Folgebericht auf psychische Ge-
walt und emotionale Strafen in der Erziehung. Emo-
tionale Strafen werden gesellschaftlich zwar mehr-
heitlich abgelehnt, erfahren in der Praxis jedoch nach 
wie vor zu viel Zustimmung – insbesondere im Ver-
gleich zu körperlichen Bestrafungen. Es scheint, als 

VORWORT

herrsche noch immer die Vorstellung, dass einzelne 
emotionale Strafen in der Erziehung angemessener 
und damit eventuell nicht so schädlich wie körperliche 
Strafen seien. Dabei sind die negativen Auswirkungen 
emotionaler Gewalt in der Kindheit auf die psychische 
Gesundheit und die gesamte kindliche Entwicklung 
wissenschaftlich gut belegt. Dennoch gab rund ein 
Drittel der Befragten, die selbst schon Kinder erzogen 
haben, an, schon einmal körperliche bzw. emotionale 
Strafen bei ihren Kindern angewandt zu haben. Nur 
die Hälfte aller Befragten berichtete, selbst in ihrer 
Kindheit keine Körperstrafen beziehungsweise emo-
tionale Strafen erlebt zu haben. Die Kluft zwischen 
Wissen, Einstellung und tatsächlichem Handeln zeigt: 
hier ist dringender Handlungsbedarf. 

Um Kinder umfassend vor Gewalt zu schützen, muss 
die Gesellschaft breiter sensibilisiert werden. Präven-
tion muss gezielter, umfassender und alltagsnäher 
werden. Es benötigt einen wirkungsvolleren politi-
schen und rechtlichen Rahmen, damit Kinder und 
Jugendliche in Deutschland endlich sichere und för-
derliche Bedingungen für ihr Aufwachsen vorfinden. 
Um dies zu erreichen,   sollten die Kinderrechte mit 
dem Recht auf die Förderung der körperlichen und 
geistigen Fähigkeiten ins Grundgesetz aufgenommen 
werden. Das würde die Rahmenbedingungen für ei-
nen wirksamen Kinderschutz verbessern. Zudem ist 
die Misshandlungsform der Vernachlässigung – also 
Gewalt durch Unterlassung – gesetzlich weitgehend 
unbeachtet. Der Gewaltbegriff im Bürgerlichen Ge-
setzbuch sollte daher auch Vernachlässigung mit 
einbeziehen, damit die Ächtung dieser Form der Ge-
walt gesetzlich verankert ist – übereinstimmend mit 
internationalen Klassifikationssystemen wie der von 
UNICEF vorgeschlagenen International Classification 
of Violence Against Children (ICVAC). Im Sozialge-
setzbuch (SGB XIV) stellt das neue Soziale Entschä-
digungsrecht erfreulicherweise mittlerweile Gewalt 
durch erhebliche Vernachlässigung anderen Gewalt-
formen gleich. Aber im Kontext „Gewaltfreie Erzie-
hung“ wird Gewalt durch Unterlassen, durch nicht Ge-
währen elementarer Bedürfnisse, bislang noch nicht 
ausreichend aufgegriffen.

 Unsere Studie zeigt, wie wichtig systematische Daten-
erhebungen zur Erhellung des Dunkelfelds, zum Mo-
nitoring gesellschaftlicher Entwicklungen sowie zur 
gezielten Prävention und Intervention ist. Ohne sie 
wird gut gemeinte Prävention zum Blindflug – insbe-
sondere in unserer sich durch die digitale Revolution 

Vorwort Prof. Dr. Jörg M. Fegert & Christian Schneider
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rasch verändernden Welt. Die Erhebung zeigt zudem, 
dass es wichtig ist, zielgruppenspezifisch aufzuklären 
und zu unterstützen – insbesondere jene, die selbst 
Gewalt in der Kindheit erfahren haben. 

Wir danken allen Teilnehmenden, die diese Studie 
möglich gemacht haben, sowie unseren Partnerinsti-
tutionen für die konstruktive Zusammenarbeit. Unser 
besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr. Elmar Brähler 
und dem Befragungsinstitut USUMA GmbH, die die 
repräsentative Befragung gemeinsam koordinieren 
und – wie bereits in der Vergangenheit – mit großer 
Expertise, Verlässlichkeit und Professionalität die Da-
tenerhebung durchgeführt haben. Ein ausdrücklicher 
Dank geht auch an Frau Emily Sitarski, die die Vorbe-
reitung der Studie, die Koordination der Durchfüh-
rung sowie die Auswertung und Interpretation der Er-
gebnisse im gesamten Forschungsprozess begleitet 
hat. Ebenso danken wir den weiteren Co-Autoren, die 
maßgeblich an der Datenauswertung beteiligt waren 
und zur Interpretation der Ergebnisse beigetragen 
haben. 

Diese Studie ist ein Weckruf für die gesamte Gesell-
schaft. Auch wenn viel erreicht wurde, es ist längst 
nicht genug. Hinzu kommt: In einer sich schnell ver-
ändernden Welt ist noch viel Neues zu tun, um Kin-
dern ein gewaltfreies Aufwachsen zu ermöglichen. 
Der Schutz von Kindern vor psychischer und physi-
scher Gewalt ist keine Option – er ist unsere gemein-
same gesellschaftliche und politische Verantwortung.

Diese Befragung wurde in Kooperation mit UNICEF 
Deutschland und mit Förderung durch eine philanth-
ropische Stiftung von der Klinik für Kinder- und Jugend-
psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Uni-
versitätsklinikum Ulm durchgeführt. Die dort ansässigen 
Kompetenzzentren Kinderschutz in der Medizin und 
Public Child Mental Health werden vom Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württem-
berg (MWK) unterstützt. Sie ermöglichen, regelmäßig 
das Dunkelfeld bei Erziehungsstrafen und Gewalt in der 
Erziehung zu beleuchten. Ziel des Kompetenzzentrums 
Public Child Mental Health ist es zudem, auf aktuelle 
Krisen sowie langfristige Herausforderungen wie das 
gewaltfreie Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen 
präventiv und nachhaltig zu reagieren. Die Vereinten 
Nationen zählen das gewaltfreie Aufwachsen zu ihren 
Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) und fordern 
themenbezogene Studien zu diesem Thema. Dieser For-
derung kommt die hier vorliegende Untersuchung nach.
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ZUSAMMENFASSUNG

Anknüpfend an den Bericht von Clemens et al. (2020), 
erfasst diese Studie anlässlich des 25-jährigen Jubi-
läums zum Inkrafttreten des Rechts auf gewaltfreie 
Erziehung im Bürgerlichen Gesetzbuch die aktuelle 
gesellschaftliche Haltung gegenüber Körper- und 
emotionalen Strafen in der Erziehung von Kindern in 
Deutschland. Neben den Einstellungen und der emp-
fundenen Angemessenheit gegenüber Körper- und 
emotionalen Strafen werden in der vorliegenden Stu-
die auch Häufigkeiten von eigenen Erfahrungen der 
beiden Erziehungsstrafen in der Kindheit sowie auch 
von deren Anwendung in der eigenen Erziehung von 
Kindern präsentiert. Die Ergebnisse basieren auf einer 
für Deutschland bevölkerungsrepräsentativen Stich-
probe von 2.530 befragten Personen im Alter von 16 
bis 92 Jahren. Die Erhebung fand zwischen dem Ende 
des Jahres 2024 und Anfang des Jahres 2025 statt. 
Die aktuellen Befunde zu Körperstrafen werden in die 
Entwicklungen der letzten 25 Jahre eingeordnet, da 
aus früheren Studien zur Anwendung und Akzeptanz 
von Körperstrafen in der Erziehung von Kindern Ver-
gleichswerte vorliegen. Für emotionale Strafen in der 
Erziehung von Kindern ist das nicht der Fall. Insbeson-
dere auf Basis der Erkenntnisse und Handlungsemp-
fehlungen des Vorgängerberichts von 2020 (Clemens 
et al., 2020), verfolgt diese Studie das explizite Ziel, 
erstmals detailliert einen Blick auf emotionale Strafen 
in der Erziehung von Kindern in Deutschland zu wer-
fen. 

Zu diesem Zweck werden insbesondere die empfun-
dene Angemessenheit, die selbst angewandten und 
selbst erlebten emotionalen Erziehungsstrafen, aber 
auch Einstellungen zu und die Anwendung von Kör-
perstrafen in der eigenen Erziehung von Kindern (um 
zeitliche Entwicklungen abzuzeichnen und da die 
Anwendung in der Expertise von 2020 nicht erfasst 
wurde), anhand möglicher soziodemografischer und 
sozioökonomischer Determinanten der Befragten 
beleuchtet: das Geschlecht, die Altersgruppen, die 
Staatsangehörigkeit, die Religions- bzw. Konfessions-
zugehörigkeit, die Präferenz für eine politische Partei, 
der höchste Schulabschluss, das Haushaltseinkom-
men und die Region in Deutschland, in der sich der 
Wohnort der Befragten befindet. Des Weiteren unter-
sucht der Bericht, ob Personen, die in ihrer Kindheit 
emotionale Strafen erfahren haben, zum einen jeweils 
eher emotionalen und Körperstrafen in der Erziehung 
von Kindern zustimmen als Personen, die keine emo-
tionalen Strafen in der Kindheit erlebt haben und zum 
anderen, ob dieser Zusammenhang sich auch bei der 
konkreten Anwendung von emotionalen und Körper-
strafen zeigt. Dies wird in der Fachliteratur (meist 
bezogen auf Kindesmisshandlung) als „Teufelskreis 

der Gewalt“ (engl. „Cycle of Violence“), d.h. als trans-
generationale Weitergabe von Gewalt, beschrieben. 
Auf Basis dessen untersucht der Bericht ob und wenn 
ja, welche soziodemografischen und sozioökonomi-
schen Merkmale in Zusammenhang mit dem Durch-
brechen des „Cycle of Violence“ stehen.

In Bezug auf die gesellschaftliche Akzeptanz von Kör-
perstrafen und auch in Bezug auf ihre Anwendung 
in der Erziehung lässt sich anhand der wissenschaft-
lichen Ergebnisse des vorliegenden Berichts folgen-
des Fazit ziehen: Beides ist knapp 25 Jahre nach der 
gesetzlichen Verankerung der gewaltfreien Erziehung 
im Bürgerlichen Gesetzbuch so gering wie noch nie 
zuvor. Gegenüber einem fast stagnierenden Plateau 
an Zustimmung zu der Körperstrafe „Klaps auf den 
Po“ im Jahr 2016 mit 44,7% der Befragten und 2020 
mit 42,7% der Befragten, stimmen 2024/2025 noch 
30,9% zu. Rund zwei Drittel der Befragten (66,8%) leh-
nen körperliche Bestrafung als Erziehungsmethode 
ab, 2020 waren es noch rund die Hälfte der Befragten 
(56,6%). Emotionale Strafen in der Kindererziehung 
werden mit einem Anteil von 73,0% vergleichsweise 
häufiger abgelehnt. Allerdings werden die einzel-
nen abgefragten emotionalen Bestrafungsformen 
größtenteils häufiger als angebracht empfunden als 
einzelne körperliche Strafen, insbesondere solche, 
die als härtere körperliche Strafen gewertet werden 
können. So halten z.B. 2024/2025 jeweils weniger 
als 1% der Befragten „Mit Stock kräftig auf den Po“, 
„Schläge mit Gegenständen“, „Treten“, „Tracht Prügel 
mit Blutung“ und „Würgen“ für angemessen, während 
emotionale Strafen wie „Verletzende oder beleidigen-
de Aussagen (wie „dumm“, „nutzlos“ oder „faul“)“ und 
„Kleinreden oder herabsetzen“ von jeweils mehr als 
2% der Befragten für angebracht erachtet werden. 
„Isolation von der Familie oder Freunden“, „Mahlzeit 
ausfallen lassen“, „Entzug von Aufmerksamkeit und 
Liebe“ sowie „Schuldzuweisungen oder Bloßstellun-
gen“ werden sogar jeweils von ca. 5% der Befragten 
als angemessene Erziehungsstrafen empfunden. „An-
schreien“ als Form emotionaler Bestrafung wird in der 
Erziehung von Kindern von 16,1% der Befragten als 
angebracht erachtet, „ins Zimmer einsperren“ von 
9,2% und „nicht mehr mit dem Kind sprechen bzw. 
Kommunikationsverweigerung“ von 8,6%. Unter den 
in der Studie abgefragten emotionalen Bestrafungs-
formen werden diese drei Formen am häufigsten in 
Deutschland als angebracht empfunden.

Zu den möglichen Faktoren, die mit der Einstellung, 
Anwendung und auch dem eigenen Erleben von 
emotionalen bzw. Körperstrafen in Zusammenhang 
stehen, ergibt sich meist ein uneinheitliches Bild. 
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Zusammenfassend lassen sich keine wesentlichen 
Unterschiede hinsichtlich der untersuchten sozio-
demografischen und -ökonomischen Determinanten 
feststellen, da die jeweils gefundenen Zusammen-
hänge lediglich geringe Effektstärken aufweisen. An-
hand der einzelnen Determinanten lassen sich in dem 
vorliegenden Bericht nur Tendenzen beschreiben, die 
jedoch nicht überinterpretiert werden dürfen. Das 
Geschlecht, die Altersgruppen, die Staatsangehörig-
keit, die Religions- bzw. Konfessionszugehörigkeit, 
politische Parteipräferenzen, der Schulabschluss, das 
Haushaltseinkommen und die Region, in der sich der 
Wohnort befindet, scheinen also vereinzelt in Bezug 
auf Körper- und emotionale Strafen eine Rolle zu spie-
len – für sich allein genommen jeweils aber nur in ge-
ringem Ausmaß.

Ausgeprägte Zusammenhänge können allerdings 
in der vorliegenden Studie hinsichtlich dessen fest-
gestellt werden, dass das eigene Erleben von emo-
tionalen Strafen in der Kindheit einen Einfluss auf die 
Zustimmung zu Körper- und emotionalen Strafen als 
auch auf ihre Anwendung in der Erziehung von Kin-
dern hat. Insbesondere der Effekt des eigenen Erle-
bens emotionaler Erziehungsstrafen auf die empfun-
dene Angemessenheit von Körper- und emotionalen 
Strafen ist als stark zu interpretieren und stellt somit 
einen bedeutenden Einflussfaktor dar.

Zusammenfassend kann also festgestellt werden, 
dass erlebte Gewalt in der Erziehung einen erheb-
lichen Einfluss auf aktuelle Erziehungseinstellungen 
und elterliches Erziehungsverhalten hat, ebenso wie-
erlebte  körperliche Gewalt, wie bereits bei Clemens 
et al. (2020) gezeigt werden konnte. Allerdings hat 
die Einführung des Gesetzes zur Ächtung der Gewalt 
in der Erziehung in den letzten 25 Jahren diesbezüg-
lich eine beeindruckende Wirkung gezeigt und war 
keine Symbolpolitik. Basierend auf den wissenschaft-
lichen Erkenntnissen der vorliegenden Studie wird 
allerdings auch deutlich, dass sich eine gesamtgesell-
schaftliche Ächtung von Gewalt in der Erziehung, die 
sowohl körperliche als auch seelische Verletzungen 

miteinschließt, noch längst nicht eingestellt hat und 
das globale Nachhaltigkeitsziel der Vereinten Natio-
nen 16.2 „Missbrauch und Ausbeutung von Kindern, 
den Kinderhandel, Folter und alle Formen von Gewalt 
gegen Kinder beenden“ (Statistisches Bundesamt, 
2024a) noch längst nicht erreicht ist. Nach Ansicht der 
Verfasser sind daher folgende Maßnahmen nötig, um 
den Schutz von Kindern vor Gewalt und ihr Recht auf 
Förderung, Teilhabe und ein gewaltfreies Aufwachsen 
nachhaltig zu verankern:

1. 
Kinderrechte stärken, indem sie in das Grundge-
setz aufgenommen und dort verankert werden.

2. 
Den Begriff der gewaltfreien Erziehung in § 1631 
Abs. 2 BGB um die Misshandlungsform der Ver-
nachlässigung – also Gewalt durch Unterlassung 
– erweitern.

3. 
Gezielte Prävention, Sensibilisierung und Aufklä-
rung gewaltfreier Erziehung fördern, indem die 
Settings „Familie“ und „digitaler Raum“ besonders 
berücksichtigt werden. Sowohl selektive als auch 
indizierte Prävention muss (z.B. in § 20 SGB V) er-
möglicht werden, um nicht nur primärpräventiv 
vor Gewalt in der Erziehung zu warnen. Der Set-
ting-Ansatz der WHO muss auf den digitalen Raum 
als Ort der Risiken vor Gewalt, aber auch als Raum 
der Chancen für Prävention erweitert werden.

4.
Die Datenlage zu Gewalt in der Erziehung ver-
bessern: Diese ist in Deutschland weiterhin lü-
ckenhaft. Es braucht ein gezieltes Monitoring des 
Nachhaltigkeitsziels 16.2 durch die Bundesrepub-
lik Deutschland, die sämtliche Formen von Gewalt 
in der Erziehung, einschließlich körperlicher und 
seelischer Gewalt sowie Gewalt durch Vernachläs-
sigung und Unterlassung, regelmäßig erfasst.

Zusammenfassung
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Am 08. November 2000 trat das Gesetz zur Ächtung 
der Gewalt in der Erziehung in Kraft und verankerte 
das Recht des Kindes auf gewaltfreie Erziehung expli-
zit im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Mit dem klaren 
Wortlaut in § 1631 Abs. 2 BGB „Kinder haben ein Recht 
auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, 
seelische Verletzungen und andere entwürdigende 
Maßnahmen sind unzulässig“ (Ministerium für Sozia-
les, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg, 
2025) wurde ein juristischer Meilenstein erreicht, der 
die finale Abkehr vom elterlichen Züchtigungsrecht in 
Deutschland vollzog und klarstellte, dass jegliche Art 
von Erziehungsstrafe durch Gewalt unzulässig ist (Pe-
schel-Gutzeit, 2001). 

Die Implementierung der gewaltfreien Erziehung in 
Deutschland folgte einem asymmetrischen Pfad, be-
dingt durch die unterschiedliche Rechtstradition und 
Erziehungskultur in der Bundesrepublik Deutschland 
(BRD) und der Deutschen Demokratischen Republik 
(DDR). In der BRD dauerte der Abschied vom elter-
lichen Züchtigungsrecht vergleichsweise lange. Ob-
wohl das ursprünglich in § 1631 Abs. 2 BGB von 1900 
verankerte väterliche Züchtigungsrecht mit Inkrafttre-
ten des Gleichberechtigungsgesetzes am 1. Juli 1958 
formell außer Kraft gesetzt wurde, galt es in Praxis und 
Rechtsprechung gewohnheitsrechtlich weiter, solan-
ge es als „angemessenes Zuchtmittel“ erachtet wurde 
(Peschel-Gutzeit, 2001). Die Kindschaftsrechtsreform 
von 1980 führte zu einer neuen Formulierung und Re-
gelung von § 1631 Abs. 2 BGB: „Entwürdigende Erzie-
hungsmaßnahmen sind unzulässig“. Dies untersagte 
zwar Gewalt in der Erziehung, eine entsprechende 
Definition fehlte allerdings und somit hatte diese Re-
gelung noch keine klare strafrechtliche Relevanz (vgl. 
Noak, 2002). Mit der weiteren Modifizierung von 1998 
wurde zwar eine Definition ergänzt („Entwürdigende 
Erziehungsmaßnahmen, insbesondere körperliche 
und seelische Misshandlungen sind unzulässig“), die 
Schwelle zwischen Gewalt und Misshandlung jedoch 
nicht definiert, sodass diese Spezifizierung so gedeu-
tet wurde, dass leichtere Erziehungsstrafen weiterhin 
erlaubt seien (Maiorino, 2003). 

Die DDR hingegen wies in diesem Bereich schon frü-
her progressivere Ansätze auf. Offiziell gab es in der 
DDR seit 1949 ein Züchtigungsverbot an Schulen, al-
lerdings wurden darin eingeschlossene Sanktionen 
dennoch oft in der Praxis toleriert und umgesetzt 
(Schaarschmidt et al., 2018). Körperliche Züchtigung 
von Kindern durch die Eltern widersprach formell der 
sozialistischen Erziehung und war geächtet; aller-
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dings war sie nicht ausdrücklich gesetzlich verboten. 
Repräsentative deutsche Studien, die sich zumindest 
Misshandlungserfahrungen in Kindheit und Jugend 
vergleichend zwischen dem Aufwachsen in der BRD 
und DDR angeschaut haben, kamen zu dem Ergebnis, 
dass ostdeutsche Befragte retrospektiv seltener von 
emotionaler und körperlicher Misshandlung sowie 
Vernachlässigung berichteten als westdeutsche Be-
fragte (vgl. Fleischer et al., 2022; Schulz et al., 2022; 
Spitzer et al., 2023). Insofern deuten die Ergebnisse 
darauf hin, dass auch elterliche Erziehungspraktiken 
und -einstellungen durch soziokulturelle Bedingun-
gen des Aufwachsens, gesellschaftliche Normen so-
wie politische und rechtliche Leitbilder geprägt sein 
können.

Die gesamtdeutsche Gesetzgebung von 2000 schuf 
somit die erste einheitliche, unmissverständliche 
Rechtsgrundlage in ganz Deutschland, die das Kind 
als eigenständigen Inhaber und Träger von Rechten 
im familiären Kontext festigte. Im Rahmen der „Re-
form des Vormundschafts- und Betreuungsrechts“, 
deren Regelungen am 01. Januar 2023 in Kraft traten, 
wurde zuletzt auch § 1631 Abs. 2 BGB angepasst: „Das 
Kind hat ein Recht auf Pflege und Erziehung unter 
Ausschluss von Gewalt, körperlichen Bestrafungen, 
seelischen Verletzungen und anderen entwürdigen-
den Maßnahmen“ (Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz, 2025). Mit dieser Anpassung 
sollte „das Recht auf gewaltfreie Erziehung aus § 1631 
Abs. 2 BGB in das Vormundschaftsrecht übertragen 
und zugleich ausdrücklich auf den Bereich der Pflege 
erweitert werden […] [und] [u]m durch diese Erwei-
terung Inkonsistenzen im Kindschaftsrecht zu ver-
meiden“ (Wissenschaftliche Dienste des Deutschen 
Bundestages, 2022, S. 1). Ob damit eine Änderung 
des Gewaltbegriffs intendiert ist, bleibt auf Basis der 
Gesetzgebungsmaterialien unklar (Wissenschaftliche 
Dienste des Deutschen Bundestages, 2022). 
 
Denn, dass der Gewaltbegriff und damit das Ver-
ständnis sowie die Bewertung von Gewalt, insbeson-
dere in der Erziehung von Kindern, kulturell und ge-
sellschaftlich veränderlich ist, offenbart insbesondere 
der lange Weg zur gewaltfreien Erziehung (vgl. Deut-
scher Kinderschutzbund Landesverband NRW e.V., 
2025; Peschel-Gutzeit, 2001). In der letzten Experti-
se zum 20-jährigen Jubiläum des Inkrafttretens des 
Rechts auf gewaltfreie Erziehung im BGB (Clemens 
et al., 2020; ebenfalls mit Unterstützung von UNICEF 
Deutschland), konnten die Autoren bereits zeigen, 
dass sich erfreulicherweise seit dem Gewaltverbot in 
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der Erziehung die Einstellungen zu Körperstrafen in 
Deutschland zum Positiven geändert haben, insbe-
sondere in Bezug auf massive Körperstrafen. Kinder 
zur Bestrafung zu schlagen – einen Klaps auf den Po 
zu geben – wird also zunehmend weniger als „ange-
messene Erziehungsmethode“ angesehen (Clemens 
et al., 2020), sondern als Gewalt und damit unzuläs-
sig. Doch wie verhält sich dies mit elterlichen Hand-
lungen, die nicht gegen den Körper gerichtet sind, 
sondern vor allem auf der verbalen Ebene stattfinden 
und das Kind seelisch und emotional angreifen?

In dem Bericht von 2020 kamen die Autoren unter 
anderem zu folgendem Fazit: Obwohl die gesetzli-
che Grundlage für die gewaltfreie Erziehung seit dem 
Jahr 2000 existiert, bleibt die emotionale Gewalt die 
„unsichtbare“ Herausforderung im Kinderschutz. Im 
Gegensatz zu körperlicher Misshandlung oder sexu-
ellem Missbrauch wird insbesondere die emotionale 
Misshandlung von Kindern und Jugendlichen oft als 
weniger schädlich wahrgenommen, da sie meist kei-
ne physischen Spuren hinterlässt (Witt et al., 2021) 
Sie wurde zudem auch lange Zeit in der Forschung 
vernachlässigt (Gossmann & Fegert, 2024). Dabei 
zeichnen die Ergebnisse wissenschaftlicher Studien 
ein klares Bild: Emotionale Kindesmisshandlung kann 
ähnliche oder sogar schwerwiegendere psychische 
und physische Folgen haben wie körperliche Kindes-
misshandlung und sexueller Kindesmissbrauch (Spi-
nazzola et al., 2014; Strathearn et al., 2020; Teicher et 
al., 2006). Emotionale Kindesmisshandlung umfasst 
absichtliche Handlungen der Bezugsperson, die dem 
Kind das Gefühl geben, wertlos, fehlerhaft, ungeliebt 
oder unerwünscht zu sein, wie etwa Beschimpfen, 
Herabwürdigen, Einschüchtern, Terrorisieren und Iso-
lieren (Brassard et al., 2019; Leeb et al., 2008). Dabei 
geht es insbesondere um ein sich wiederholendes 
Muster oder extreme Vorkommnisse dieses Verhal-
tens durch die Bezugsperson bzw. Erziehungsberech-
tigte (Brassard et al., 2019).

Alle Formen der Kindesmisshandlung erfüllen als 
Gefährdung des Kindeswohls Straftatbestände und, 
wie die Kinder- und Jugendhilfestatistik anhand von 
vermuteten und gemeldeten Fällen zeigt, ist auch 
die Gesellschaft zunehmend für Anzeichen der Ver-
nachlässigung und emotionalen Misshandlung von 
Kindern und Jugendlichen sensibilisiert (Statistisches 
Bundesamt 2024b, 2025a, 2025b). Unklar bleibt dem-
gegenüber, ob und welche emotionalen Strafen 
die deutsche Bevölkerung in der Erziehung von 
Kindern zu disziplinarischen Zwecken toleriert 

und als angebracht erachtet. Dabei können die 
Grenzen zwischen suboptimalem, emotional strafen-
dem Verhalten in der Kindererziehung und schwerer 
emotionaler Kindesmisshandlung fließend sein (Hib-
bard et al., 2012; Slep et al., 2011).

In einer Substichprobe von 1.340 Eltern, die auf einer 
repräsentativen Stichprobe der deutschen Bevöl-
kerung basiert, gaben im Befragungsjahr 2021 fast 
62% an, mindestens eine Form von emotionaler Be-
strafung schon einmal in der Erziehung von Kindern 
angewandt zu haben (Sitarski et al., unter Revision). 
Fast die Hälfte der Befragten in dieser Stichprobe be-
richtete davon, ein bis drei Formen emotionaler Be-
strafung in der Kindererziehung angewandt zu haben 
und 12% bejahten die kumulative Anwendung einer 
noch größeren Zahl von vier bis sieben Formen. Als 
stärkster Risikofaktor für die Anwendung von emo-
tionalen Strafen in der Erziehung von Kindern wurde 
die eigene Erfahrung von emotionaler Misshandlung 
in Kindheit und/oder Jugend identifiziert: Diese Eltern 
hatten ein fast 3,5-fach erhöhtes Risiko, emotionale 
Strafen in der Erziehung eigener Kinder anzuwenden. 
Der „Teufelskreis der Gewalt“ (englisch: „Cycle of Vio-
lence“; Widom, 1989) scheint sich somit auch in der 
Anwendung von emotionalen Erziehungsstrafen zu 
äußern, welche möglicherweise auch als Vorboten 
von emotional misshandelnden Verhalten durch El-
tern fungieren können. 

Die, trotz der seit nun 25 Jahren klaren Rechtslage, 
hohe Prävalenz der Anwendung von emotionalen 
Strafen in der Erziehung von Kindern, erfordert eine 
tiefgehende Analyse der Faktoren, die in Zusammen-
hang mit Einstellungen, Akzeptanz und der Anwen-
dung von emotionalen Erziehungsstrafen an Kindern 
stehen. Nur durch das Verständnis dieser Determi-
nanten können Präventions- und Sensibilisierungs-
kampagnen zielgruppenspezifisch und effektiv gestal-
tet werden. Auch ist die Abnahme der Zustimmung 
zu Körperstrafen in der Erziehung von Kindern, die in 
dem letzten Bericht von 2020 (Clemens et al., 2020) 
beobachtet werden konnte, zwar positiv, aber mit ei-
ner Zustimmung zu der Aussage „Ein Klaps auf den 
Hintern hat noch keinem Kind geschadet“ von trotz-
dem etwas mehr als der Hälfte der Befragten in ei-
ner für Deutschland repräsentativen Studie, deutlich 
zu hoch. Die gesamtgesellschaftliche Aufgabe und 
das Ziel sind noch immer ein gewaltfreies Aufwach-
sen aller Kinder, so wie die Vereinten Nationen es in 
den Nachhaltigkeitszielen („Sustainable Development 
Goals“) mit Ziel 16 „Frieden, Gerechtigkeit und starke 
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Institutionen“, und insbesondere mit Unterziel 16.2 
„Missbrauch und Ausbeutung von Kindern, den Kin-
derhandel, Folter und alle Formen von Gewalt gegen 
Kinder beenden“ (Statistisches Bundesamt, 2024a), 
festgeschrieben haben. Dieser Bericht zieht anlässlich 
des 25-jährigen Jubiläums des Gesetzes zur Ächtung 
der Gewalt in der Erziehung Bilanz: Wie haben sich 
Einstellungen und die empfundene Angemessen-
heit von Körperstrafen in der Erziehung von Kindern 
weiterentwickelt? Was wissen wir über elterliches Er-
ziehungsverhalten in Bezug auf Körperstrafen? Und 
ganz besonders: Wie steht die deutsche Bevölkerung 
zu emotionalen Erziehungsstrafen? Wo sehen wir Un-
terschiede?

Ende des Jahres 2024 bis Anfang des Jahres 2025 hat 
die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psycho-
somatik und Psychotherapie am Universitätsklinikum 
Ulm, unter der Leitung von Prof. Dr. Jörg M. Fegert, 
unterstützt durch UNICEF Deutschland und eine phil-
anthropische Stiftung, erneut eine Studie zu aktuellen 
Einstellungen zu Erziehungsstrafen, elterlichem Erzie-
hungsverhalten und selbst erlebten Erziehungsstra-
fen in Kindheit und Jugend in Deutschland durchge-
führt. Zwar werden auch im vorliegenden Bericht, auf 
Basis der Expertise von 2020 (Clemens et al., 2020), die 
Entwicklungen in Bezug auf Einstellungen zu Körper-
strafen in der Erziehung von Kindern, deren empfun-
dene Angemessenheit, selbst erlebte Körperstrafen in 
der Kindheit und diesmal auch Häufigkeiten und De-
terminanten der Anwendung solcher Erziehungsstra-
fen präsentiert. Aus den oben genannten Gründen 
lag aber insbesondere in diesem Bericht zum 25-jäh-
rigen Jubiläum der gewaltfreien Erziehung ein Fokus 
auf emotionalen Strafen in der Erziehung von 
Kindern. Dieser Bericht beleuchtet detailliert aktuelle 
Einstellungen zu emotionalen Erziehungsstrafen, de-
ren empfundene Angemessenheit, Anwendung und 
eigene Erfahrungen damit in der deutschen Bevölke-
rung. Letztere werden darüber hinaus in Zusammen-
hang mit Einstellungen zu und der Anwendung von 
sowohl emotionalen als auch Körperstrafen gesetzt. 
All dies wird ferner durch die Betrachtung von sozio-
demografischen und -ökonomischen Determinanten 
näher beleuchtet. Bereits im letzten Bericht (Clemens 
et al., 2020) konnten in Bezug auf Körperstrafen si-
gnifikante Zusammenhänge festgestellt werden und 
damit geschlussfolgert werden, dass bestimmte Be-
völkerungsgruppen stärker bei der Prävention von 
Gewalt in der Erziehung adressiert werden müssen. In 
Bezug auf emotionale Strafen möchte dieser Bericht 
dem ebenfalls nachkommen, insbesondere hinsicht-

lich dessen, welche Personen den „Cycle of Violence“ 
eher durchbrechen, und wo es möglicherweise Unter-
schiede in Bezug auf Körperstrafen gibt. Im vorliegen-
den Bericht wurde dazu eine Reihe an Determinanten 
ausführlich betrachtet: das Geschlecht, das Alter, die 
Staatsangehörigkeit, die Religions- bzw. Konfessions-
zugehörigkeit, die Präferenz für eine politische Partei, 
der höchste Schulabschluss, das Haushaltseinkom-
men und die Region in Deutschland, in der sich der 
Wohnort der Befragten befindet. 

Zusammenfassend soll die Analyse dieser Determi-
nanten dabei helfen, zu verstehen, wo in der Sensi-
bilisierung für gewaltfreie Erziehung noch intensiver 
Nachholbedarf besteht. Denn beim Gesetz zur Äch-
tung der Gewalt in der Erziehung geht es um eine 
komplette, übergreifende Ächtung von Gewalt an 
Kindern im familiären Kontext und eine gesamtge-
sellschaftliche Bewusstseinsveränderung. In diesem 
Bericht geht es darum, eine Einschätzung zum Stand 
der gewaltfreien Erziehung in Deutschland ein Vier-
teljahrhundert nach Abschaffung des Züchtigungs-
rechts zu geben, welches seelische Verletzungen mit-
einschließt. Gerade in einer Zeit, in der die psychische 
Gesundheit junger Menschen in einer Krise steckt 
und vor einem fatalen Kipppunkt steht (McGorry et al., 
2024), und in einer Zeit tiefgreifender digitaler Trans-
formation, die auch auf Erziehungseinstellungen und 
-verhalten der Eltern von Morgen Einfluss nimmt, ist 
es wichtiger denn je, den Schutz vor Gewalt in der 
Kindheit, insbesondere in der Erziehung, in den Vor-
dergrund zu rücken und als gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe zu verdeutlichen. Darauf, sowie insbesonde-
re auf den Ergebnissen des vorliegenden Berichts ba-
sierend, werden zum Abschluss aktuelle Thesen und 
Handlungsimplikationen präsentiert. 



16

2.1 
STICHPROBENAUSWAHL 
(SAMPLING)

Für die Studie wurde eine Stichprobe verwendet, die 
repräsentativ für die deutschsprachige Wohnbevölke-
rung in Deutschland ab einem Alter von 16 Jahren ist. 
Es handelt sich hierbei zum Teil um eine Folgebefra-
gung auf Basis der vorangegangenen bevölkerungs-
repräsentativen Erhebungen aus den Jahren 2016 
und 2020 mit unabhängigen Stichproben (Clemens 
et al., 2020). Dadurch ist auch an einigen Stellen eine 
Trendanalyse über die drei Untersuchungszeiträume 
hinweg möglich. Die aktuelle Erhebung fand zwischen 
Oktober 2024 und Februar 2025 durch die USUMA 
GmbH statt. Diese begann mit einer Zufallsauswahl 
einer Flächenstichprobe, gefolgt von einer Auswahl 
der Zielhaushalte innerhalb dieser regionalen Fläche 
nach dem Random-Route-Verfahren. Dazu wurden 
den Interviewenden innerhalb jeder regionalen Flä-
che eine Startadresse (sogenannte Sample-Points) 
und eine Schrittweite für die Zufallsauswahl der Haus-
halte vorgegeben. In Mehrpersonenhaushalten wur-
de die Zielperson mittels „Schwedenschlüssel“ zufällig 
ausgewählt. 

2.2 
FRAGENKOMPLEXE

Zunächst wurden in einem standardisierten Interview 
soziodemografische und sozioökonomische An-
gaben zur Zielperson und zum Haushalt mittels eines 
strukturierten Fragebogens ermittelt (unter anderem 
Alter, Geschlecht, Bundesland, in dem sich der Haupt-
wohnsitz befindet, Staatsangehörigkeit und Haus-
haltseinkommen). Danach erfolgte die Übergabe des 
dazugehörigen Selbstausfüller-Fragebogenteils, wel-
cher von den Interviewten eigenständig beantwortet 
werden sollte. Die Interviewenden standen für Fragen 
und bei Schwierigkeiten auf direkte Nachfrage der Stu-
dienteilnehmenden beratend zur Verfügung.

Zur Erfassung von Einstellungen zur Erziehung 
von Kindern (Körperstrafen) wurden Fragen in An-
lehnung an eine thematisch sehr ähnlich orientierte 
Befragung aus den Jahren 2001 und 2005 gestellt 
(Bussmann, 2010), die auch schon in der Vorgänger-
Expertise (Clemens et al., 2020) verwendet wurden. 
Hierzu wurde die Zustimmung/Ablehnung zu verschie-
denen Aussagen zu den Körperstrafen „Ein Klaps auf 

DATENGRUNDLAGE2

Teilnahmeberechtigt waren Personen ab 16 Jahren. 
Sie wurden über den Forschungshintergrund der Stu-
die, die freiwillige Teilnahme und das Recht des späte-
ren Widerrufs der eigenen Teilnahme sowie über den 
Umgang mit den gesammelten Daten gemäß Daten-
schutzgrundverordnung (DSG-VO) aufgeklärt.

Die Gesamtstichprobe führte zu einer anfänglichen 
Auswahl von 7.014 Haushalten. Aufgrund von quali-
tätsneutralen (z.B. Wohnung unbewohnt) und syste-
matischen Ausfällen (z.B. Zielperson verreist, Urlaub) 
lag die Rücklaufquote bei 38,9%, was schlussendlich 
zu einer Stichprobengröße von 2.530 Personen, de-
ren Interviews ausgewertet werden konnten, führte. 
Die Studie erhielt am 24.09.2024 die Genehmigung 
der Ethikkommission an der Medizinischen Fakultät 
der Universität Leipzig und wurde in Übereinstim-
mung mit der Deklaration von Helsinki durchgeführt. 
Sie erfüllt die ethischen Richtlinien des International 
Code of Marketing and Social Research Practices der 
European Society of Opinion and Marketing Research 
und der International Chamber of Commerce.

den Hintern hat noch keinem Kind geschadet“, „Eine 
Ohrfeige hat noch keinem Kind geschadet“ und „Eine 
Tracht Prügel hat noch keinem Kind geschadet“ abge-
fragt. Des Weiteren wurden in dieser Befragung zu-
sätzlich Items eingesetzt, die, angelehnt an eine Sub-
skala zu aktuellen Einstellungen zu Erziehungsstrafen 
vom „The Discipline Questionnaire“ von Graziano et al. 
(1992), adaptiert und ins Deutsche übersetzt wurden. 
Folgende Aussagen sollten dabei auf einer fünfstufi-
gen Skala („Stimme überhaupt nicht zu“ bis „Stimme 
voll und ganz zu“) von den Befragten beantwortet 
werden: 1. „Eltern haben ein Recht auf Bestrafung“, 2. 
„Körperliche Bestrafung ist für Kinder hilfreich“, 3. „Ich 
beabsichtige, körperliche Bestrafung anzuwenden“, 4. 
„Körperliche Bestrafung ist ein geeignetes Mittel“, 5. 
„Körperliche Bestrafung ist für Kinder nicht schädlich“, 
6. „Kinder nehmen Einem körperliche Bestrafung nicht 
übel“, 7. „Kinder brauchen körperliche Bestrafung“, 8. 
„Eltern müssen nicht weniger bestrafen“, 9. „Kinder 
profitieren von körperlicher Bestrafung“, 10. „Ich wür-
de ein Gesetz gegen körperliche Bestrafung nicht un-
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terstützen“, 11. „Körperliche Bestrafung ist nicht miss-
bräuchlich“, 12. „Lehrer/Direktoren haben das Recht, 
körperliche Bestrafung anzuwenden“. 

Zur Erfassung der empfundenen Angemessenheit 
von Körperstrafen wurde eine Liste von möglichen 
Körperstrafen („Kneifen“, „Klaps auf den Hintern“, 
„Leichte Ohrfeige“, „Schallende Ohrfeige“, „Mit Stock 
kräftig auf den Po“, „Tracht Prügel mit Blutung“, „Schlä-
ge mit Gegenständen (wie Gürtel, Bambusrohr)“, „Tre-
ten“, „Würgen“, „Andere körperliche Bestrafung“ oder 
„Ich lehne körperliche Bestrafung als Erziehungsme-
thode ab“) herangezogen, die ebenfalls schon bei Cle-
mens et al. (2020) genutzt wurde, und erfragt, welche 
dieser Körperstrafen die Befragten selbst in der Erzie-
hung von Kindern für angebracht halten. Im Vergleich 
zu den zuvor erfragten Einstellungen gegenüber ver-
schiedenen Aussagen zu Körperstrafen wird hier viel-
mehr die direkte empfundene Angemessenheit in der 
Erziehung abgefragt. 

Außerdem sollten die Befragten anhand von 14 Fra-
gen auf einer fünfstufigen Skala („Nie“ bis „Immer“) 
angeben, welche Ergebnisse bzw. Folgen sie von 
der Anwendung von Körperstrafen in der Erzie-
hung erwarten: 1. „…,dass das Kind sich kurzfristig 
besser benimmt“, 2. „…,dass das Kind sich langfris-
tig besser benimmt“, 3. „…,dass das Kind den Eltern 
gegenüber mehr Respekt zeigt“, 4. „…,dass das Kind 
richtiges Verhalten lernt“, 5. „…,dass das Kind eine 
bessere Beziehung zum Elternteil hat“, 6. „…,dass 
das Kind im späteren Leben mit einer geringeren 
Wahrscheinlichkeit straffällig oder inhaftiert wird“, 7. 
„…,dass das Kind ein besseres Gefühl der Selbstkont-
rolle hat“, 8. „…,dass das Kind körperlich verletzt wird“, 
9. „…,dass das Kind aggressiver wird“, 10., „…,dass das 
Kind körperlich misshandelt wird“, 11. „…,dass das 
Kind eine langfristige emotionale Belastung erfährt“, 
12. „…,dass das Kind schlechtere kognitive Fähigkeiten 
hat“, 13. „…,dass das Kind eine schlechtere psychische 
Gesundheit hat“, 14. „…,dass das Kind eine schlechte-
re körperliche Gesundheit hat“. Diese Fragen wurden, 
angelehnt an das Fragenkonstrukt „Expected outco-
mes of using CP“ von Taylor et al. (2017), adaptiert und 
ins Deutsche übersetzt.

In einem weiteren Fragenkomplex wurde durch eine 
Mehrfachauswahl erfragt, ob Befragte bei ihrer Kin-
dererziehung Körperstrafen angewandt haben 
und falls ja, um welche Formen es sich dabei handel-
te. Nach demselben Prinzip wurde auch gefragt, wel-
che Körperstrafen in der eigenen Kindheit erlebt 
wurden. Als vorgegebene Antwortkategorien wurden 

die bereits genannten Items „Kneifen“, „Klaps auf den 
Hintern“, „Leichte Ohrfeige“, „Schallende Ohrfeige“, 
„Mit Stock kräftig auf den Po“, „Tracht Prügel mit Blu-
tung“, „Schläge mit Gegenständen (wie Gürtel, Bam-
busrohr)“, „Treten“, „Würgen“, „Andere körperliche 
Bestrafung“ und „Ich habe in meiner Erziehung keine 
Körperstrafen angewandt“ oder „Ich habe keine Kör-
perstrafen in meiner Erziehung erlebt“ definiert.

Ein Schwerpunkt dieses Berichts liegt auf emotiona-
len Strafen in der Erziehung von Kindern. Angelehnt 
an die Subskala zu aktuellen Einstellungen zu Erzie-
hungsstrafen vom „The Discipline Questionnaire“ von 
Graziano et al. (1992) wurden drei Items in Bezug auf 
Einstellungen zu emotionalen Erziehungsstra-
fen adaptiert und ins Deutsche übersetzt, welche 
die Befragten auf einer fünfstufigen Skala („Stimme 
überhaupt nicht zu“ bis „Stimme voll und ganz zu“) be-
werten sollten: 1. „Ich würde ein Gesetz gegen emo-
tionale Bestrafung nicht unterstützen“, 2. „Emotionale 
Bestrafung ist nicht missbräuchlich“ und 3. „Emotio-
nale Bestrafung ist für Kinder nicht schädlich“.
 
Darüber hinaus wurden die Teilnehmenden gefragt, 
welche emotionalen Strafen aus ihrer Sicht für 
angebracht erachtet werden, wobei die folgenden 
Antwortoptionen festgelegt wurden: „Anschreien“, 
„Schuldzuweisungen oder Bloßstellungen“, „Klein-
reden oder herabsetzen“, „Verletzende oder belei-
digende Aussa-gen („dumm“, „faul“ oder „nutzlos“)“, 
„Einschüchterung oder Drohungen (z.B. Androhung 
körperlicher Gewalt, aber nicht ausgeführt)“, „Ins Zim-
mer einsperren“, „Mahlzeit ausfallen lassen“, „Alleine 
zu Hause lassen, ohne zu sagen, wohin man geht 
oder wann man wieder-kommt“, „Entzug von Auf-
merksamkeit und Liebe“, „Isolation von der Familie 
oder Freunden“, „Nicht mehr mit dem Kind sprechen/
Kommunikationsverweigerung“, „Andere emotionale 
Bestrafung“, „Ich lehne emotionalen Bestrafung als 
Erziehungsmethode ab“. 

Des Weiteren wurde erfasst, ob emotionale Strafen 
von den Befragten in der Kindererziehung ange-
wandt und ob emotionale Strafen in der Kindheit 
selbst erlebt wurden. Sofern dies zutreffend war, 
sollte dargelegt werden, um welche der oben aufge-
führten Formen von emotionalen Strafen es sich da-
bei handelte (Mehrfachauswahl).

Alle Instrumente sind vollständig im Anhang abgebil-
det.

2  .  Datengrundlage
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2  .  Datengrundlage

2.3 
STICHPROBENBESCHREIBUNG

54,0% der Teilnehmenden sind weiblich und 46,0% 
männlich. Die Altersspanne liegt im Bereich zwischen 
16 und 92 Jahren bei einem Durchschnittsalter von 
49,4 Jahren (Standardabweichung = 17,72). Der Anteil 
der Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft be-
trägt 94,9%, darunter 0,3% mit selbstberichteter dop-
pelter Staatsbürgerschaft. 42,0% sind verheiratet und 
leben mit ihrem Partner zusammen, 32,4% gaben an, 
ledig zu sein, der Rest ist geschieden (13,9%), verwit-
wet (9,4%) oder getrenntlebend (2,1%) (keine Angaben 
= 0,2%). 32,2% der Befragten stammen aus dem Süden 
von Deutschland (Baden-Württemberg, Bayern, Rhein-
land-Pfalz), 29,8% aus der Region West (Nordrhein-
Westfalen, Hessen, Saarland), 17,4% aus den ehema-
ligen neuen Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpom-
mern, 5,5% aus dem Stadtstaat Berlin (Ost: Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg, Mecklen-

Soziodemografisches/-ökonomisches Merkmal	 n	 Anteil (in %)
Geschlecht
Weiblich	 1.365	 54,0%
Männlich	 1.163	 46,0%
Divers	 2	 < 0,1%
Altersgruppen
16-30 Jahre	 477	 18,9%
31-60 Jahre	 1.270	 50,2%
61 Jahre und älter	 783	 30,9%
Region
Süd 	 814	 32,2%
West	 753	 29,8%
Ost	 580	 22,9%
Nord	 383	 15,1%
Familienstand
Verheiratet, zusammenlebend	 1.063	 42,0%
Verheiratet, getrenntlebend	 54	 2,1%
Ledig	 819	 32,4%
Geschieden	 351	 13,9%
Verwitwet	 239	 9,4%
Keine Angabe	 4	 0,2%

burg-Vorpommern, Berlin) und 15,1% aus den nord-
deutschen Bundesländern (Niedersachsen, Schles-
wig-Holstein, Hamburg, Bremen). Die Teilnehmenden 
gehören zum weitaus größten Teil der evangelischen 
(33,2%), katholischen (29,1%) oder keiner Konfession 
(32,1%) an. Von der Schule abgegangen ohne Ab-
schluss sind 2,7% und mit Hauptschulabschluss oder 
einem anderen, nicht höheren Schulabschluss 29,4%. 
Mittlere Reife oder einen Abschluss der Polytechni-
schen Oberschule als höchsten Schulabschluss weisen 
40,8% und eine Hochschulreife/Abitur 25,5% auf. 1,4% 
der Befragten sind Schüler einer allgemeinbildenden 
Schule und 0,2% machten hierzu keine Angaben. 

Eine ausführliche Darstellung der soziodemografi-
schen und -ökonomischen Merkmale der Stichprobe 
kann Tabelle 1 entnommen werden.
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Tabelle 1: Soziodemografische und -ökonomische Merkmale der Stichprobe (N = 2.530)

Soziodemografisches/-ökonomisches Merkmal	 n	 Anteil (in %)
Staatsangehörigkeit
Deutsche Staatsbürgerschaft (inklusive doppelte Staatsbürgerschaft)	 2.400	 94,9%
Andere Staatsbürgerschaft	 130	 5,1%
Konfessions- bzw. Religionszugehörigkeit
Evangelisch	 841	 33,2%
Katholisch	 735	 29,1%
Muslimisch	 88	 3,5%
Andere	 47	 1,9%
Keine Konfession	 812	 32,1%
Keine Angabe	 7	 0,2%
Präferenz zu einer politischen Partei zum Zeitpunkt der Befragung
CDU/CSU	 522	 20,6%
AfD	 253	 10,0%
SPD	 259	 10,2%
Bündnis 90/Die Grünen	 202	 8,0%
Die Linke	 71	 2,8%
Andere Partei	 249	 9,9%
Keine Präferenz	 138	 5,4%
Keine Angabe	 836	 33,1%
Höchster Schulabschluss
Besuch einer allgemeinbildenden Schule	 35	 1,4%
Von der Schule abgegangen ohne Abschluss	 69	 2,7%
Hauptschulabschluss oder anderen nicht höheren Schulabschluss	 746	 29,4%
Mittlere Reife oder einen Abschluss der Polytechnischen Oberschule	 1.031	 40,8%
Hochschulreife/Abitur	 357	 14,1%
Abgeschlossenes Studium (Universität oder Fachhochschule)	 288	 11,4%
Keine Angabe	 4	 0,2%
Haushaltseinkommen
< 1.500 Euro	 405	 16,0%
1.500 bis unter 2.500 Euro	 698	 27,6%
2.500 bis unter 3.500 Euro	 563	 22,3%
≥ 3.500 Euro	 846	 33,4%
Keine Angabe	 18	 0,7%

2.3  .  Stichprobenbeschreibung
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2  .  Datengrundlage

2.4 
STRUKTUR DES BERICHTS UND 
METHODENBESCHREIBUNG

In Kapitel 3 werden die Ergebnisse dieser Studie vor-
gestellt. Zunächst werden die Ergebnisse der aktuel-
len Erhebung zu Einstellungen zu Körperstrafen 
in der Erziehung von Kindern präsentiert, im An-
schluss die empfundene Angemessenheit sowie 
die vermuteten Folgen der Anwendung solcher 
und abschließend die Häufigkeit der Anwendung 
von Körperstrafen in der Erziehung sowie der 
eigenen Erfahrung von körperlicher Bestrafung 
in der Kindheit. In dem Kontext „empfundene Ange-
messenheit“ und „Anwendung“ werden auch bedeut-
same soziodemografische Determinanten beleuchtet 
– zum einen, um einen Trend der empfundenen Ange-
messenheit von Körperstrafen auch in diesem Bericht 
abbilden zu können und zum anderen, weil im Bericht 
von 2020 die Anwendung von Körperstrafen in der Er-
ziehung von Kindern nicht abgefragt wurde. Betrach-
tet werden dabei Geschlecht (weiblich, männlich), 
Altersgruppen (16-30 Jahre, 31-60 Jahre, 61 Jahre 
und älter), Staatsangehörigkeit (deutsche Staatsan-
gehörigkeit (inkl. doppelte), andere Staatsangehörig-
keit), Religionszugehörigkeit (evangelisch, katho-
lisch, muslimisch, andere (z.B. jüdisch, buddhistisch, 
hinduistisch), keine Konfession), Präferenz zu einer 
Partei zum Zeitpunkt der Befragung (CDU/CSU, 
AfD, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, andere 
Partei, keine Präferenz), höchster Schulabschluss 
(von der Schule abgegangen ohne Abschluss, Haupt-
schule bzw. anderer, nicht höherer Schulabschluss, 
Mittlere Reife oder Abschluss der Polytechnischen 
Oberschule 10. Klasse, allgemeine oder fachgebun-
dene Hochschulreife/Abitur), Haushaltseinkommen 
(≤ 1.500 Euro, 1.500 bis unter 2.500 Euro, 2.500 bis 

unter 3.500 Euro, ≥ 3.500 Euro) und Region (Süd: 
Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz; West: 
Nordrhein-Westfalen, Hessen, Saarland; Ost: Sach-
sen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg, Meck-
lenburg-Vorpommern, Berlin; Nord: Niedersachsen, 
Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen). Da es sich 
um eine bevölkerungsrepräsentative Folgeerhebung 
mit unabhängigen Stichproben handelt, kann zu den 
körperlichen Strafen zum Teil eine Trendanalyse unter 
Einbeziehung der früheren Erhebungen aus den Jah-
ren 2016 und 2020 realisiert werden.
 
Wie bereits erwähnt, liegt ein Fokus dieses Berichts 
auf emotionalen Strafen. Zunächst werden die Re-
sultate zu emotionalen Strafen in der Erziehung 
von Kindern vorgestellt, d.h. Einstellungen, emp-
fundene Angemessenheit, Anwendung in der 
eigenen Kindererziehung sowie eigenes Erleben 
von emotionalen Strafen in der Kindheit. Dabei 
werden auch alle obengenannten soziodemografi-
schen und -ökonomischen Determinanten be-
rücksichtigt. 

In einem weiteren Schritt werden die Zusammen-
hänge zwischen dem Erleben emotionaler Be-
strafung in der eigenen Kindheit und der emp-
fundenen Angemessenheit von emotionalen 
bzw. körperlichen Strafen dargestellt. Darüber hin-
aus wird untersucht, ob die obengenannten soziode-
mografischen und -ökonomischen Determinan-
ten im Zusammenhang damit stehen, dass Personen, 
trotz selbst erlebter emotionaler Bestrafung, 
emotionale bzw. Körperstrafen ablehnen.
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Nach demselben Prinzip werden zudem die Zusam-
menhänge zwischen selbst erlebter emotionaler 
Bestrafung und der Anwendung von emotionalen 
bzw. Körperstrafen in der Erziehung von Kindern 
veranschaulicht. Ferner werden auch Zusammenhän-
ge mit soziodemografischen und -ökonomischen 
Merkmalen im Hinblick darauf untersucht, dass Be-
fragte trotz eigener Erfahrung von emotionaler 
Bestrafung in der Kindheit keine emotionalen 
bzw. keine Körperstrafen anwenden.

Kapitel 4 fasst die wichtigsten Ergebnisse kompakt zu-
sammen und leitet daraus Handlungsempfehlungen 
ab.

Die statistische Auswertung der Daten erfolgte mithil-
fe von IBM SPSS Statistics 29. Das Signifikanzniveau 
wurde definiert mit p < 0,05. Um zu überprüfen, ob 
die Veränderungen bei Einstellungen zu Körper-
strafen im Trend über die drei Erhebungszeiträume 
hinweg statistisch signifikant sind, wurde der Krus-
kal-Wallis-Test für unabhängige Stichproben herange-
zogen. Sofern dies zutreffend war, kamen daran an-
knüpfend Post-hoc-Tests (Dunn-Bonferroni-Tests) zur 
Anwendung, um zu überprüfen, welche spezifischen 
Zeiträume sich signifikant unterscheiden. In einem 
weiteren Schritt konnte mithilfe der Standardteststa-
tistik (z), die im Rahmen der Post-hoc-Tests berechnet 
wird, der Korrelationskoeffizient (r) ermittelt werden. 
Letzterer ermöglicht eine Quantifizierung der Ef-
fektstärke der durchgeführten Post-hoc-Tests. Der 
Kruskal-Wallis-Test wurde ferner verwendet, um die 
Unterschiede innerhalb der berücksichtigten Deter-

2.4  .  Struktur des Berichts und Methodenbeschreibung

minanten mit mehr als zwei Antwortkategorien (z.B. 
Altersgruppen, Haushaltseinkommen) auf Signifikanz 
zu überprüfen. Sofern lediglich zwei Antwortkatego-
rien vorlagen (Geschlecht, Nationalität), kam stattdes-
sen der Mann-Whitney-U-Test zum Einsatz. Ob ein sta-
tistischer Zusammenhang gegeben war, konnte unter 
Berücksichtigung des Pearson Chi-Quadrat-Tests (χ²) 
detektiert werden. Sofern die erwarteten Zellhäufig-
keiten ≤ 5 betrugen, wurde alternativ der exakte Test 
nach Fisher genutzt. Zur Quantifizierung der Stärke 
eines Zusammenhangs (sogenannte Zusammen-
hangsmaße) wurde im Falle von 2x2 Tabellen Phi (ϕ) 
und bei größeren Tabellen Cramers V (V) berechnet. 
Nach Cohen (1988) ist die Effektstärke eines Zusam-
menhangs des ϕ- und V-Koeffizienten folgenderma-
ßen zu interpretieren: ϕ, V = 0,1 deutet auf einen klei-
nen Effekt, ϕ, V = 0,3 deutet auf einen mittleren Effekt 
und ϕ, V = 0,5 deutet auf einen großen Effekt hin. Aus 
diesem Grund werden in den nachfolgenden Kapiteln 
zwar alle Ergebnisse berichtet, jedoch lediglich erst 
solche grafisch dargestellt und näher diskutiert, die 
eine Effektstärke von gleich oder über 0,1 aufweisen. 
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ERGEBNISSE3

3.1 
KÖRPERSTRAFEN IN DER 
ERZIEHUNG VON KINDERN

3.1.1 
Einstellungen zu Körperstrafen in der Erziehung 
von Kindern

In den Jahren 2016, 2020 sowie 2024/2025 wurden 
teilweise bevölkerungsrepräsentative Umfragen mit 
gleichen Fragekomplexen zu Einstellungen gegen-
über Körperstrafen in der Erziehung in Deutschland 
durchgeführt. Die Ergebnisse aus den Jahren 2016 
und 2020 wurden bereits in dem Vorgängerbericht 
zum 20-jährigen Jubiläum zur Einführung des Rech-
tes auf gewaltfreie Erziehung im BGB präsentiert 
(Clemens et al., 2020). In diesem Kapitel werden die 
erhobenen Daten von 2024/2025 ergänzt sowie ge-
genübergestellt.

Während 2016 und 2020 noch knapp mehr als die 
Hälfte der Befragten der Aussage „Ein Klaps auf den 
Hintern hat noch keinem Kind geschadet“ zustimm-
te (2016: 53,7%, 2020: 52,4%), war es in den Jahren 
2024/2025 nur noch gut ein Drittel (36,9%). Damit 
zeigt sich, dass die zuvor stabile Haltung über die 
Jahre nun deutlich an Zustimmung verloren hat. Die-
se markante Abnahme in der aktuellen Erhebung 
2024/2025 gegenüber den vorangegangenen Unter-
suchungszeiträumen ist statistisch signifikant (Krus-
kal-Wallis-Test: χ² (2) = 215,7, p < 0,001; Post-hoc-Tests 
(Dunn-Bonferroni-Tests): 2020 vs. 2024/2025: z = 11,9, 
p < 0,001; 2016 vs. 2024/2025: z = 13,4, p < 0,001; 
2016 vs. 2020: z = 1,4, p = 0,49), wobei die Stärke des 
Effekts mit r = 0,17 bzw. r = 0,19 jeweils schwach ist 
(Cohen, 1992). 

Ein ähnliches Muster lässt sich bei der Aussage „Eine 
Ohrfeige hat noch keinem Kind geschadet“ beobach-
ten: Lag die Zustimmung 2016 und 2020 mit jeweils 
rund 23% noch auf einem vergleichbaren Niveau, sank 
dieser Wert 2024/2025 auf nur noch 17,1%. Der mit-
hilfe des Kruskal-Wallis-Test objektivierbare Rückgang 
im Zeitverlauf (χ² (2) = 51,6, p < 0,001) ist zwar signi-
fikant, insbesondere der Rückgang der Zustimmungs-
rate in 2024/2025 jeweils gegenüber den Erhebungen 
im Jahr 2020 und 2016, aufgrund der geringen Effekt-
stärke jedoch statistisch unbedeutsam (Post-hoc-Tests 
(Dunn-Bonferroni-Tests): 2020 vs. 2024/2025: z = 5,0, 
p < 0,001, r = 0,098; 2016 vs. 2024/2025: z = 7,0, p < 
0,001, r = 0,07; 2016 vs. 2020: z = 1,9, p = 0,17). Bei der 
Aussage „Eine Tracht Prügel hat noch keinem Kind ge-
schadet“ lag die Zustimmung bereits 2016 und 2020 
auf einem vergleichsweise niedrigeren Niveau (5,9% 
bzw. 7,2%) und fiel 2024/2025 nochmals auf 5,4% 
(Abbildung 1). Der Kruskal-Wallis-Test zeigt ebenfalls, 
dass sich die Zustimmungsrate über die drei Unter-
suchungszeiträume hinweg verändert hat (χ² (2) = 
18,1, p < 0,001). Daran anknüpfend durchgeführte 
Post-hoc-Tests (Dunn-Bonferroni-Tests) konnten aller-
dings keine statistisch signifikanten Unterschiede im 
Zeitverlauf nachweisen (2020 vs. 2024/2025: z = 2,2, p 
= 0,08; 2016 vs. 2024/2025: z = 4,2, p < 0,001, r = 0,06; 
2016 vs. 2020: z = 2,0, p = 0,13). Alleine der Rückgang 
von 2024/2025 zu 2016 weist eine statistische Signi-
fikanz auf, wobei die Stärke des Zusammenhangs un-
bedeutend ist.
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Einstellung zu Körperstrafen

Abbildung 1: Einstellungen zu Körperstrafen in den Befragungsjahren 2016, 2020 und 2024/2025

Zustimmung Ablehnung

3.1  .  Körperstrafen in der Erziehung von Kindern
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Zur Erfassung der Einstellungen gegenüber körperli-
cher Bestrafung in der Erziehung von Kindern bewer-
teten die Befragten verschiedene Aussagen anhand 
von fünf Zustimmungsgraden (Abbildung 2). Werden 
die Antwortkategorien zusammengefasst und aus-
schließlich Zustimmung („stimme etwas zu“, „stimme 
voll und ganz zu“) sowie Ablehnung („stimme über-
haupt nicht zu“, „stimme nicht zu“) berücksichtigt, 
zeigt sich folgendes Ergebnis (Abbildung 3).

Insgesamt wird deutlich, dass die große Mehrheit 
körperliche Bestrafung in der Kindererziehung ab-
lehnt. Besonders hohe Ablehnungswerte (über 90%) 
finden sich bei den Aussagen, dass Lehrkräfte oder 
Direktoren das Recht hätten, körperliche Strafen an-
zuwenden (92,7% Ablehnung), oder dass man selbst 
beabsichtige, körperliche Bestrafung einzusetzen 
(91,2% Ablehnung). Auch die Überzeugung, dass Kin-
der von körperlicher Bestrafung profitieren (86,4% 
Ablehnung) oder diese sogar brauchen (87,6% Ab-

lehnung), wird von der Mehrheit zurückgewiesen. Ein 
vergleichsweise kleiner Anteil an Befragten hält kör-
perliche Bestrafung für ein geeignetes Mittel (5,1% 
Zustimmung) oder bezeichnet sie als hilfreich für Kin-
der (6,5% Zustimmung). Ebenso vertritt ein kleinerer 
Anteil an Befragten die Ansicht, dass Kinder körper-
liche Strafen nicht übelnehmen (6,8% Zustimmung), 
dass diese nicht schädlich seien oder dass sie nicht als 
missbräuchlich gelten (jeweils 8,2% Zustimmung). Die 
Aussage, dass Eltern nicht weniger bestrafen müss-
ten, findet bei 9,4% der Befragten Zustimmung, wo-
bei dem fast drei Viertel (73,2%) widersprechen. Etwas 
differenzierter fällt das Bild bei allgemeineren Aussa-
gen aus: 24,3% stimmen zu, dass Eltern ein Recht auf 
Bestrafung hätten, während 56,2% dies ablehnen. 
17,5% würden zudem ein Gesetz gegen körperliche 
Bestrafung nicht unterstützen, was allerdings eben-
falls einer deutlichen Mehrheit von 71,7%, welche ein 
entsprechendes Gesetz unterstützen würden, gegen-
übersteht.

3  .  Ergebnisse
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Einstellungen zu Körperstrafen in der Erziehung von Kindern

Abbildung 2: Zustimmungsgrade zu Einstellungen zu Körperstrafen in der Erziehung von Kindern im Befragungsjahr 2024/2025

3.1  .  Körperstrafen in der Erziehung von Kindern
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3  .  Ergebnisse

Einstellungen zu Körperstrafen in der Erziehung von Kindern

Zustimmung Ablehnung

Abbildung 3: Zustimmung/Ablehnung zu Einstellungen zu Körperstrafen in der Erziehung von Kindern im Befragungsjahr 
2024/2025

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Zustimmung hinsichtlich der Einstel-
lungen zu Körperstrafen im Vergleich zu den Jahren 2016 und 2020 im Jahr 2024/2025 
rückläufig ist. Die Befragten aus dem Jahr 2024/2025 nehmen mehrheitlich eine klare ab-
lehnende Haltung gegenüber körperlicher Bestrafung ein. Der größte Anteil an Befrag-
ten lehnt die körperliche Züchtigung von Kindern in der Schule ab. Während sowohl die 
direkte Anwendung als auch die Zuschreibung von Nutzen körperlicher Bestrafung für 
Kinder von den meisten Befragten zurückgewiesen werden, stimmt trotzdem fast jeder 
zehnte Befragte zu, dass körperliche Bestrafung für Kinder nicht schädlich ist. Fast jeder 
fünfte Befragte würde ein Gesetz gegen körperliche Bestrafung nicht unterstützen.
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Ein Klaps auf den Hintern hat noch keinem Kind geschadet

Eine Ohrfeige hat noch keinem Kind geschadet

Zustimmung Ablehnung

Abbildung 4: Zustimmung/Ablehnung zu “Klaps“ und „Ohrfeige“ nach Altersgruppen im Befragungsjahr 2024/2025

3.1  .  Körperstrafen in der Erziehung von Kindern

3.1.1.1 
Determinanten zu Einstellungen zu 
Körperstrafen in der Erziehung von Kindern

Zur Darstellung der möglichen Determinanten hin-
sichtlich der Einstellungen zu Körperstrafen in der Er-
ziehung von Kindern wurde die Befragung aus dem 
Jahr 2024/2025 in Bezug auf einige der in Tabelle 1 
genannten soziodemografischen und -ökonomischen 
Variablen (Kapitel 2.3) untersucht.

Hinsichtlich der Determinante Geschlecht zeigt sich, 
dass Männer zu einem höheren Anteil als Frauen kör-
perliche Strafen der Art „Klaps“ (40,8% vs. 33,6%; χ² 
(1) = 13,840, p < 0,001, Φ = 0,074, n = 2.513), „Ohr-
feige“ (20,5% vs. 14,1%; χ² (1) = 17,967, p < 0,001, Φ = 
0,085, n = 2.511) sowie „Tracht Prügel“ (7,4% vs. 3,7%; 
χ² (1) = 16,619, p < 0,001, Φ = 0,081, n = 2.509) für 
angemessen erachten. Demgegenüber lehnen mehr 
Frauen als Männer diese Formen der körperlichen Be-
strafung ab (Tracht Prügel: 96,3% vs. 92,6%; Ohrfei-
ge: 85,9% vs. 79,5%; Klaps: 66,4% vs. 59,2%). Ein nen-
nenswerter statistischer Zusammenhang zwischen 
Geschlecht und der Einstellung zu Körperstrafen ist 
aufgrund der geringen Effektstärke (< 0,1) allerdings 
nicht gegeben.

Bezüglich der Determinante Altersgruppen zeigen 
sich signifikante Unterschiede in den Einstellungen zu 
Körperstrafen. So stimmen mehr ältere Befragte (61 
Jahre und älter) einem „Klaps“ zu als jüngere Befragte 
(49,2% vs. 35,2% bei 31–60-Jährigen bzw. 21,3% bei 
16–30-Jährigen; χ² (2) = 101,745, p < 0,001, V = 0,201, 
n = 2.515). Ein ähnliches Muster findet sich bei der Zu-
stimmung zur „Ohrfeige“, die bei den älteren Befrag-
ten höher ausfällt (24,2% vs. 15,4% bei 31–60-Jähri-
gen bzw. 9,7% bei 16–30-Jährigen; χ² (2) = 48,611, p < 
0,001, V = 0,139, n = 2.513). Die höchste Altersgruppe 
weist im direkten Vergleich zur jüngsten Altersgrup-
pe mehr als doppelt so hohe Werte auf. Auch bei der 
Aussage „Tracht Prügel“ stimmen mehr ältere Befrag-
te mit 8,0 % zu als bei Befragten in der mittleren Al-
tersgruppe (5,0%) oder jüngsten Altersgruppe (2,1%; 
χ² (2) = 20,872, p < 0,001, V = 0,091, n = 2.511). Hier 
zeigen sich fast viermal so hohe Zustimmungswerte 
der höchsten Altersgruppe im Vergleich zur jüngsten. 
Die Zustimmung zu den Körperstrafen „Klaps“ und 
„Ohrfeige“ zeigen eine signifikante Zunahme in den 
höheren Altersgruppen, die zugehörigen Effektstär-
ken weisen dabei kleine Zusammenhänge auf. Eine 
detaillierte Darstellung der Zustimmung/Ablehnung 
von Körperstrafen in der Erziehung von Kindern nach 
Altersgruppen (signifikante Zusammenhänge und 
nennenswerte Effektstärken (≥ 0,1)) befindet sich in 
Abbildung 4 
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Bei Betrachtung der Determinante Staatsangehö-
rigkeit wurden zur Einstellung zu der Körperstrafe 
„Klaps“ keine signifikanten Unterschiede gefunden 
(Exakter Test nach Fisher = 2,763, p = 0,263, n = 2.515). 
Deskriptiv betrachtet lehnen 63,4% derjenigen mit 
deutscher Staatsangehörigkeit (inkl. doppelter) die 
Strafe „Klaps“ ab sowie 57,7% derjenigen mit einer 
anderen Staatsangehörigkeit. Signifikante Unter-
schiede äußern sich bei der Strafe „Ohrfeige“, wobei 
diese aufgrund der sehr schwachen Effektstärke (< 
0,1) vernachlässigt werden können (Exakter Test nach 
Fisher = 6,603, p < 0,05, V = 0,052, n = 2.513). 83,4% 
der Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit leh-
nen die Strafe „Ohrfeige“ ab und 74,6% der Personen 
mit einer anderen Staatsangehörigkeit. Hinsichtlich 
der Strafe „Tracht Prügel“ wurden keine signifikanten 
Unterschiede festgestellt (Exakter Test nach Fisher = 
4,956, p = 0,153, n = 2.511). In der deskriptiven Be-
trachtung lehnen 94,8% der Personen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit diese Körperstrafe ab, demge-
genüber sind es 90,8% bei Personen mit einer ande-
ren Staatsangehörigkeit.

Für die Determinante Religions- bzw. Konfessions-
zugehörigkeit fällt die Zustimmungsrate zu der 
Strafe „Klaps“ (χ² (4) = 12,997, p < 0,05, V = 0,072, n 
= 2.508) unter Befragten mit muslimischer Religions-
zugehörigkeit am höchsten aus (52,3%), gefolgt von 

Personen mit einer anderen Religionszugehörigkeit 
(46,8%). Niedrigere Zustimmungswerte finden sich 
bei konfessionslosen Befragten (37,7%), katholischen 
Befragten (36,1%) sowie evangelischen Befragten 
(34,7%). Bei der Zustimmung zur Körperstrafe „Ohr-
feige“ ergibt sich ein signifikanter Zusammenhang mit 
der Religions- bzw. Konfessionszugehörigkeit bei klei-
ner Effektstärke (χ² (4) = 35,540, p < 0,001, V = 0,119, n 
= 2.506). Hinsichtlich der Verteilung zeigt sich ein ähn-
liches Bild. Mehr muslimische Befragte stimmen kör-
perlicher Bestrafung in Form einer „Ohrfeige“ (39,8%) 
zu, gefolgt von Personen mit anderer Religionszuge-
hörigkeit (23,4%). Geringere Zustimmungswerte fin-
den sich wieder bei katholischen (16,7%) und evange-
lischen Befragten (16,4%) sowie bei konfessionslosen 
Personen (15,3%), die die niedrigste Zustimmungsrate 
im Vergleich aufweisen. Darüber hinaus liegen bei der 
Einstellung zur Strafe „Tracht Prügel“ im Gruppenver-
gleich bei Personen mit muslimischer Religions- bzw. 
Konfessionszugehörigkeit mit 12,5% die höchsten Zu-
stimmungswerte vor (evangelisch: 6,2%, katholisch: 
4,8%, andere: 4,3%, keine: 4,3%; Exakter Test nach 
Fisher = 10,573, p < 0,05, V = 0,070, n = 2.504). Eine 
detaillierte Darstellung der Zustimmung/Ablehnung 
von Körperstrafen in der Erziehung von Kindern nach 
Religions- bzw. Konfessionszugehörigkeit (signifikan-
te Zusammenhänge und nennenswerte Effektstärken 
(≥ 0,1)) befindet sich in Abbildung 5.

Eine Ohrfeige hat noch keinem Kind geschadet

Abbildung 5: Zustimmung/Ablehnung zu „Ohrfeige“ nach Religions- bzw. Konfessionszugehörigkeit im Befragungsjahr 2024/2025

Zustimmung Ablehnung
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3.1  .  Körperstrafen in der Erziehung von Kindern

Für die Determinante Parteipräferenz zeigt sich, 
dass die Zustimmung zu der körperlichen Bestrafung 
„Klaps“ zwischen den Wählergruppen deutlich vari-
iert (χ² (6) = 33,972, p < 0,001, V = 0,142, n = 1.684). 
Am höchsten ist die Zustimmung zu einem „Klaps“ 
bei AfD-Anhängern (42,6%), gefolgt von Anhängern 
der CDU/CSU (37,6%) und sonstiger Parteien (37,0%). 
Etwas geringere Zustimmungswerte zeigen sich bei 
Anhängern der Linken, der SPD sowie bei Personen 
ohne Parteipräferenz (32,1% bis 33,8%). Am niedrigs-
ten ist die Zustimmung bei Anhängern von Bündnis 
90/Die Grünen (18,3%). Auch bei der Körperstrafe 
„Ohrfeige“ unterscheiden sich die Zustimmungswer-
te deutlich (χ² (6) = 36,152, p < 0,001, V = 0,147, n = 
1.683). Während Anhänger der AfD mit 25,2% die 
größte Zustimmung dieser Körperstrafe äußern, ge-
folgt von Anhängern der SPD (19,1%), ist die Zustim-
mung bei Anhängern der Partei Bündnis 90/Die Grü-
nen mit 6,9% am geringsten. Die Zustimmungswerte 
bei Befragten mit Präferenz für weitere Parteien (Die 

Ein Klaps auf den Hintern hat noch keinem Kind geschadet

Eine Ohrfeige hat noch keinem Kind geschadet

Linke, andere Partei, CDU/CSU) und derer ohne Par-
teipräferenz bewegen sich im Bereich zwischen 8,0% 
und 18,3%. Für die Körperstrafe „Tracht Prügel“ ergibt 
sich folgendes Bild (χ² (6) = 22,223, p < 0,01, V = 0,115, 
n = 1.682): Anhänger der SPD äußern mit 10,2% die 
größte Zustimmung, demgegenüber äußern Perso-
nen, die keine Parteipräferenz angaben, die geringste 
Zustimmung mit 1,5%. Die Prozentwerte von Wählern 
der Parteien Bündnis 90/Die Grünen, AfD, Die Linke, 
CDU/CSU sowie andere Parteien liegen zwischen 2,5% 
und 4,6%. Die vorliegenden Effektstärken der drei 
Körperstrafen weisen auf kleine statistisch signifikan-
te Zusammenhänge hin und es lässt sich hinsichtlich 
der Zustimmung zu verschiedenen Formen von Kör-
perstrafen in Abhängigkeit der Parteipräferenz kein 
einheitlicher Trend ableiten. Eine detaillierte Darstel-
lung der Zustimmung/Ablehnung von Körperstrafen 
in der Erziehung von Kindern nach Parteipräferenz 
(signifikante Zusammenhänge und nennenswerte Ef-
fektstärken (≥ 0,1)) befindet sich in Abbildung 6.

Zustimmung Ablehnung
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Eine Tracht Prügel hat noch keinem Kind geschadet

Zustimmung Ablehnung

3  .  Ergebnisse

Abbildung 6: Zustimmung/Ablehnung zu „Klaps“, „Ohrfeige“ und „Tracht Prügel“ nach Parteipräferenz im Befragungsjahr 2024/2025

Hinsichtlich der Determinante höchster Schul-
abschluss konnten signifikante Zusammenhänge 
mit der Einstellung zur Körperstrafe „Klaps“ (χ² (3) = 
68,317, p < 0,001, V = 0,166, n = 2.476), „Ohrfeige“ (χ² 
(3) = 92,554, p < 0,001, V = 0,193, n = 2.474) sowie 
„Tracht Prügel“ (Exakter Test nach Fisher= 51,769, p < 
0,001, V = 0,149, n = 2.472) gefunden werden. Es wird 
deutlich, dass die Zustimmung für alle drei körperli-
chen Strafen abnimmt, je höher der Schulabschluss ist 
(mit Ausnahme von der Strafe „Klaps“, bei der 47,2% 
derjenigen mit Hauptschul- oder einem anderen, 
nicht höheren Abschluss und 47,1% ohne Abschluss 
zustimmen). Personen mit Hochschulreife oder Abi-
tur haben im Vergleich zu den Personen mit Mittle-
rer Reife, Hauptschule oder anderem, nicht höherem 
Schulabschluss sowie Personen ohne Abschluss die 
geringsten Zustimmungswerte der Körperstrafen. 

Hinsichtlich der Strafe „Klaps“ sind die Unterschiede 
fast doppelt so hoch (Hochschulreife/Abitur: 26,3%; 
kein Abschluss: 47,1%), bei der Strafe „Ohrfeige“ mehr 
als viermal so hoch (Hochschulreife/Abitur: 8,4%; kein 
Abschluss: 36,8%) und bei der Strafe „Tracht Prügel“ 
sechsmal so hoch (Hochschulreife/Abitur: 2,2%; kein 
Abschluss: 13,2%). Alle drei Effektstärken verweisen 
auf einen kleinen statistisch signifikanten Zusammen-
hang und es lässt sich hinsichtlich der Zustimmung zu 
verschiedenen Formen von Körperstrafen in Abhän-
gigkeit des höchsten Schulabschlusses kein einheit-
licher Trend ableiten. Eine detaillierte Darstellung der 
Zustimmung/Ablehnung von Körperstrafen in der Er-
ziehung von Kindern nach höchstem Schulabschluss 
(signifikante Zusammenhänge und nennenswerte Ef-
fektstärken (≥ 0,1)) befindet sich in Abbildung 7.
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Ein Klaps auf den Hintern hat noch keinem Kind geschadet

Eine Ohrfeige auf den Hintern hat noch keinem Kind geschadet

Eine Tracht Prügel auf den Hintern hat noch keinem Kind geschadet

3.1  .  Körperstrafen in der Erziehung von Kindern

Zustimmung Ablehnung

Abbildung 7: Zustimmung/Ablehnung zu „Klaps“, „Ohrfeige“ und „Tracht Prügel“ nach höchstem Schulabschluss im Befragungsjahr 
2024/2025



32

Bei der Determinante Haushaltseinkommen zeigen 
sich ebenfalls signifikante Unterschiede. Die Zustim-
mung zu den drei Körperstrafen „Klaps“, „Ohrfeige“ 
und „Tracht Prügel“ nimmt mit steigender Haushalts-
einkommenskategorie ab. Während 41,6% der Per-
sonen mit einem Haushaltseinkommen unter 1.500 
Euro einem „Klaps“ zustimmen, sind es bei Personen 
mit einem Haushaltseinkommen zwischen 1.500 bis 
unter 2.500 Euro 39,4%, bei Personen mit einem 
Haushaltseinkommen zwischen 2.500 bis unter 3.500 
Euro 37,3% und bei Personen mit einem Haushalts-
einkommen von gleich oder mehr als 3.500 Euro noch 
32,1% (χ² (3) = 14,135, p < 0,05, V = 0,075, n = 2.497). 
Die Zustimmung für die Körperstrafe „Ohrfeige“ liegt 
in der niedrigsten Haushaltseinkommensstufe (unter 
1.500 Euro) bei 20,9%, in der Stufe 1.500 bis unter 
2.500 Euro bei 18,1%, bei 2.500 bis unter 3.500 Euro 
bei 17,7% und für das höchste Haushaltseinkom-
men (gleich oder über 3.500 Euro) bei 13,8% (χ² (3) 
= 11,297, p < 0,05, V = 0,067, n = 2.495). Zuletzt stim-
men der Aussage „Eine Tracht Prügel hat noch kei-
nem Kind geschadet“ 8,3% der Personen mit einem 
Haushaltseinkommen unter 1.500 Euro zu, 6,3% mit 
einem Haushaltseinkommen zwischen 1.500 bis un-
ter 2.500 Euro, 5,0% mit einem Haushaltseinkommen 
zwischen 2.500 bis unter 3.500 Euro und nur noch 
3,6% der Personen mit einem Haushaltseinkommen 
gleich oder über 3.500 Euro (χ² (3) = 13,190, p < 0,01, 
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V = 0,073, n = 2.493). Die Abweichungen bei der Zu-
stimmungsrate zu den drei genannten Körperstrafen 
in Abhängigkeit vom Haushaltseinkommen weisen al-
lerdings keine bedeutsamen Effektstärken (< 0,1) auf.

Die Determinante Region zeigt einen signifikanten 
Zusammenhang mit der Einstellung zur Körperstrafe 
„Klaps“ bei einer kleinen Effektstärke (χ² (3) = 45,454, p 
< 0,001, V = 0,134, n = 2.515). Die Zustimmung hierfür 
fällt im Osten am höchsten aus (46,2%), gefolgt von 
der Nordregion (43,3%). Geringere Zustimmungs-
werte finden sich im Westen (32,7%) und im Süden 
(31,1%). Die Zustimmungswerte für die Strafe „Ohrfei-
ge“ liegen zwischen den vier Regionen vergleichswei-
se nah beieinander (Nord: 22,4%, Ost: 19,1%, West: 
15,1%, Süd: 15,0%; χ² (3) = 13,694, p < 0,01, V = 0,074, 
n = 2.513). Somit ist der Zusammenhang zwar statis-
tisch signifikant, weist aber nur eine sehr kleine Effekt-
stärke (< 0,1) auf und ist damit zu vernachlässigen. 
Dasselbe trifft auch im Hinblick auf die Zustimmung 
zur Strafe „Tracht Prügel“ zu (Nord: 10,5%, West: 4,7%, 
Süd: 4,7%, Ost: 3,8%; χ² (3) = 23,992, p < 0,001, V = 
0,098, n = 2.511). Eine detaillierte Darstellung der Zu-
stimmung/Ablehnung von Körperstrafen in der Erzie-
hung von Kindern nach Region (signifikante Zusam-
menhänge und nennenswerte Effektstärken (≥ 0,1)) 
befindet sich in Abbildung 8.

Ein Klaps auf den Hintern hat noch keinem Kind geschadet

Zustimmung Ablehnung

Abbildung 8: Zustimmung/Ablehnung zu „Klaps“ nach Region im Befragungsjahr 2024/2025
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3.1  .  Körperstrafen in der Erziehung von Kindern

Zusammenfassend lassen sich keine wesentlichen Unterschiedliche hinsichtlich der so-
ziodemografischen und -ökonomischen Determinanten und der Einstellung zu Körper-
strafen in der Erziehung von Kindern feststellen.

Die gefundenen Zusammenhänge weisen lediglich geringe Effektstärken auf. Entspre-
chend können folgende Tendenzen beschrieben werden: Die Zustimmung zu verschie-
denen körperlichen Strafen in der Erziehung von Kindern ist bei Befragten höher, die ein 
höheres Alter (insbesondere 61 Jahre und älter) aufweisen, die eine muslimische Religi-
onszugehörigkeit, eine Parteipräferenz für die AfD oder SPD, keinen Schulabschluss oder 
einen Hauptschul- bzw. anderen, nicht höheren Schulabschluss haben und in einer ost-
deutschen Region leben.

Aufgrund der kleinen Effektstärken ist von einer Überinterpretation der Ergebnisse ab-
zusehen. 

3.1.2 
Empfundene Angemessenheit von 
Körperstrafen in der Erziehung von Kindern

In den Berichtsjahren 2020 und 2024/2025 wurden 
Fragen zur empfundenen Angemessenheit von Kör-
perstrafen in der Erziehung von Kindern gestellt.    
                                                             
Die Ergebnisse zeigen eine Verschiebung in der 
empfundenen Angemessenheit von körperlicher Be-
strafung in der Erziehung zwischen den Erhebungs-
zeiträumen. Die Mehrheit der Befragten lehnt körper-
liche Bestrafung als Erziehungsmethode vollständig 
ab: Während 2020 noch 56,6% diese Haltung vertra-
ten, sind es 2024/2025 bereits 66,8%. Damit ist eine 

Zunahme der generellen Ablehnung erkennbar. Eben-
so fällt der Rückgang bei den „leichteren“ Formen kör-
perlicher Bestrafung auf. Der „Klaps auf den Hintern“ 
wird 2024/2025 nur noch von 30,9% als angebracht 
angesehen, verglichen mit 42,7% im Jahr 2020. Auch 
die „leichte Ohrfeige“ sank von 17,6% in 2020 auf 
14,5% in 2024/2025. Die Zustimmung zu einer schal-
lenden Ohrfeige blieb nahezu stabil (2,5% in 2020 vs. 
2,4% in 2024/2025). Extremere Formen körperlicher 
Erziehungsstrafen wie „Würgen“, „Treten“ oder „Prü-
gel mit Blutung“ liegen in beiden Erhebungen kon-
stant im Bereich von 0,1–0,3%. Auch die Nennung 
„Schläge mit Gegenständen“ lag mit 0,4% (2020) und 
0,5% (2024/2025) auf einem sehr niedrigen Niveau 
(siehe Abbildung 9).
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3  .  Ergebnisse

Welche körperlichen Strafen halten Sie in der Erziehung von Kindern für angebracht? 
(Mehrfachauswahl möglich, n = 2.530)

2020 2024/2025

Abbildung 9: Empfundene Angemessenheit körperlicher Bestrafung in der Erziehung von Kindern in den Befragungsjahren 2020 
und 2024/2025

Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse, dass sich die gesellschaftliche Akzeptanz kör-
perlicher Bestrafung in der Erziehung, in Form der empfundenen Angemessenheit, von 
2020 auf 2024/2025 weiter verringert hat. Vor allem „leichtere“ Strafen werden zuneh-
mend abgelehnt, während extremere Körperstrafen bereits zuvor kaum befürwortet 
wurden, jedoch in ihrer Zustimmung weitgehend stabil geblieben sind.
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3.1  .  Körperstrafen in der Erziehung von Kindern

Wie oft glauben Sie, dass einem Kind einen Klaps zu geben oder das Schlagen eines Kindes mit der 
Hand oder einem Gegenstand zu disziplinarischen Zwecken, dazu führt, dass das Kind… (n = 2.530)

Abbildung 10: Zustimmungsgrade zu erwarteten Ergebnissen der Anwendung von Körperstrafen in der Erziehung von Kindern im 
Befragungsjahr 2024/2025

3.1.3 
Erwartete Ergebnisse der Anwendung von 
Körperstrafen in der Erziehung von Kindern

Ein weiterer Teil der Befragung aus dem Jahr 
2024/2025 bezog sich auf das Thema körperliche Be-
strafung von Kindern und die Einschätzung möglicher 
Folgen. Die Ergebnisse zeigen, dass körperliche Stra-
fen überwiegend mit negativen Effekten in Verbin-
dung gebracht werden. So geht jeweils etwa ein Fünf-
tel bis ein Viertel der Teilnehmenden davon aus, dass 
ein Klaps oder das Schlagen eines Kindes aufgrund 
von disziplinarischen Zwecken immer dazu führt, 
dass das Kind körperlich misshandelt wird (26,0%), 
daraus eine langfristige emotionale Belastung resul-
tiert (25,6%), das Kind körperlich verletzt wird (24,2%), 
sich die psychische Gesundheit verschlechtert (22,8%) 
oder eine solche Sanktion zu einer erhöhten Aggres-
sivität führt (20,6%). 

Gleichzeitig ist der Anteil der Befragten, die diese ne-
gativen Effekte nie erwarten, mit rund 20 bis 26% in 
denselben Bereichen ähnlich hoch. Eine schlechtere 
körperliche Gesundheit wird „immer“ von 17,9% er-
wartet, schlechtere kognitive Fähigkeiten von 16,7% 
und kurzfristiges besseres Benehmen von 6,1% der 
Befragten.        

Bei den potenziell erwarteten positiven Folgen von 
körperlicher Bestrafung liegen die Zustimmungswerte 
für „immer“ folgendermaßen: Mehr Respekt gegen-
über den Eltern (3,2%), das Erlernen richtigen Verhal-
tens (2,5%), langfristig besseres Benehmen (2,1%), eine 
geringere Wahrscheinlichkeit straffällig oder inhaftiert 
zu werden (1,9%), besseres Selbstkontrollgefühl (1,6%) 
und bessere Beziehung zu den Eltern (1,3%). Die Mehr-
heit der Befragten gibt demgegenüber an, dass diese 
Effekte „nie“ eintreten. Eine genauere Darstellung aller 
Aspekte findet sich in Abbildung 10.
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Insgesamt zeigen die Ergebnisse ein weniger klares Bild: Während die Mehrheit der Be-
fragten körperliche Strafen eher mit Risiken für die physische und psychische Entwick-
lung eines Kindes verbindet, zeigen insbesondere die Aspekte körperliche Misshandlung, 
langfristige emotionale Belastung, körperliche Verletzung, schlechtere psychische Ge-
sundheit und höhere Aggressivität eine relativ gleichmäßige Verteilung in den Einschät-
zungen „Immer“ und „Nie“.

3  .  Ergebnisse

3.1.4 
Selbst angewandte Körperstrafen in der 
Erziehung von Kindern

Die Frage, welche körperlichen Bestrafungen die Be-
fragten aus der Umfrage im Jahr 2024/2025 in der 
Erziehung von Kindern jemals angewandt haben, 
wurde anhand einer Subpopulation (n = 1.535) durch-
geführt. Es wurden diejenigen betrachtet, die jemals 
Kinder erzogen haben. Personen, die angaben, nie-
mals Kinder erzogen zu haben (38,9%), wurden nicht 
berücksichtigt. Es zeigt sich folgendes Bild. Die drei 
am häufigsten genannten körperlichen Bestrafungen 

sind „Klaps auf den Hintern“ mit 38,0%, „Leichte Ohr-
feige“ mit 19,0% und „Kneifen“ mit 7,9%. 58,8% geben 
an, in ihrer Erziehung keine Körperstrafen angewandt 
zu haben. Zwischen 0,5% und 2,7% gaben an, mit Ge-
genständen geschlagen zu haben, mit einem Stock 
kräftig auf den Po geschlagen zu haben, eine schal-
lende Ohrfeige gegeben zu haben oder eine andere 
körperliche Bestrafung angewandt zu haben. Keiner 
der Befragten gab an, jemals „Würgen“ in der Erzie-
hung angewandt zu haben und 0,1% der Befragten 
gaben jeweils an, „Tracht Prügel mit Blutung“ oder 
„Treten“ schon einmal angewendet zu haben (siehe 
Abbildung 11).

Welche körperliche(n) Bestrafungen haben Sie in Ihrer Erziehung von Kindern jemals angewandt? 
(Mehrfachauswahl möglich, n = 1.522)

Abbildung 11: Selbst angewandte Körperstrafen in der Erziehung von Kindern im Befragungsjahr 2024/2025
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Zusammenfassend zeigt sich, dass mehr als die Hälfte der Befragten in ihrer Erziehung 
KEINE Körperstrafen angewandt haben. Demgegenüber hat mehr als ein Drittel schon 
einmal einem Kind einen Klaps auf den Hintern gegeben.

3.1  .  Körperstrafen in der Erziehung von Kindern

3.1.4.1 
Determinanten selbst angewandter 
Körperstrafen in der Erziehung von Kindern

Im Hinblick auf die tatsächliche Anwendung von 
„Klaps“, „leichter Ohrfeige“ sowie „Kneifen“ als die drei 
am häufigsten genannten angewandten Körperstra-
fen in der Erziehung von Kindern (siehe Abbildung 11) 
wurden keine signifikanten geschlechtsspezifischen 
Unterschiede festgestellt (Klaps: weiblich: 37,0% vs. 
männlich: 39,4%; χ² (1) = 0,899, p = 0,343, n = 1.535; 
leichte Ohrfeige: weiblich: 16,2% vs. männlich: 23,1%; 
χ² (1) = 11,585, p < 0,001, ϕ = 0,087, n = 1.535; Kneifen: 
weiblich: 6,9% vs. männlich: 9,3%; χ² (1) = 2,730, p = 
0,098, n = 1.535). Geschlechterübergreifend hat die 
Mehrzahl der Befragten keine Körperstrafen in der 
Erziehung eingesetzt (weiblich: 60,6% vs. männlich: 
57,0%; χ² (1) = 2,010, p = 0,156, n = 1.535). 

Deskriptiv zeigt sich, dass der Anteil derjenigen, wel-
che „Klaps“, „leichte Ohrfeige“ bzw. „Kneifen“ schon 
einmal in der Erziehung von Kindern herangezogen 

Welche körperliche(n) Bestrafungen haben Sie in Ihrer Erziehung von Kindern jemals angewandt? 
Klaps auf den Hintern

haben, in der Altersgruppe „16-30 Jahre“ am nied-
rigsten ist und in den höheren Altersgruppen stetig 
zunimmt. Hierbei ist ein statistisch signifikanter Zu-
sammenhang mit einer jeweils kleinen Effektstärke 
bei den Körperstrafen „Klaps“ und „leichte Ohrfeige“, 
nicht jedoch bei „Kneifen“ gegeben (Klaps: χ² (2) = 
46,688, p < 0,001, V = 0,174, n = 1.535; leichte Ohr-
feige: χ² (2) = 38,340, p < 0,001, V = 0,158, n = 1.535; 
Kneifen: χ² (2) = 3,499, p = 0,174, n = 1.535). Drei Vier-
tel (75,3%) der 16-30-Jährigen haben in der Erziehung 
keinerlei Körperstrafen angewandt, während dieser 
Anteil bei den 31-60-Jährigen 65,0% und in der Alters-
gruppe 61 Jahre und älter 48,5% beträgt. Demzufolge 
ist ein signifikanter Zusammenhang mit einer kleinen 
Effektstärke vorhanden, wonach Körperstrafen umso 
seltener angewandt wurden, desto jünger die Erzie-
hungsberechtigten waren (χ² (2) = 49,148, p < 0,001, 
V = 0,179, n = 1.535). Eine detaillierte Darstellung der 
angewendeten Körperstrafen in der Erziehung von 
Kindern nach Altersgruppen (signifikante Zusammen-
hänge und nennenswerte Effektstärken (≥ 0,1)) befin-
det sich in Abbildung 12.

genannt nicht genannt
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Leichte Ohrfeige

Ich habe in meiner Erziehung keine Körperstrafen angewandt

Abbildung 12: Selbst angewendete Körperstrafen in der Erziehung von Kindern der Art „Klaps“, „leichte Ohrfeige“ sowie 
„keine Anwendung“ nach Altersgruppen im Befragungsjahr 2024/2025

genannt nicht genannt

3  .  Ergebnisse

Rein deskriptiv werden die Körperstrafen „Klaps“, 
„leichte Ohrfeige“ und „Kneifen“ von mehr Befragten 
mit nichtdeutscher gegenüber jenen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit angewandt, doch ein statis-
tisch signifikanter Zusammenhang konnte nicht ge-
funden werden (Klaps: 48,3% vs. 37,4%; exakter Test 
nach Fisher = 6,793, p < 0,05, V = 0,068, n = 1.535; 
leichte Ohrfeige: 27,6% vs. 18,5%; exakter Test nach 
Fisher = 4,731, p = 0,088, n = 1.535; Kneifen: 16,1% 
vs. 7,4%; exakter Test nach Fisher = 7,370, p < 0,05, 
V = 0,076, n = 1.535). Der Anteil derjenigen, welche 
keine Körperstrafen in der Erziehung eingesetzt ha-
ben, ist unter den Befragten mit deutscher Staatsan-
gehörigkeit etwas höher als unter Befragten mit einer 
anderen Staatsangehörigkeit (50,6% vs. 59,2%; exak-

ter Test nach Fisher = 5,765, p < 0,05, V = 0,062, n = 
1.535). Allerdings ist dieser Zusammenhang aufgrund 
der sehr kleinen Effektstärke (< 0,1) unbedeutsam.

Die Determinante Religions- bzw. Konfessionszu-
gehörigkeit zeigt im Hinblick auf die Körperstrafen 
„leichte Ohrfeige“ und „Kneifen“ einen statistisch si-
gnifikanten Zusammenhang mit einer kleinen Effekt-
stärke (leichte Ohrfeige: χ² (4) = 28,106, p < 0,001, V 
= 0,136, n = 1.530; Kneifen: exakter Test nach Fisher 
= 39,868, p < 0,001, V = 0,20, n = 1.530), welcher sich 
in der höheren Anwendungsrate dieser Sanktionen 
bei Personen mit muslimischer Religionszugehörig-
keit äußert. Zu „Klaps auf den Hintern“ (evangelisch: 
37,0%, katholisch: 36,8%, muslimisch: 58,7%, andere: 
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Kneifen

Abbildung 13: Selbst angewendete Körperstrafen in der Erziehung von Kindern der Art „leichte Ohrfeige“ und „Kneifen“ nach 
Religions- bzw. Konfessionszugehörigkeit im Befragungsjahr 2024/2025

3.1  .  Körperstrafen in der Erziehung von Kindern

48,4%, keine Konfession: 37,3%; χ² (4) = 10,393, p < 
0,05, V = 0,082, n = 1.530) konnte kein statistisch si-
gnifikanter Zusammenhang festgestellt werden. Der 
Anteil derjenigen, welche keinerlei Körperstrafen an-
gewandt haben, ist bei Personen mit katholischer 
(60,0%) oder evangelischer Religionszugehörigkeit 
(58,7%) bzw. ohne Konfession (58,9%) höher als bei 
Befragten mit muslimischer Religionszugehörigkeit 

(41,3%) bzw. Befragten mit einer anderen Konfession 
(41,9%) (χ² (4) = 10,490, p < 0,05, V = 0,083, n = 1.530). 
Eine detaillierte Darstellung der angewendeten Kör-
perstrafen in der Erziehung von Kindern nach Religi-
ons- bzw. Konfessionszugehörigkeit (signifikante Zu-
sammenhänge und nennenswerte Effektstärken (≥ 
0,1)) befindet sich in Abbildung 13.

Welche körperliche(n) Bestrafungen haben Sie in Ihrer Erziehung von Kindern jemals angewandt? 
Leichte Ohrfeige

genannt nicht genannt
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3  .  Ergebnisse

Die Parteipräferenz steht in einem statistischen 
Zusammenhang bei kleinerer Effektstärke mit der 
Anwendung der Erziehungsmethode „Klaps auf den 
Hintern“ (χ² (6) = 17,988, p < 0,01, V = 0,13, n = 1.066). 
Ferner steht die Präferenz für eine Partei in keinem 
statistisch signifikanten Zusammenhang mit der An-
wendung von Körperstrafen der Art „leichte Ohrfei-
ge“ (CDU/CSU: 19,1%, AfD: 23,6%, SPD: 20,0%, Bünd-
nis 90/Die Grünen: 14,1%, Die Linke: 23,3%, andere 
Partei: 18,8%, keine Präferenz: 15,2%; χ² (6) = 4,871, 
p = 0,56, n = 1.066) und „Kneifen“ (CDU/CSU: 6,7%, 
AfD: 7,5%, SPD: 5,7%, Bündnis 90/Die Grünen: 5,4%, 
Die Linke: 7,0%, andere Partei: 7,5%, keine Präferenz: 
10,1%; exakter Test nach Fisher = 2,245, p = 0,898, n = 
1.066). Der höchste Anteil einer Nicht-Anwendung der 

genannten Körperstrafen findet sich bei Anhängern 
der Partei Bündnis 90/Die Grünen, allerdings konnte 
hier kein statistisch signifikanter Zusammenhang ge-
funden werden. Innerhalb dieser Gruppe ist auch die 
grundsätzliche Nicht-Anwendung von Körperstrafen 
höher als bei Anhängern anderer Parteien (CDU/CSU: 
57,3%, AfD: 55,9%, SPD: 64,6%, Bündnis 90/Die Grü-
nen: 69,6%, Die Linke: 60,5%, andere Partei: 53,1%, 
keine Präferenz: 58,2%; χ² (6) = 9,885, p = 0,13, n = 
1.066). Eine detaillierte Darstellung der angewende-
ten Körperstrafen in der Erziehung von Kindern nach 
Parteipräferenz (signifikante Zusammenhänge und 
nennenswerte Effektstärken (≥ 0,1)) befindet sich in 
Abbildung 14.

Welche körperliche(n) Bestrafungen haben Sie in Ihrer Erziehung von Kindern jemals angewandt? 
Klaps auf den Hintern

genannt nicht genannt

Abbildung 14: Selbst angewendete Körperstrafen in der Erziehung von Kindern der Art „Klaps“ nach Parteipräferenz im 
Befragungsjahr 2024/2025
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3.1  .  Körperstrafen in der Erziehung von Kindern

Bei den zwei erstgenannten Körperstrafen besteht 
ferner ein negativer statistischer Zusammenhang 
mit dem höchsten Schulabschluss, d.h. „Klaps“ und 
„leichte Ohrfeige“ werden von einer niedrigeren Rate 
an Befragten mit einem höheren Schulabschluss an-
gewandt. Dieser Zusammenhang weist jeweils eine 
kleine Effektstärke auf (Klaps: χ² (3) = 21,056, p < 
0,001, V = 0,117, n = 1.531; leichte Ohrfeige: χ² (3) = 
26,028, p < 0,001, V = 0,13, n = 1.531; Kneifen: exakter 
Test nach Fisher = 4,693, p = 0,19, n = 1.531). Befragte 
mit Abitur/Hochschulreife gaben ferner geringfügig 
häufiger an, keine Körperstrafen in der Erziehung an-
gewandt zu haben (von der Schule abgegangen ohne 

Abschluss: 58,1%, Hauptschule oder anderen, nicht 
höheren Schulabschluss: 53,1%, Mittlere Reife: 59,8%, 
Hochschulreife/Abitur: 65,5%; χ² (3) = 13,146, p < 0,01, 
V = 0,093, n = 1.531). Eine detaillierte Darstellung der 
angewendeten Körperstrafen in der Erziehung von 
Kindern nach höchstem Schulabschluss (signifikante 
Zusammenhänge und nennenswerte Effektstärken (≥ 
0,1)) befindet sich in Abbildung 15. Hieraus wird er-
sichtlich, dass sich hinsichtlich der Anwendung von 
verschiedenen Formen von Körperstrafen in Abhän-
gigkeit des höchsten Schulabschlusses kein einheit-
licher Trend ableiten lässt.

Welche körperliche(n) Bestrafungen haben Sie in Ihrer Erziehung von Kindern jemals angewandt? 
Klaps auf den Hintern

Leichte Ohrfeige

genannt nicht genannt

Abbildung 15: Selbst angewendete Körperstrafen in der Erziehung von Kindern der Art „Klaps“ und „leichte Ohrfeige“ nach höchs-
tem Schulabschluss im Befragungsjahr 2024/2025
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3  .  Ergebnisse

Das Haushaltseinkommen zeigt einzig in Bezug 
auf die Anwendung der Körperstrafe „leichte Ohrfei-
ge“ einen statistisch signifikanten Zusammenhang 
mit einer kleinen Effektstärke (Klaps: ≤ 1.500 Euro: 
44,6%, 1.500 bis unter 2.500 Euro: 40,9%, 2.500 bis 
unter 3.500 Euro: 40,1%, ≥ 3.500 Euro: 31,8%; χ² (3) 
= 15,086, p < 0,01, V = 0,099, n = 1.525; leichte Ohr-
feige: ≤ 1.500 Euro: 25,2%, 1.500 bis unter 2.500 Euro: 
20,2%, 2.500 bis unter 3.500 Euro: 22,4%, ≥ 3.500 
Euro: 13,8%; χ² (3) = 18,125, p < 0,001, V = 0,109, n 
= 1.525; Kneifen: ≤ 1.500 Euro: 9,0%, 1.500 bis unter 
2.500 Euro: 6,8%, 2.500 bis unter 3.500 Euro: 8,1%, ≥ 
3.500 Euro: 7,8%; χ² (3) = 1,034, p = 0,793, n = 1.525). 

Gleichwohl lässt sich anhand der Daten erkennen, 
dass der Anteil an Personen, welche keine Körperstra-
fen in der Erziehung herangezogen haben, innerhalb 
der höchsten abgefragten Haushaltseinkommens-
kategorie am größten ist (≤ 1.500 Euro: 51,8%, 1.500 
bis unter 2.500 Euro: 56,3%, 2.500 bis unter 3.500 
Euro: 57,4%, ≥ 3.500 Euro: 64,2%; χ² (3) = 12,349, p < 
0,01, V = 0,09, n = 1.525). Eine detaillierte Darstellung 
der angewendeten Körperstrafen in der Erziehung 
von Kindern nach Haushaltseinkommen (signifikante 
Zusammenhänge und nennenswerte Effektstärken 
(≥ 0,1)) befindet sich in Abbildung 16.

Welche körperliche(n) Bestrafungen haben Sie in Ihrer Erziehung von Kindern jemals angewandt? 
Leichte Ohrfeige

genannt nicht genannt

Abbildung 16: Selbst angewendete Körperstrafen in der Erziehung von Kindern der Art „leichte Ohrfeige“ nach Haushaltseinkom-
men im Befragungsjahr 2024/2025
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3.1  .  Körperstrafen in der Erziehung von Kindern

Statistisch signifikante Unterschiede auf regionaler 
Ebene liegen bei der Anwendung der Körperstra-
fe „Klaps auf den Hintern“ vor, bei einer jedoch nur 
schwachen Effektstärke (χ² (3) = 24,456, p < 0,001, V 
= 0,126, n = 1.535). Zu „leichte Ohrfeige“ (Süd: 16,0%, 
West: 18,4%, Ost: 19,8%, Nord: 26,0%; χ² (3) = 9,744, p 
< 0,05, V = 0,08, n = 1.535) und „Kneifen“ (Süd: 11,0%, 
West: 7,4%, Ost: 5,2%, Nord: 6,7%; χ² (3) = 11,276, p < 
0,05, V = 0,086, n = 1.535) findet sich kein nennens-
werter statistischer Zusammenhang in Bezug auf 
die Region. Die Rate an Erziehungsberechtigten, die 

keine Körperstrafen in der Erziehung angewandt ha-
ben, ist in Norddeutschland niedriger als im übrigen 
Bundesgebiet (Süd: 63,4%, West: 61,7%, Ost: 56,4%, 
Nord: 46,6%). Diese regionalen Unterschiede sind sta-
tistisch signifikant und weisen eine kleine Effektstärke 
auf (χ² (3) = 19,411, p < 0,001, V = 0,112, n = 1.535). 
Eine detaillierte Darstellung der angewendeten Kör-
perstrafen in der Erziehung von Kindern nach Region 
(signifikante Zusammenhänge und nennenswerte 
Effektstärken (≥ 0,1)) befindet sich in Abbildung 17.

Welche körperliche(n) Bestrafungen haben Sie in Ihrer Erziehung von Kindern jemals angewandt? 
Klaps auf den Hintern

Ich habe in meiner Erziehung keine Körperstrafen angewandt

genannt nicht genannt

Abbildung 17: Selbst angewendete Körperstrafen in der Erziehung von Kindern der Art „Klaps“ sowie „keine Anwendung“ nach 
Region im Befragungsjahr 2024/2025
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Zusammenfassend lassen sich keine wesentlichen Unterschiedliche hinsichtlich der sozio-
demografischen und -ökonomischen Determinanten und der Anwendung von Körperstra-
fen in der Erziehung von Kindern feststellen.

Die gefundenen Zusammenhänge weisen lediglich geringe Effektstärken auf. Entspre-
chend können folgende Tendenzen beschrieben werden: Schaut man sich nur die konkret 
abgefragten Formen körperlicher Bestrafung an (ohne die Antwort „keine Körperstrafen 
angewandt“), ist die Anwendungsrate verschiedener körperlicher Strafen in der Erziehung 
von Kindern bei Befragten höher, die der höchsten Altersgruppe (insbesondere 61 Jahre 
und älter) angehören, die eine muslimische Religionszugehörigkeit, Präferenzen für sons-
tige, nicht im aktuellen Bundestag vertretene Parteien und die keinen oder einen Haupt-
schul- bzw. einen anderen, nicht höheren Schulabschluss haben. Zudem ist die Anwen-
dungsrate von Körperstrafen bei Befragten in Norddeutschland höher als im restlichen 
Bundesgebiet, ebenso wie bei Befragten mit einem Haus-haltseinkommen von unter 1.500 
Euro. 

Aufgrund der kleinen Effektstärken ist von einer Überinterpretation der Ergebnisse abzu-
sehen.

3  .  Ergebnisse

3.1.5 
Selbst erlebte körperliche Bestrafungen in der
Erziehung

Ein weiterer Teil der Befragung beschäftigte sich mit 
selbst erlebten körperlichen Bestrafungen in der 
Kindheit und wurde in allen drei Erhebungszeiträu-
men (2016, 2020 und 2024/2025) abgefragt. 

Die drei am häufigsten selbst erlebten körperlichen 
Bestrafungen sind „Klaps auf den Hintern“ (2016: 
61,9%, 2020: 60,9%, 2024/2025: 45,3%), „Leichte 
Ohrfeige“ (2016: 43,6%, 2020: 36,3%, 2024/2025: 
33,8%) und „Schallende Ohrfeige“ (2016: 19,3%, 2020: 
17,2%, 2024/2025: 17,7 %), die jeweils rückgängig 
sind (siehe Abbildung 18). Ein deutlicher Rückgang 
im Befragungsjahr 2024/2025 ist bei „Klaps auf den 

Hintern“ zu erkennen. Ebenso findet sich ein großer 
Unterschied zwischen den Jahren 2016 bzw. 2020 
und 2024/2025 bei Befragten, die in der Erziehung 
keine Körperstrafen erlebt haben (2016: 19,1%, 2020: 
20,1%, 2024/2025: 45,5%). Für die Strafe „Kneifen“ 
sind keine Vergleichswerte aus den Jahren 2016 und 
2020 vorhanden. Körperstrafen wie „Mit Stock kräftig 
auf Po“, „Schläge mit Gegenständen“, „Tracht Prügel 
mit Blutung“, „Treten“ und „Würgen“ sind über die Er-
hebungszeiträume relativ konstant geblieben und be-
wegen sich zwischen 0,2 und 8,3%. Bei der Kategorie 
„andere körperliche Bestrafung“ ist eine, wenn auch 
sehr schwache, aufsteigende Entwicklung zu erken-
nen (2016: 3,1%, 2020: 3,7%, 2024/205: 4,2%). Aller-
dings wurde nicht näher erfragt, um welche anderen 
Bestrafungen es sich dabei handelt.
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3.1  .  Körperstrafen in der Erziehung von Kindern

Welche körperliche Bestrafung(en) haben Sie in Ihrer Erziehung selbst erlebt? 
(Mehrfachauswahl möglich) 

Abbildung 18: Selbst erlebte körperliche Bestrafungen in der Erziehung in den Befragungsjahren 2016, 2020 und 2024/2025

Insgesamt ist rein deskriptiv ersichtlich, dass hinsichtlich der drei am häufigsten erlebten 
körperlichen Bestrafungen ein rückläufiger Trend über die drei Erhebungsjahre zu beob-
achten ist. Extremere körperliche Bestrafungen bleiben im Verlauf auf einem niedrigen, 
jedoch keineswegs zu vernachlässigenden Niveau. Auch der Anteil des Nicht-Erlebens von 
Körperstrafen in der eigenen Erziehung hat zugenommen und hat sich im Vergleich zu den 
Befragungsjahren 2016/2020 mehr als verdoppelt.
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3.2 
EMOTIONALE STRAFEN IN DER 
ERZIEHUNG VON KINDERN

3.2.1 
Einstellungen zu emotionalen Strafen in der 
Erziehung von Kindern

Hinsichtlich der in diesem Studienkontext erstmals er-
hobenen Einstellungen zu emotionalen Strafen in der 
Erziehung von Kindern sollten von den Befragten drei 
Aussagen (siehe Kapitel 2.2) anhand der Antwortmög-
lichkeiten „stimme überhaupt nicht zu“, „stimme nicht 
zu“, „teils/teils“, „stimme etwas zu“ und „stimme voll 
und ganz zu“ bewertet werden.

Fasst man die Kategorien zusammen und schaut 
sich nur diejenigen an, die den Aussagen zustimmen 
(„stimme etwas zu“ und „stimme voll und ganz zu“) 
oder die Aussagen ablehnen („stimme überhaupt 
nicht zu“ und „stimme nicht zu“), ergibt sich folgendes 
Bild: Die Mehrheit der Befragten (62,3%) lehnen die 
Aussage „Ich würde ein Gesetz gegen emotionale Be-
strafung nicht unterstützen“ ab, wobei 24,4% dieser 
Aussage zustimmen. Das heißt, knapp ein Viertel der 

3  .  Ergebnisse

Befragten würden, der Ablehnung der Aussage nach, 
ein Gesetz gegen emotionale Bestrafung nicht unter-
stützen.

Drei Viertel der Befragten (76,0%) lehnen die Aussage 
„Emotionale Bestrafung ist nicht missbräuchlich“ ab, 
während 9,4% diese Aussage befürworten.

Ein ähnliches Bild ergibt sich auch bei der Zustim-
mung bzw. Ablehnung zu der Aussage „Emotionale 
Bestrafung ist für Kinder nicht schädlich“. Mehr als 
drei Viertel der Befragten (79,6%) lehnen diese Aus-
sage ab, während 8,2% dieser Aussage zustimmen. 
Abbildung 19 und Abbildung 20 illustrieren die fünf-
stufigen Zustimmungsgrade zu den drei verschiede-
nen Aussagen zu Einstellungen gegenüber emotiona-
len Strafen in der Erziehung von Kindern sowie auch 
deren Zustimmung und Ablehnung in der Befragung 
von 2024/2025. 

Ich würde ein Gesetz gegen emotionale Bestrafung nicht unterstützen. (n = 2.510)

Emotionale Bestrafung ist nicht missbräuchlich. (n = 2.512)

Emotionale Bestrafung ist für Kinder nicht schädlich. (n = 2.514)

Abbildung 19: Zustimmungsgrade zu Einstellungen zu emotionalen Strafen in der Erziehung von Kindern im Befragungsjahr 
2024/2025
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3.2  .  Emotionale Strafen in der Erziehung von Kindern

Ich würde ein Gesetz gegen emotionale Bestrafung nicht unterstützen. (n = 2.510)

Emotionale Bestrafung ist nicht missbräuchlich. (n = 2.512)

Emotionale Bestrafung ist für Kinder nicht schädlich. (n = 2.2514)

Abbildung 20: Zustimmung/Ablehnung zu Einstellungen zu emotionalen Strafen in der Erziehung von Kindern im Befragungsjahr 
2024/2025

ZustimmungAblehnung

Zusammenfassend ist die Mehrheit der Befragten gegenüber emotionalen Strafen in der 
Erziehung von Kindern negativ eingestellt. Das bedeutet, sie lehnen größtenteils Aussagen 
ab, die emotionale Bestrafung für Kinder als nicht schädlich oder als nicht missbräuchlich 
erachten und die ein Gesetz gegen emotionale Bestrafung NICHT unterstützen würden. 
Nicht unerheblich ist jedoch die Befürwortung der letzten Aussage, die von einem Viertel 
der Befragten bejaht wird.
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3.2.2 
Empfundene Angemessenheit von emotionalen 
Bestrafungen in der Erziehung von Kindern

„Anschreien“ als Form emotionaler Bestrafung wird in 
der Erziehung von Kindern von 16,1% der Befragten 
als angebracht empfunden, „ins Zimmer einsperren“ 
von 9,2% und „nicht mehr mit dem Kind sprechen 
bzw. Kommunikationsverweigerung“ von 8,6%. Diese 
drei Formen der emotionalen Bestrafung von Kindern 
wurden 2024/2025 am häufigsten in Deutschland als 
angebracht empfunden. Aber auch jeweils ca. 5% der 
Befragten empfinden die emotionalen Strafen „Isola-
tion von der Familie oder Freunden“, „Mahlzeit ausfal-

3  .  Ergebnisse

len lassen“, „Entzug von Aufmerksamkeit und Liebe“ 
sowie „Schuldzuweisungen oder Bloßstellungen“ als 
angemessen. Auch schwerere emotionale Strafen wie 
„Einschüchterung oder Drohungen“, „alleine zu Hau-
se lassen, ohne zu sagen, wohin man geht oder wann 
man wiederkommt“, „verletzende oder beleidigende 
Aussagen“ und „kleinreden oder herabsetzen“ werden 
von ca. 2% bis zu 3,5% der Befragten als angemessen 
empfunden. Fast drei Viertel der Befragten lehnt je-
doch emotionale Bestrafung als Erziehungsmethode 
ab (73,0%). Abbildung 21 stellt die empfundene Ange-
messenheit verschiedener emotionaler Strafen in der 
Erziehung von Kindern im Jahr 2024/2025 grafisch 
dar.

Welche emotionale Bestrafung(en) halten Sie in der Erziehung von Kindern für angebracht? 
(Mehrfachauswahl möglich, n = 2.530)

Abbildung 21: Empfundene Angemessenheit verschiedener emotionaler Strafen in der Erziehung von Kindern im Befragungsjahr 
2024/2025

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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3.2.2.1 
Determinanten hinsichtlich als angebracht 
empfundener emotionaler Bestrafungen in der 
Erziehung von Kindern

Zur Darstellung der möglichen Determinanten hin-
sichtlich als angebracht empfundener emotionaler 
Bestrafungen wurde die Befragung aus dem Jahr 
2024/2025 in Bezug auf einige der in Tabelle 1 ge-
nannten soziodemografischen und -ökonomischen 
Variablen (Kapitel 2.3) untersucht. Aus Gründen der 
Übersichtlichkeit und zwecks der Länge des vorliegen-
den Berichts wurden hierzu jeweils die drei häufigsten 
als angebracht empfundenen emotionalen Strafen 
(siehe Kapitel 3.2.2) sowie die Ablehnung emotionaler 
Strafen verwendet.

Hinsichtlich der Determinante Geschlecht wird deut-
lich, dass mehr Männer als Frauen emotionale Strafen 
der Art „Anschreien“ (18,2% vs. 14,3%; χ² (1) = 7,228, p 
< 0,01, Φ = 0,053, n = 2.528), „Ins Zimmer einsperren“ 
(11,3% vs. 7,5%; χ² (1) = 11,240, p < 0,001, Φ = 0,067, 
n = 2.528) und „Nicht mehr mit dem Kind sprechen/
Kommunikationsverweigerung“ (9,8% vs. 7,5%; χ² (1) 
= 4,075, p < 0,05, Φ = 0,040, n = 2.528) für angebracht 
erachten. Zudem lehnen Männer zu einem geringe-
ren Anteil als Frauen emotionale Bestrafung als Erzie-
hungsmethode ab (68,5% vs. 76,8%; χ² (1) = 22,067, 
p < 0,001, Φ = 0,093, n = 2.528). Allerdings weisen 
die genannten signifikanten Zusammenhänge ledig-
lich sehr kleine Effektstärken (< 0,1) auf, weshalb kein 
nennenswerter geschlechtsspezifischer statistischer 
Zusammenhang konstatiert werden kann.

Hinsichtlich der Determinante Altersgruppen wird 
deutlich, dass mehr ältere Befragte als jüngere Be-
fragte emotionale Strafen der Art „Ins Zimmer ein-
sperren“ (61 Jahre und älter: 11,5% vs. 31-60 Jahre: 
9,1% vs. 16-30 Jahre: 6,1%; χ² (2) = 10,468, p < 0,01, 
V = 0,064, n = 2.530) und „Nicht mehr mit dem Kind 
sprechen/Kommunikationsverweigerung“ (61 Jahre 

und älter: 11,2% vs. 31-60 Jahre: 8,0% vs. 16-30 Jahre: 
5,9%; χ² (2) = 12,164, p < 0,01, V = 0,069, n = 2.530) 
für angebracht erachten. Darüber hinaus wird auch 
die emotionale Erziehungsstrafe der Art „Anschreien“ 
von mehr älteren Befragten als von jüngeren Befrag-
ten als angemessen empfunden (61 Jahre und älter: 
17,8% vs. 31-60 Jahre: 15,5% vs. 16-30 Jahre: 14,9%;), 
allerdings ist dieser Zusammenhang nicht signifikant 
(χ² (2) = 2,431, p = 0,297, n = 2.530). Zudem lehnen 
mehr jüngere Befragte als ältere Befragte emotionale 
Bestrafung als Erziehungsmethode ab (61 Jahre und 
älter: 68,8% vs. 31-60 Jahre: 74,0% vs. 16-30 Jahre: 
77,4%; χ² (2) = 12,154, p < 0,01, V = 0,069, n = 2.530). 
Allerdings weisen die genannten statistischen Zu-
sammenhänge lediglich eine sehr kleine Effektstärke 
(< 0,1) auf, weshalb kein nennenswerter statistischer 
Zusammenhang in Bezug auf die Altersgruppen kon-
statiert werden kann. 

Hinsichtlich der Determinante Staatsangehörigkeit 
wird deutlich, dass weniger Befragte mit deutscher 
Staatsbürgerschaft (inkl. der doppelten Staatsbür-
gerschaft) als Befragte mit einer anderen Staatsbür-
gerschaft, emotionale Strafen der Art „Anschreien“ 
(15,4% vs. 28,5%; χ² (2) = 15,702, p < 0,001, V = 0,079, 
n = 2.530), „Ins Zimmer einsperren“ (8,6% vs. 21,5%; χ² 
(2) = 24,683, p < 0,001, V = 0,099, n = 2.530) und „Nicht 
mehr mit dem Kind sprechen/Kommunikationsver-
weigerung“ (8,0% vs. 19,2%; χ² (2) = 19,887, p < 0,001, 
V = 0,089, n = 2.530) für angebracht erachten. Zudem 
lehnen mehr Befragte mit deutscher Staatsbürger-
schaft (inkl. doppelter Staatsbürgerschaft) als Befrag-
te mit einer anderen Staatsbürgerschaft emotionale 
Bestrafung als Erziehungsmethode ab (74,0% vs. 
55,4%; χ² (2) = 22,703, p < 0,001, V = 0,095 n = 2.530). 
Allerdings weisen die genannten statistischen Zu-
sammenhänge lediglich eine sehr kleine Effektstärke 
(< 0,1) auf, weshalb kein nennenswerter statistischer 
Zusammenhang in Bezug auf die Staatsbürgerschaft 
konstatiert werden kann. 

Zusammenfassend zeigt sich, dass emotionale Strafen in der Erziehung von Kindern heute 
insgesamt häufiger abgelehnt werden als körperliche Strafen. Allerdings werden mit Aus-
nahme des „Klaps auf den Hintern“ die einzelnen emotionalen Bestrafungsformen häufi-
ger als angebracht empfunden als die verschiedenen erfragten körperlichen Strafen.

3.2  .  Emotionale Strafen in der Erziehung von Kindern
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Hinsichtlich der Determinante Religions- bzw. Kon-
fessionszugehörigkeit wird deutlich, dass ein signi-
fikant höherer Anteil an Befragten mit muslimischer 
Religionszugehörigkeit im Vergleich zu den Befragten 
mit einer anderen Religions- bzw. Konfessionszuge-
hörigkeit (katholisch, evangelisch, andere, keine), 
emotionale Strafen der Art „Anschreien“ (37,5%; χ² (4) 
= 42,000, p < 0,001, V = 0,129, n = 2.523) und „Nicht 
mehr mit dem Kind sprechen/Kommunikationsver-
weigerung“ (23,9%; χ² (4) = 31,988, p < 0,001, V = 
0,113, n = 2.523) für angebracht erachten. Allerdings 
weisen die genannten signifikanten Zusammenhänge 
lediglich einen kleinen Effekt auf. Auch die empfun-
dene Angemessenheit zu der emotionalen Bestra-
fung „Ins Zimmer einsperren“ ist unter Befragten mit 
muslimischer Religionszugehörigkeit vergleichsweise 
höher, die Unterschiede bei der Determinante Reli-
gions- bzw. Konfessionszugehörigkeit sind hier aber 
aufgrund der sehr kleinen Effektstärke (< 0,1) statis-
tisch unbedeutend (22,7%; χ² (4) = 19,955, p < 0,001, V 
= 0,089, n = 2.523). In Bezug auf die empfundene An-
gemessenheit der drei jeweiligen Formen emotiona-
ler Bestrafung in der Erziehung von Kindern bei den 
Befragten mit einer anderen Religions- bzw. Konfes-
sionszugehörigkeit (katholisch, evangelisch, andere, 
keine) ergibt sich ein heterogenes Bild: Anschreien“ 
erachten nach Befragten mit muslimischer Religions-
zugehörigkeit, 29,8 % der Befragten mit einer ande-
ren Religionszugehörigkeit als angebracht, 17,3% der 
Befragten mit einer katholischen Religionszugehörig-

keit, 14,3% der Befragten, die angeben, keiner Kon-
fession anzugehören und 13,9% der Befragten mit 
evangelischer Religionszugehörigkeit als angebracht. 
Bei „Ins Zimmer einsperren“ ist die Abstufung wie 
folgt: Nach den Befragten mit muslimischer Religions-
zugehörigkeit empfinden 8,9% der evangelischen 
Konfessionszugehörigen diese Form der emotionalen 
Bestrafung als angebracht, gefolgt von 8,8% der ka-
tholischen Konfessionszugehörigen, 8,7% derjenigen 
ohne Konfession und 6,4% der Befragten mit einer 
anderen Konfession. „Nicht mehr mit dem Kind spre-
chen/Kommunikationsverweigerung“ nennen 14,9% 
der Befragten mit einer anderen Konfession, 8,7% mit 
katholischer Konfession, 8,3% mit evangelischer Kon-
fession und 6,8% ohne Konfession als angemessene 
Form emotionaler Bestrafung. Ein signifikant höherer 
Anteil an Befragten, die keiner Konfession angehören, 
lehnt emotionale Bestrafung als Erziehungsmethode 
grundsätzlich ab (75,0%; χ² (4) = 23,145, p < 0,001, 
V = 0,096, n = 2.523) im Vergleich zu Befragten mit 
evangelischer Konfession (74,1%), mit katholischer 
Konfession (72,7%), mit einer anderen Konfession 
(57,4%) und mit einer muslimischen Religionszugehö-
rigkeit (54,5%). Eine detaillierte Darstellung der als an-
gebracht empfundenen emotionalen Bestrafungen in 
der Erziehung von Kindern nach Religions- bzw. Kon-
fessionszugehörigkeit (signifikante Zusammenhänge 
und nennenswerte Effektstärken (≥ 0,1)) befindet sich 
in Abbildung 22.

3  .  Ergebnisse
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3.2  .  Emotionale Strafen in der Erziehung von Kindern

Welche emotionale Bestrafung(en) halten Sie in der Erziehung von Kindern für angebracht?
Anschreien

Nicht mehr mit dem Kind sprechen/Kommunikationsverweigerung

genannt nicht genannt

Abbildung 22: Empfundene Angemessenheit von „Anschreien“ und „Nicht mehr mit dem Kind sprechen/Kommunikations-
verweigerung“ als emotionale Strafen in der Erziehung von Kindern nach Religions- bzw. Konfessions-zugehörigkeit im 
Befragungsjahr 2024/2025
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Hinsichtlich der Determinante Parteipräferenz wird 
deutlich, dass signifikant mehr Befragte mit Partei-
präferenz für die AfD als Befragte mit einer anderen 
Parteipräferenz (CDU/CSU, Die Linke, keine Präfe-
renz, andere Partei, SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 
emotionale Strafen der Art „Ins Zimmer einsperren“ 
(13,4%; χ² (6) = 19,458, p < 0,01, V = 0,107, n = 1.694) 
für angebracht erachten. Die empfundene Angemes-
senheit dieser emotionalen Bestrafungsform verteilt 
sich abstufend auf die Befragten mit einer anderen 
Parteipräferenz wie folgt: CDU/CSU (10,0%), Die Linke 
(9,9%), keine Präferenz (8,0%), andere Partei (6,4%), 
SPD (6,2%) und Bündnis 90/Die Grünen (3,5%). Die-
ser Zusammenhang weist allerdings nur eine kleine 
Effektstärke auf. Bei den emotionalen Erziehungsstra-
fen der Art „Anschreien“ (andere Partei (18,1%), kei-
ne Präferenz (17,4%), AfD (16,6%), SPD (16,2%), CDU/
CSU (15,1%), Bündnis 90/Die Grünen (11,4%), Die Lin-
ke (11,3%)) und „Nicht mehr mit dem Kind sprechen/
Kommunikationsverweigerung“ (CDU/CSU (10,2%), 

keine Präferenz (8,7%), AfD (8,3%), SPD (7,7%), andere 
Partei (6,8%), Die Linke (5,6%), Bündnis 90/Die Grünen 
(5,4%)) ergibt sich ein heterogenes Bild; diese Zusam-
menhänge sind jedoch nicht signifikant (Anschreien: 
χ² (6) = 5,597, p = 0,470, n = 1.694; Nicht mehr mit 
dem Kind sprechen/Kommunikationsverweigerung: 
χ² (6) = 6,083, p = 0,414, n = 1.694), ebenso wie der Zu-
sammenhang zwischen Parteipräferenz und der Ab-
lehnung emotionaler Bestrafung als Erziehungsme-
thode (χ² (6) = 10,167, p = 0,118, n = 1.694). Befragte 
mit Parteipräferenz für Die Linke zeigen die höchste 
Rate an Ablehnung (78,9%), gefolgt von Befragten mit 
Parteipräferenz für Bündnis 90/Die Grünen (78,2%), 
für eine andere Partei (74,3%), für die SPD (74,1%), mit 
keiner Präferenz (73,2%), für die CDU/CSU (72,2%) und 
für die AfD (66,4%). Eine detaillierte Darstellung der 
als angebracht empfundenen emotionalen Bestrafun-
gen in der Erziehung von Kindern nach Parteipräfe-
renz (signifikante Zusammenhänge und nennenswer-
te Effektstärken (≥ 0,1)) befindet sich in Abbildung 23.

3  .  Ergebnisse

Welche emotionale Bestrafung(en) halten Sie in der Erziehung von Kindern für angebracht? 
Ins Zimmer einsperren

Abbildung 23: Empfundene Angemessenheit von „Ins Zimmer einsperren“ als emotionale Strafen in der Erziehung von Kindern nach 
Parteipräferenz im Befragungsjahr 2024/2025

genannt nicht genannt
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Hinsichtlich der Determinante höchster Schulab-
schluss wird deutlich, dass signifikant mehr Befragte, 
die von der Schule ohne Abschluss abgegangen sind, 
als Befragte mit Schulabschluss emotionale Strafen 
der Art „Anschreien“ (30,4%; χ² (3) = 24,997, p < 0,001, 
V = 0,100, n = 2.491) und „Ins Zimmer einsperren“ 
(17,4%; χ² (3) = 30,478, p < 0,001, V = 0,111, n = 2.491) 
für angebracht erachten. Die empfundene Angemes-
senheit dieser emotionalen Bestrafungsformen ver-
teilt sich folgendermaßen abstufend auf die Befragten 
mit einem Schulabschluss: Hauptschule oder anderer, 
nicht höherer Schulabschluss (Anschreien: 19,8%; Ins 
Zimmer einsperren: 13,3%), Mittlere Reife (Anschrei-
en: 14,0%; Ins Zimmer einsperren: 7,8%), Hochschul-
reife/Abitur (Anschreien: 13,5%; Ins Zimmer einsper-
ren: 6,0%). Bei der emotionalen Erziehungsstrafe der 
Art „Nicht mehr mit dem Kind sprechen/Kommunika-
tionsverweigerung“ zeigen signifikant mehr Befragte 
mit Hauptschulabschluss oder einem anderen, nicht 
höheren Schulabschluss Zustimmung zur empfun-
denen Angemessenheit (12,5%; χ² (3) = 25,042, p < 
0,001, V = 0,100, n = 2.491) als Befragte, die von der 
Schule ohne Abschluss abgegangen sind (11,6%), 
Befragte mit Mittlerer Reife (7,5%) und Befragte mit 
Hochschulreife/Abitur (5,4%). Letztere zeigen auch 
eine signifikant höhere Rate an Ablehnung emotiona-
ler Bestrafung als Erziehungsmethode im Vergleich 
zu den anderen Befragten (77,1%; χ² (3) = 30,823, p 
< 0,001, V = 0,111, n = 2.491). Auch 75,8% der Be-
fragten mit Mittlerer Reife lehnen emotionale Bestra-
fung als Erziehungsmethode ab, 66,8% der Befragten 
mit Hauptschul- oder einem anderen, nicht höheren 
Schulabschluss und 59,4% der Befragten, die ohne 
Abschluss von der Schule abgegangen sind. Eine de-
taillierte Darstellung der als angebracht empfunde-
nen emotionalen Bestrafungen in der Erziehung von 
Kindern nach höchstem Schulabschluss (signifikante 
Zusammenhänge und nennenswerte Effektstärken 
(≥ 0,1)) befindet sich in Abbildung 24 und Abbildung 
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25. Hieraus wird ersichtlich, dass sich hinsichtlich der 
Zustimmung zu verschiedenen Formen von emotio-
nalen Strafen in Abhängigkeit des höchsten Schulab-
schlusses kein einheitlicher Trend ableiten lässt.

Hinsichtlich der Determinante Haushaltseinkom-
men zeigen sich keine signifikanten Zusammenhän-
ge zur empfundenen Angemessenheit emotionaler 
Bestrafungen in der Erziehung von Kindern der Art 
„Anschreien“ (χ² (3) = 2,593, p = 0,459, n = 2.512), 
„Ins Zimmer einsperren“ (χ² (3) = 7,750, p = 0,051, n = 
2.512) und „Nicht mehr mit dem Kind sprechen/Kom-
munikationsverweigerung“ (χ² (3) = 4,753, p = 0,191, 
n = 2.512) sowie mit der Ablehnung emotionaler Be-
strafung als Erziehungsmethode (χ² (3) = 4,240, p = 
0,237, n = 2.512). Rein deskriptiv betrachtet empfin-
den mehr Befragte mit einem Haushaltseinkommen 
< 1.500 Euro „Anschreien“ als angebracht (17,8%) als 
Befragte mit einem Haushaltseinkommen von 2.500 
Euro bis unter 3.500 Euro (16,7%), 1.500 Euro bis 
unter 2.500 Euro (16,5%) bzw. ≥ 3.500 Euro (14,5%). 
„Ins Zimmer einsperren“ erachten ebenso mehr Be-
fragte mit einem Haushaltseinkommen von < 1.500 
Euro (11,6%) als angemessen als Befragte mit einem 
Haushaltseinkommen von 2.500 bis unter 3.500 
Euro (10,3%), 1.500 bis unter 2.500 Euro (9,7%) bzw. 
≥ 3.500 Euro (7,2%). „Nicht mehr mit dem Kind spre-
chen/Kommunikationsverweigerung“ erachten 10,7% 
der Befragten mit einem Haushaltseinkommen von 
2.500 bis unter 3.500 Euro als angebracht, 9,1% mit 
einem Haushaltseinkommen von < 1.500 Euro, 8,2% 
mit einem Haushaltseinkommen von 1.500 bis unter 
2.500 Euro und 7,4% mit einem Haushaltseinkommen 
von ≥ 3.500 Euro. Drei Viertel der Befragten mit einem 
Haushaltseinkommen von ≥ 3.500 Euro lehnen emo-
tionale Bestrafung als Erziehungsmethode ab, gefolgt 
von jeweils knapp 72% der Befragten mit einem nied-
rigeren Haushaltseinkommen. 
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Welche emotionale Bestrafung(en) halten Sie in der Erziehung von Kindern für angebracht? 
Ins Zimmer einsperren

Anschreien

Nicht mehr mit dem Kind sprechen/Kommunikationsverweigerung

Abbildung 24: Empfundene Angemessenheit von „Ins Zimmer einsperren“, „Anschreien“ und „Nicht mehr mit dem Kind sprechen/
Kommunikationsverweigerung“ als emotionale Strafen in der Erziehung von Kindern nach höchstem Schulabschluss im Befragungs-
jahr 2024/2025

genannt nicht genannt

12,5%

11,6%

7,5%

5,4%

87,5%

88,4%

92,5%

94,6%
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Ich lehne emotionale Bestrafung als Erziehungsmethode ab

Abbildung 25: Ablehnung emotionaler Bestrafung nach höchstem Schulabschluss im Befragungsjahr 2024/2025

genannt nicht genannt

Hinsichtlich der Determinante Region wird deutlich, 
dass mehr Befragte aus dem Norden Deutschlands 
als Befragte aus den anderen Regionen Deutschlands 
emotionale Strafen der Art „Anschreien“ (21,4%; χ² (3) 
= 11,881, p < 0,01, V = 0,069, n = 2.530) und „Ins Zim-
mer einsperren“ (11,7%; χ² (3) = 8,854, p < 0,05, V = 
0,059, n = 2.530) für angebracht erachten. Die emp-
fundene Angemessenheit dieser beiden emotionalen 
Bestrafungsformen verteilt sich abstufend auf die 
Befragten aus einer anderen Region Deutschlands 
wie folgt: West (Anschreien: 16,5%; Ins Zimmer ein-
sperren: 10,4%); Ost (Anschreien: 15,5%; Ins Zimmer 
einsperren: 9,3%) und Süd (Anschreien: 13,6%; Ins 
Zimmer einsperren: 7,0%). Mehr Befragte aus dem 
Westen Deutschlands (11,7%) als Befragte aus dem 

Norden (11,2%), aus dem Osten (6,6%) und Befragte 
aus dem Süden (5,9%) erachten hingegen die emotio-
nale Bestrafungsform „Nicht mehr mit dem Kind spre-
chen/Kommunikationsverweigerung“ für angemes-
sen (χ² (3) = 23,207, p < 0,001, V = 0,096, n = 2.530). 
Befragte aus dem Süden und aus dem Osten lehnen 
gleichermaßen häufig (74,8%) emotionale Bestrafung 
als Erziehungsmethode ab und haben damit eine hö-
here Ablehnungsrate als Befragte aus dem Westen 
(73,2%) und Befragte aus dem Norden (66,3%; χ² (3) 
= 11,039, p < 0,05, V = 0,066, n = 2.530). Die genann-
ten statistischen Zusammenhänge weisen allerdings 
nur sehr kleine Effektstärken (< 0,1) auf, weshalb keine 
nennenswerten statistischen Zusammenhänge in Be-
zug auf die Region konstatiert werden können.

Zusammenfassend lassen sich keine wesentlichen Unterschiedliche hinsichtlich der sozio-
demografischen und -ökonomischen Determinanten und der empfundenen Angemessen-
heit von emotionalen Strafen in der Erziehung von Kindern feststellen. 

Die gefundenen Zusammenhänge weisen lediglich geringe Effektstärken auf. Entspre-
chend können folgende Tendenzen beschrieben werden: Schaut man sich nur die konkret 
abgefragten Formen emotionaler Bestrafung an (ohne die Antwort „Ablehnung“), erach-
ten mehr Befragte mit muslimischer Religionszugehörigkeit, Parteipräferenz für die AfD 
und Befragte mit keinem oder Hauptschul- bzw. einem anderen, nicht höheren Schulab-
schluss verschiedene emotionale Strafen in der Erziehung von Kindern als angemessen.

Aufgrund der kleinen Effektstärken ist von einer Überinterpretation der Ergebnisse abzu-
sehen. 
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3.2.3 
Selbst angewandte emotionale Bestrafungen in 
der Erziehung von Kindern 

Für die Frage nach den selbst angewandten emo-
tionalen Bestrafungen in der Erziehung von Kindern 
wurden diejenigen betrachtet, die angaben, jemals 
Kinder erzogen haben (n = 1.522). Personen, die an-
gaben, niemals Kinder erzogen zu haben (39,1%), 
wurden nicht berücksichtigt. Es wird deutlich, dass 
„Anschreien“ mit 27,3% die mit Abstand am häufigs-
ten angewandte Form emotionaler Bestrafung im Be-
fragungsjahr 2024/2025 ist. Unter den drei häufigs-
ten Formen emotionaler Bestrafungen befindet sich 
auch hier „Ins Zimmer einsperren“ (10,6%) und „Nicht 
mehr mit dem Kind sprechen/Kommunikationsver-
weigerung“ (9,4%). 6,6% der Befragten haben schon 
einmal Schuldzuweisungen oder Bloßstellungen als 
emotionale Bestrafung von Kindern in der Erziehung 
angewandt, 5,7% die Isolation von der Familie oder 
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Freunden und 4,9% den Entzug von Aufmerksamkeit 
und Liebe. 4,3% haben schon einmal Mahlzeiten aus-
fallen lassen und 3,6% verletzende oder beleidigen-
de Aussagen in der Erziehung von Kindern (wie z.B. 
„dumm“, „faul“ oder „nutzlos“) gemacht. Zwischen 
3,0% und 3,5% der Befragten haben nach eigenen An-
gaben schon einmal „Kleinreden oder herabsetzen“, 
„Einschüchterung oder Drohungen (z.B. körperlicher 
Gewalt)“ oder „eine andere Form emotionaler Bestra-
fung“ angewandt. Rund 2% haben nach eigenen An-
gaben ein Kind schon einmal alleine zuhause gelas-
sen, ohne zu sagen, wohin man geht oder wann man 
wiederkommt als Form emotionaler Erziehungsstrafe.    

Fast zwei Drittel der Befragten (62,0%) gaben an, in 
der Erziehung ihrer Kinder keine emotionalen Strafen 
angewandt zu haben. Abbildung 26 stellt die Anwen-
dung verschiedener emotionaler Strafen in der Er-
ziehung von Kindern im Befragungsjahr 2024/2025 
grafisch dar.
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Welche emotionale Bestrafung(en) haben Sie in der Erziehung von Kindern jeweils angewandt? 
(Mehrfachauswahl möglich, n = 1.522)

Abbildung 26: Selbst angewandte emotionale Strafen in der Erziehung von Kindern im Befragungsjahr 2024/2025

Zusammenfassend zeigt sich, dass emotionale Strafen in der Erziehung von Kindern viel-
fältig angewandt wurden. Dennoch haben knapp zwei Drittel der Befragten KEINE emo-
tionalen Bestrafungen in der Erziehung von Kindern angewandt. Anschreien bildet die am 
häufigsten angewandte Form der abgefragten emotionalen Erziehungsstrafen. Demnach 
hat fast jeder vierte Befragte, der angab, Kinder erzogen zu haben, mindestens diese Form 
emotionaler Erziehungsstrafe selbst angewandt. 



58

3.2.3.1 
Determinanten selbst angewandter emotionaler 
Bestrafungen in der Erziehung von Kindern

Zur Darstellung der möglichen Determinanten selbst 
angewandter emotionaler Bestrafungen in der Er-
ziehung von Kindern wurde die Befragung aus dem 
Jahr 2024/2025 in Bezug auf einige der in Tabelle 1 
genannten soziodemografischen und -ökonomischen 
Variablen (Kapitel 2.3) untersucht. Aus Gründen der 
Übersichtlichkeit und zwecks der Länge des vorlie-
genden Berichts wurden auch hier jeweils die drei am 
häufigsten genannten angewendeten emotionalen 
Strafen (siehe Kapitel 3.2.3) sowie die angegebene 
Nicht-Anwendung emotionaler Strafen verwendet. 
Folgende Berechnungen wurden an einer Subpopu-
lation (n = 1.522) durchgeführt. Personen, die anga-
ben, niemals Kinder erzogen zu haben, wurden nicht 
berücksichtigt.

Die Determinante Geschlecht weist hinsichtlich der 
Anwendung der emotionalen Strafen „Anschreien“ (χ² 
(1) = 0,117, p = 0,733, n = 1.522) und „Ins Zimmer ein-
sperren“ (χ² (1) = 0,781, p = 0,377, n = 1.522) keine si-
gnifikanten Zusammenhänge auf. Ebenso zeigen sich 
keine signifikanten Unterschiede im Geschlecht bei 
denjenigen, die in ihrer Erziehung keine emotionalen 
Strafen angewandt haben (χ² (1) = 2,048, p = 0,152, n 
= 1.522). Hinsichtlich der Strafe „Nicht mehr mit dem 
Kind sprechen/Kommunikationsverweigerung“ geben 
mehr Männer als Frauen an, diese angewandt zu ha-
ben (11,3% vs. 8,1%; χ² (1) = 4,559, p < 0,05, Φ = 0,055 
n = 1.522), wobei durch die sehr kleine Effektstärke 
(< 0,1) ein bedeutsamer statistischer Zusammenhang 
nicht vorhanden ist.

Hinsichtlich der Determinante Altersgruppen wird 
deutlich, dass insgesamt   mehr ältere Befragte als 
jüngere Befragte emotionale Strafen in der Erziehung 
von Kindern angewendet haben: „Anschreien“ (61 Jah-
re und älter: 28,6% vs. 31-60 Jahre: 27,5% vs. 16-30 
Jahre: 15,1%; χ² (2) = 6,019, p < 0,05, V = 0,063, n = 
1.522), „Ins Zimmer einsperren“ (61 Jahre und älter: 
12,8% vs. 31-60 Jahre: 9,4% vs. 16-30 Jahre: 5,5%; χ² 
(2) = 6,462, p < 0,05, V = 0,065, n = 1.522) und „Nicht 
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mehr mit dem Kind sprechen/Kommunikationsver-
weigerung“ (61 Jahre und älter: 12,4% vs. 31-60 Jahre: 
7,4% vs. 16-30 Jahre: 6,8%; χ² (2) = 10,908, p < 0,01, 
V = 0,085, n = 1.522). Dies spiegelt sich auch in den 
Antworten zu „Ich habe in meiner Erziehung keine 
emotionale Strafen angewandt“ wider: Dieser Ant-
wort haben mehr jüngere Befragte als ältere Befragte 
zugestimmt (61 Jahre und älter: 57,6% vs. 31-60 Jah-
re: 63,9% vs. 16-30 Jahre: 78,1%; χ² (2) = 14,375, p < 
0,001, V = 0,097, n = 1.522). Die genannten statistisch 
signifikanten Zusammenhänge in Bezug auf die Al-
tersgruppen weisen allerdings keine nennenswerten 
Effektstärken (< 0,1) auf.

Hinsichtlich der Determinante Staatsangehörigkeit 
zeigen sich keine signifikanten Unterschiede bei der 
Anwendung der emotionalen Strafe der Art „Anschrei-
en“ (exakter Test nach Fisher = 5,429, p = 0,058, n = 
1.522) sowie „Ins Zimmer einsperren“ (χ² (2) = 3,216, 
p = 0,200, n = 1.522). Signifikant mehr Befragte ohne 
deutsche Staatsbürgerschaft als Befragte mit deut-
scher Staatsbürgerschaft (inkl. doppelter Staatsange-
hörigkeit) gaben an, die Erziehungsmethode „Nicht 
mehr mit dem Kind sprechen/Kommunikationsver-
weigerung“ (21,8% vs. 8,6%; exakter Test nach Fisher 
= 20,892, p < 0,001, V = 0,137, n = 1.522) schon ein-
mal in der Erziehung von Kindern angewandt haben. 
Die Effektstärke weist hier auf einen kleinen statistisch 
signifikanten Zusammenhang hin. Zudem gibt ein 
höherer Anteil an Befragten mit deutscher Staats-
bürgerschaft (inkl. doppelter Staatsbürgerschaft) im 
Vergleich zu Befragten mit einer anderen Staatsbür-
gerschaft an, in ihrer Erziehung keine emotionalen 
Strafen angewendet zu haben (62,9% vs. 48,3%; ex-
akter Test nach Fisher = 8,441, p < 0,01, V = 0,075, n = 
1.522). Allerdings weist dieser statistisch signifikante 
Zusammenhang lediglich eine sehr kleine Effektstärke 
(< 0,1) auf, weshalb kein nennenswerter statistischer 
Zusammenhang in Bezug auf die Staatsangehörigkeit 
konstatiert werden kann. Eine detaillierte Darstellung 
der angewendeten emotionalen Bestrafungen in der 
Erziehung von Kindern nach Staatsangehörigkeit (sig-
nifikante Zusammenhänge und nennenswerte Effekt-
stärken (≥ 0,1)) befindet sich in Abbildung 27.
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Welche emotionale Bestrafung(en) haben Sie in der Erziehung von Kindern jemals angewandt? 
Nicht mehr mit dem Kind sprechen/Kommunikationsverweigerung

Abbildung 27: Selbst angewendete Strafen in der Erziehung von Kindern der Art „Nicht mehr mit dem Kind sprechen/
Kommunikationsverweigerung“ nach Staatsangehörigkeit im Befragungsjahr 2024/2025

genannt nicht genannt

Hinsichtlich der Determinante Religions- bzw. Kon-
fessionszugehörigkeit wird deutlich, dass signifikant 
mehr Befragte mit muslimischer Religionszugehörig-
keit als Befragte mit einer anderen Religions- bzw. 
Konfessionszugehörigkeit (katholisch, evangelisch, 
andere, keine), schon einmal emotionale Strafen der 
Art „Anschreien“ (56,8%; χ² (4) = 24,525, p < 0,001, 
V = 0,127, n = 1.517) und „Nicht mehr mit dem Kind 
sprechen/Kommunikationsverweigerung“ (27,3%; χ² 
(4) = 26,341, p < 0,001, V = 0,132, n = 1.517) in ihrer 
Erziehung angewendet haben. „Anschreien“ haben, 
eigenen Angaben nach, nach Befragten mit muslimi-
scher Religionszugehörigkeit, 35,5% der Befragten 
mit einer anderen Religionszugehörigkeit, 29,5% der 
Befragten mit katholischer Religionszugehörigkeit, 
24,9% der Befragten ohne Konfessionszugehörigkeit 
und 24,8% der Befragten mit evangelischer Religions-
zugehörigkeit schon einmal in ihrer Erziehung an-
gewendet. Bei „Nicht mehr mit dem Kind sprechen/
Kommunikationsverweigerung“ ist die Abstufung 
wie folgt: Nach den Befragten mit muslimischer Re-
ligionszugehörigkeit bejahen die Anwendung 19,4% 
derjenigen mit einer anderen Konfessionszugehörig-
keit, 11,0% der Befragten mit katholischer Religions-
zugehörigkeit, 8,7% der Befragten mit evangelischer 
Religionszugehörigkeit und 6,5% der Befragten ohne 
Konfession. Die Berücksichtigung der emotionalen 

Strafe „Ins Zimmer einsperren“ in der Erziehung be-
jahten 25,0% der Befragten mit muslimischer Religi-
onszugehörigkeit, 11,1% der Befragten mit evangeli-
scher Konfessionszugehörigkeit, 10,7% der Befragten 
mit katholischer Konfessionszugehörigkeit, 9,2% der 
Befragten ohne Konfessionszugehörigkeit und 6,5% 
der Befragten mit einer anderen Konfessionszugehö-
rigkeit. Allerdings gibt es bei letzterem aufgrund der 
sehr kleinen Effektstärke (< 0,1) keinen nennenswer-
ten statistisch signifikanten Zusammenhang (χ² (4) = 
11,281, p < 0,05, V = 0,086, n = 1.517). Signifikant mehr 
Befragte ohne Konfessionszugehörigkeit (64,9%), mit 
evangelischer Religionsangehörigkeit (64,0%) bzw. 
Befragte mit katholischer Religionsangehörigkeit 
(59,7%) haben angegeben, in ihrer Erziehung keine 
emotionalen Strafen angewandt zu haben (χ² (4) = 
15,579, p < 0,01, V = 0,101, n = 1.517), verglichen mit 
Befragten mit anderer Religionsangehörigkeit (45,2%) 
und muslimischer Religionsangehörigkeit (40,9%). Die 
genannten signifikanten Abweichungen weisen eine 
kleine Effektstärke auf. Eine detaillierte Darstellung 
der angewendeten emotionalen Bestrafungen in der 
Erziehung von Kindern nach Religions- bzw. Konfessi-
onszugehörigkeit (signifikante Zusammenhänge und 
nennenswerte Effektstärken (≥ 0,1)) befindet sich in 
Abbildung 28.
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Welche emotionale Bestrafung(en) haben Sie in der Erziehung von Kindern jemals angewandt?
Anschreien

Nicht mehr mit dem Kind sprechen/Kommunikationsverweigerung

Ich habe in meiner Erziehung keine emotionale Strafe angewandt

Abbildung 28: Selbst angewendete Strafen in der Erziehung von Kindern der Art „Anschreien“, „Nicht mehr mit dem Kind sprechen/
Kommunikationsverweigerung“ sowie „keine Anwendung“ nach Religions-/ bzw. Konfessionszugehörigkeit im Befragungsjahr 
2024/2025

genannt nicht genannt
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Welche emotionale Bestrafung(en) haben Sie in der Erziehung von Kindern jemals angewandt? 
Nicht mehr mit dem Kind sprechen/Kommunikationsverweigerung

Abbildung 29: Selbst angewendete Strafen in der Erziehung von Kindern der Art „Nicht mehr mit dem Kind sprechen/
Kommunikationsverweigerung“ nach Parteipräferenz im Befragungsjahr 2024/2025

genannt nicht genannt

Hinsichtlich der Determinante Parteipräferenz wird 
deutlich, dass signifikant mehr Befragte ohne Partei-
präferenz schon einmal emotionale Strafen der Art 
„Nicht mehr mit dem Kind sprechen/Kommunika-
tionsverweigerung“ in ihrer Erziehung angewendet 
haben (12,8%; χ² (6) = 13,994, p < 0,05, V = 0,115, n = 
1.056) als Befragte mit Parteipräferenz für die CDU/
CSU (11,2%), Befragte mit Parteipräferenz für die 
SPD (10,3%), für eine andere Partei (8,3%), für die 
AfD (7,0%), für Die Linke (2,4%) und für Bündnis 90/
Die Grünen (1,1%). Bei den emotionalen Erziehungs-
strafen der Art „Anschreien“ (Die Linke (40,5%), keine 
Präferenz (35,9%), Bündnis 90/Die Grünen (30,8%), 
CDU/CSU (29,6%), andere Partei (26,3%), AfD (25,5%), 
SPD (25,3%)) und „Ins Zimmer einsperren“ (Die Linke 
(14,3%), AfD (11,5%), CDU/CSU (11,2%), keine Partei-
präferenz (10,3%), andere Partei (9,6%), SPD (9,2%), 
Bündnis 90/Die Grünen (7,7%)) ergibt sich ein hetero-

genes Bild; diese Zusammenhänge sind jedoch nicht 
signifikant (Anschreien: χ² (6) = 7,371, p = 0,288, n = 
1.056; Ins Zimmer einsperren: χ² (6) = 2,190, p = 0,901, 
n = 1.056). Ebenso ergibt sich für das Nicht-Anwen-
den emotionaler Strafen in der Erziehung kein statis-
tischer Zusammenhang (χ² (6) = 4,192, p =0,651, n = 
1.056; andere Partei (64,1%), SPD (63,2%), AfD (63,1%), 
CDU/CSU (59,8%), keine Parteipräferenz (56,4%), 
Bündnis 90/Die Grünen (54,9%), Die Linke (54,8%)). 
Eine detaillierte Darstellung der angewendeten emo-
tionalen Bestrafungen in der Erziehung von Kindern 
nach Parteipräferenz (signifikante Zusammenhänge 
und nennenswerte Effektstärken (≥ 0,1)) befindet sich 
in Abbildung 29. Hieraus wird ersichtlich, dass sich 
hinsichtlich der Anwendung von verschiedenen For-
men von emotionalen Strafen in Abhängigkeit von der 
Parteipräferenz kein einheitlicher Trend ableiten lässt.
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Hinsichtlich der Determinante höchster Schulab-
schluss wird deutlich, dass mehr Befragte, die von 
der Schule ohne Abschluss abgegangen sind, schon 
einmal emotionale Strafen der Art „Anschreien“ 
(39,5%; χ² (3) = 11,715, p < 0,01, V = 0,088, n = 1.518) 
in ihrer Erziehung angewandt haben als Befragte mit 
einem Hauptschul- oder anderem, nicht höheren 
Schulabschluss (29,8%), mit Hochschulreife/Abitur 
(30,1%) oder mit Mittlerer Reife (23,2%). Bei den emo-
tionalen Erziehungsstrafen „Ins Zimmer einsperren“ 
und „Nicht mehr mit dem Kind sprechen/Kommunika-
tionsverweigerung“ zeigen Befragte mit Hauptschul- 
oder einem anderen, nicht höheren Schulabschluss 
die höchste Anwendungsrate („Ins Zimmer einsper-
ren“: 14,9%; χ² (3) = 17,078, p < 0,001, V = 0,106, n = 
1.518; Nicht mehr mit dem Kind sprechen/Kommuni-
kationsverweigerung: 12,7%; χ² (3) = 9,364, p < 0,05, V 
= 0,079, n = 1.518), gefolgt von Befragten, die von der 
Schule ohne Abschluss abgegangen sind (Ins Zimmer 
einsperren: 11,6%; Nicht mehr mit dem Kind spre-

chen/Kommunikationsverweigerung: 9,3%), Befrag-
ten mit Mittlerer Reife (Ins Zimmer einsperren: 9,8%; 
Nicht mehr mit dem Kind sprechen/Kommunikations-
verweigerung: 8,2%) und Befragten mit Hochschul-
reife/Abitur (Ins Zimmer einsperren: 6,1%; Nicht mehr 
mit dem Kind sprechen/Kommunikationsverweige-
rung: 7,0%). Demgegenüber geben mehr Befragte 
mit Mittlerer Reife an, keine emotionalen Strafen in 
der Erziehung angewandt zu haben (66,0%; χ² (3) = 
9,911, p < 0,05, V = 0,081, n = 1.518), als Befragte mit 
Hochschulreife/Abitur (62,0%), Befragte mit Haupt-
schul- oder einem anderen, nicht höheren Schulab-
schluss (57,6%), oder Befragte ohne Schulabschluss 
(53,5%). Eine detaillierte Darstellung der angewende-
ten emotionalen Bestrafungen in der Erziehung von 
Kindern nach höchstem Schulabschluss (signifikante 
Zusammenhänge und nennenswerte Effektstärken 
(≥ 0,1)) befindet sich in Abbildung 30. 

Welche emotionale Bestrafung(en) haben Sie in der Erziehung von Kindern jemals angewandt? 
Ins Zimmer einsperren

Abbildung 30: Selbst angewendete Strafen in der Erziehung von Kindern der Art „Ins Zimmer einsperren“ nach höchstem
Schulabschluss im Befragungsjahr 2024/2025

genannt nicht genannt
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3.2  .  Emotionale Strafen in der Erziehung von Kindern

Hinsichtlich der Determinante Haushaltseinkom-
men zeigt sich in Bezug auf die Anwendung der 
emotionalen Strafe „Ins Zimmer einsperren“ kein 
nennenswerter statistischer Zusammenhang (χ² (3) = 
9,945, p < 0,05, V = 0,081, n = 1.512). Mehr Befrag-
te mit einem Haushaltseinkommen von < 1.500 Euro 
(14,4%) haben, nach eigenen Angaben, die Strafe 
„Ins Zimmer einsperren“ angewandt als Befragte mit 
einem Haushaltseinkommen von 1.500 Euro bis unter 
2.500 Euro (12,1%), Befragte mit einem Haushaltsein-
kommen von 2.500 Euro bis unter 3.500 Euro (11,6%) 
sowie Befragte mit einem Haushaltseinkommen von 
≥ 3.500 Euro (7,6%). Keine signifikanten Zusammen-
hänge konnten außerdem hinsichtlich Haushaltsein-
kommen und der Anwendung emotionaler Strafen 
in der Erziehung von Kindern der Art „Anschreien 
(χ² (3) = 2,678, p = 0,444, n = 1.512), der Art „Nicht 
mehr mit dem Kind sprechen/Kommunikationsver-
weigerung“ (χ² (3) = 4,865, p = 0,182, n = 1.512) sowie 
für das Nicht-Anwenden emotionaler Strafen (χ² (3) = 
5,852, p = 0,119, n = 1.512) festgestellt werden. Rein 
deskriptiv betrachtet haben mehr Befragte mit einem 
Haushaltseinkommen von < 1.500 Euro (30,6%) schon 
einmal „Anschreien“ als Bestrafung in der Erziehung 
genutzt, als Befragte mit einem Haushaltseinkommen 
von 2.500 Euro bis unter 3.500 Euro (29,1%), Befrag-
te mit einem Haushaltseinkommen von ≥ 3.500 Euro 
(26,0%) und Befragte mit einem Haushaltseinkom-
men von 1.500 Euro bis unter 2.500 Euro (25,8%). 
Bei der Anwendung von „Nicht mehr mit dem Kind 
sprechen/Kommunikationsverweigerung“ ergibt sich, 
deskriptiv gesehen, folgendes Bild: Mehr Befragte 
mit einem Haushaltseinkommen von 1.500 Euro bis 
unter 2.500 Euro (11,4%) geben dies an als Befragte 
mit einem Haushaltseinkommen von 2.500 Euro bis 
unter 3.500 Euro (10,5%), Befragte mit einem Haus-
haltseinkommen < 1.500 Euro (9,5%) und Befragte mit 
einem Haushaltseinkommen von ≥ 3.500 Euro (7,4%). 
Wiederum prozentual anders verteilen sich die Anga-
ben bei den Befragten, die keine emotionalen Strafen 
in der Erziehung von Kindern angewendet haben: 
Mehr Befragte mit einem Haushaltseinkommen von 
≥ 3.500 Euro (65,9%) geben dies an als Befragte mit 

einem Haushaltseinkommen von 1.500 Euro bis unter 
2.500 Euro (60,7%), Befragte mit einem Haushaltsein-
kommen 2.500 Euro bis unter 3.500 Euro (59,8%) und 
Befragte mit einem Haushaltseinkommen von < 1.500 
Euro (58,1%). 

Hinsichtlich der Determinante Region wird deutlich, 
dass mehr Befragte aus dem Norden Deutschlands 
schon einmal emotionale Strafen der Art „Ins Zimmer 
einsperren“ (15,4%; χ² (3) = 8,822, p < 0,05, V = 0,076, n 
= 1.522) in der Erziehung von Kindern angewandt ha-
ben als Befragte aus dem Westen (11,9%), dem Osten 
(9,8%) und dem Süden Deutschlands (8,2%). Auch die 
Anwendung der emotionalen Strafe „Anschreien“ in 
der Erziehung ist in Norddeutschland etwas verbrei-
teter als im restlichen Bundesgebiet (χ² (3) = 11,601, p 
< 0,01, V = 0,087, n = 1.522; 35,1% Nord, 29,0% West, 
26,6% Süd, 22,7% Ost). Eine statistisch bedeutsame 
Effektstärke ist allerdings zu beiden emotionalen Stra-
fen nicht gegeben. 

Demgegenüber geben signifikant mehr Befragte aus 
dem Westen Deutschlands an, schon einmal emotio-
nale Strafen der Art „Nicht mehr mit dem Kind spre-
chen/Kommunikationsverweigerung“ (14,3%; χ² (3) = 
23,568, p < 0,01, V = 0,124, n = 1.522) in der Erzie-
hung von Kindern angewandt zu haben als Befragte 
aus dem Norden (12,5%), dem Süden (6,5%) und dem 
Osten Deutschlands (6,2%). Befragte aus dem Os-
ten Deutschlands zeigen die höchste Rate an Nicht-
Anwendung emotionaler Strafen in der Erziehung 
(67,3%; χ² (3) = 24,523, p < 0,001, V = 0,127, n = 1.522) 
im Vergleich zu Befragten aus dem Süden (64,3%), 
dem Westen (61,3%) und Befragte aus dem Norden 
Deutschlands (47,6%). Die statistischen Zusammen-
hänge der emotionalen Strafe „Nicht mehr mit dem 
Kind sprechen/Kommunikationsverweigerung“ und 
das Nicht-Anwenden emotionaler Strafen in der Er-
ziehung sind als klein einzustufen. Eine detaillierte 
Darstellung der angewendeten emotionalen Bestra-
fungen in der Erziehung von Kindern nach Region 
(signifikante Zusammenhänge und nennenswerte Ef-
fektstärken (≥ 0,1)) befindet sich in Abbildung 31.
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Welche emotionale Bestrafung(en) haben Sie in der Erziehung von Kindern jemals angewandt? 
Nicht mehr mit dem Kind sprechen/Kommunikationsverweigerung

Ich habe in meiner Erziehung keine emotionale Strafen angewandt

3  .  Ergebnisse

genannt nicht genannt

Abbildung 31: Selbst angewendete Strafen in der Erziehung von Kindern der Art „Nicht mehr mit dem Kind sprechen/
Kommunikationsverweigerung“ sowie „keine Anwendung“ nach Region im Befragungsjahr 2024/2025

Zusammenfassend lassen sich keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der soziode-
mografischen und -ökonomischen Determinanten und der Anwendung von emotionalen 
Strafen in der Erziehung von Kindern feststellen. 

Die gefundenen Zusammenhänge weisen lediglich geringe Effektstärken auf. Entspre-
chend können folgende Tendenzen beschrieben werden: Schaut man sich nur die konkret 
abgefragten Formen emotionaler Bestrafung an (ohne die Antwort „keine Strafen ange-
wandt“), ist die Anwendungsrate verschiedener emotionaler Strafen in der Erziehung von 
Kindern bei Befragten ohne deutsche Staatsangehörigkeit, mit muslimischer Religionszu-
gehörigkeit, ohne Parteipräferenz, mit einem Hauptschul- oder anderen, nicht höheren 
Schulabschluss und Befragten mit Wohnort in Westdeutschland am höchsten.

Aufgrund der kleinen Effektstärken ist von einer Überinterpretation der Ergebnisse abzu-
sehen.



65

Welche emotionale Bestrafung(en) haben Sie in Ihrer Erziehung selbst erlebt? 
(Mehrfachauswahl möglich, n = 2.530)

3.2  .  Emotionale Strafen in der Erziehung von Kindern

Abbildung 32: Selbst erlebte emotionale Strafen in der Erziehung im Befragungsjahr 2024/2025

Zusammenfassend zeigt sich, dass nur etwa die Hälfte der Befragten in ihrer Erziehung 
keine emotionalen Strafen erlebt hat. Anschreien ist die am häufigsten erlebte Form der 
abgefragten emotionalen Erziehungsstrafen.

3.2.4
Selbst erlebte emotionale Bestrafungen in der 
Erziehung

Bei der Frage nach den selbst erlebten emotionalen 
Bestrafungen in der eigenen Kindheit wird deutlich, 
dass „Anschreien“ mit 40,9% die mit Abstand am häu-
figsten erlebte Form emotionaler Bestrafung im Be-
fragungsjahr 2024/2025 ist. Danach folgt auch hier 
„Ins Zimmer eingesperrt worden sein“ (21,3%) und 
danach „Schuldzuweisungen oder Bloßstellungen“ 
(19,9%). Verletzende oder beleidigende Aussagen (wie 
„dumm“, „faul“ oder „nutzlos“) haben 17,4% der Be-
fragten in ihrer eigenen Erziehung erlebt, „nicht mehr 
mit dem Kind sprechen/Kommunikationsverweige-
rung“ 16,6% der Befragten und kleingeredet oder 
herabgesetzt wurden 15,6% der Befragten in ihrer 

Kindheit. Ca. 10-12% der Befragten haben folgende 
emotionale Bestrafungsformen schon einmal in ihrer 
eigenen Erziehung erlebt: „Mahlzeit ausfallen lassen“, 
„Entzug von Aufmerksamkeit und Liebe“, „Einschüch-
terung oder Drohungen (z.B. Androhung körperlicher 
Gewalt, aber nicht ausgeführt)“ und „Isolation von der 
Familie oder Freunden“. Jeweils 5,2% der Befragten 
gaben an, in ihrer Erziehung alleine zuhause gelassen 
worden zu sein, ohne zu sagen wohin der oder die 
Erziehungsberechtigte geht oder wann er/sie wieder-
kommt oder eine andere emotionale Bestrafung er-
lebt zu haben. Fast die Hälfte der Befragten (48,1%) 
gibt an, in ihrer Erziehung keine emotionalen Strafen 
erlebt zu haben. Abbildung 32 stellt die selbst erleb-
ten emotionalen Bestrafungen in der eigenen Erzie-
hung im Befragungsjahr 2024/2025 grafisch dar.
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3.2.4.1 
Determinanten hinsichtlich selbst erlebter 
emotionaler Bestrafungen in der Erziehung

Zur Darstellung der möglichen Determinanten selbst 
erlebter emotionaler Bestrafungen in der eigenen Er-
ziehung wurde die Befragung aus dem Jahr 2024/2025 
in Bezug auf einige der in Tabelle 1 genannten sozio-
demografischen und -ökonomischen Variablen (Kapi-
tel 2.3) untersucht. Aus Gründen der Übersichtlichkeit 
und zwecks der Länge des vorliegenden Berichts wur-
den auch hier jeweils die drei am häufigsten genann-
ten selbst erlebten emotionalen Strafen (siehe Kapitel 
3.2.4) sowie das angegebene Nicht-Erleben emotio-
naler Strafen verwendet.

Hinsichtlich der Determinante Geschlecht wird deut-
lich, dass mehr Männer als Frauen angeben, die emo-
tionale Strafe der Art „Anschreien“ (43,3% vs. 38,8%; 
χ² (1) = 5,082, p < 0,05, Φ = 0,045, n = 2.528) selbst 
in ihrer Erziehung erlebt zu haben. Zudem gibt auch 
ein höherer Anteil an Frauen als an Männern an, kei-
ne emotionalen Strafen in ihrer Erziehung erlebt zu 
haben (51,0% vs. 44,8%; χ² (1) = 9,641, p < 0,01, Φ = 
0,062, n = 2.528). Allerdings weisen die genannten 
Zusammenhänge lediglich sehr kleine Effektstärken 
(< 0,1) auf, weshalb kein nennenswerter geschlechts-
spezifischer statistischer Zusammenhang konstatiert 
werden kann. Das Erleben emotionaler Strafen der Art 

3  .  Ergebnisse

„Ins Zimmer eingesperrt worden sein“ (χ² (1) = 1,613, 
p = 0,204, n = 2.528) und „Schuldzuweisungen oder 
Bloßstellungen“ (χ² (1) = 1,585, p = 0,208, n = 2.528) 
weist hinsichtlich des Geschlechts keine signifikanten 
Zusammenhänge auf. 

Hinsichtlich der Determinante Altersgruppen wird 
deutlich, dass signifikant mehr ältere Befragte als jün-
gere Befragte selbst emotionale Strafen der Art „Ins 
Zimmer einsperrt worden sein“ (61 Jahre und älter: 
27,3% vs. 31-60 Jahre: 20,3% vs. 16-30 Jahre: 14,0%; 
χ² (2) = 32,692, p < 0,001, V = 0,114, n = 2.530) in ihrer 
Erziehung erlebt haben. Dasselbe gilt im Hinblick auf 
„Schuldzuweisungen oder Bloßstellungen“ (61 Jah-
re und älter: 23,4% vs. 31-60 Jahre: 19,5% vs. 16-30 
Jahre: 15,3%; χ² (2) = 12,342, p < 0,01, V = 0,070, n = 
2.530). Dementsprechend hat auch ein höherer Anteil 
an jüngeren Befragten im Vergleich zu älteren Befrag-
ten keine emotionalen Strafen in ihrer Erziehung er-
lebt (61 Jahre und älter: 42,9% vs. 31-60 Jahre: 48,8% 
vs. 16-30 Jahre: 54,9%; χ² (2) = 17,607, p < 0,001, V = 
0,083, n = 2.530). Das Erleben der emotionalen Strafe 
der Art „Anschreien“ weist hinsichtlich der Altersgrup-
pen keine signifikanten Zusammenhänge auf (χ² (1) = 
4,494, p = 0,106, n = 2.530). Eine detaillierte Darstel-
lung der selbst erlebten emotionalen Bestrafungen 
in der eigenen Erziehung nach Altersgruppen (signi-
fikante Zusammenhänge und nennenswerte Effekt-
stärken (≥ 0,1)) befindet sich in Abbildung 33.

Welche emotionale Bestrafung(en) haben Sie in Ihrer Erziehung selbst erlebt? 
Ins Zimmer eingesperrt worden sein

genannt nicht genannt

Abbildung 33: Selbst erlebte Strafen in der eigenen Erziehung der Art „Ins Zimmer einsperrt worden sein“ nach Altersgruppen im 
Befragungsjahr 2024/2025
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Hinsichtlich der Determinante Staatsangehörigkeit 
wird deutlich, dass mehr Befragte mit einer anderen 
Staatsbürgerschaft als Befragte mit deutscher Staats-
bürgerschaft (inkl. der doppelten Staatsbürgerschaft) 
emotionale Strafen der Art „Anschreien“ (51,5% vs. 
40,3%; χ² (2) = 6,895, p < 0,05, V = 0,052, n = 2.530), 
„Ins Zimmer eingesperrt worden sein“ (32,3% vs. 
20,7%; χ² (2) = 9,900, p < 0,01, V = 0,063, n = 2.530) und 
„Schuldzuweisungen oder Bloßstellungen“ (33,1% vs. 
19,2%; χ² (2) = 17,590, p < 0,001, V = 0,083, n = 2.530) 
in ihrer eigenen Erziehung erlebt haben. Zudem gibt 
ein höherer Anteil an Befragten mit deutscher Staats-
bürgerschaft (inkl. doppelter Staatsbürgerschaft) 
im Vergleich zu Befragten mit einer anderen Staats-
bürgerschaft an, in ihrer Erziehung keine emotiona-
len Strafen erlebt zu haben (48,8% vs. 36,2%; χ² (2) = 
7,895, p < 0,05, V = 0,056, n = 2.530). Allerdings weisen 
die genannten Zusammenhänge lediglich eine sehr 
kleine Effektstärke (< 0,1) auf, weshalb kein nennens-
werter statistisch signifikanter Zusammenhang in Be-
zug auf die Staatsangehörigkeit konstatiert werden 
kann.

Hinsichtlich der Determinante Religions- bzw. Kon-
fessionszugehörigkeit wird deutlich, dass mehr 
Befragte mit muslimischer Religionszugehörigkeit 
als Befragte mit einer anderen Religions- bzw. Kon-
fessionszugehörigkeit (katholisch, evangelisch, an-
dere, keine), emotionale Strafen der Art „Anschreien“ 
(56,8%; χ² (4) = 15,540, p < 0,01, V = 0,078, n = 2.523) 
und „Ins Zimmer eingesperrt worden sein“ (34,1%; χ² 
(2) = 9,717, p < 0,05, V = 0,062, n = 2.523) in ihrer Er-
ziehung erlebt haben. „Anschreien“ haben, eigenen 
Angaben nach, nach Befragten mit muslimischer Re-
ligionszugehörigkeit, 55,3% der Befragten mit einer 
anderen Religionszugehörigkeit, 41,6% der Befragten 
ohne Konfessionszugehörigkeit, 39,9% der Befragten 
mit katholischer Konfessionszugehörigkeit und 38,6% 
der Befragten mit evangelischer Konfessionszugehö-
rigkeit in ihrer eigenen Erziehung erlebt. Bei „Ins Zim-
mer eingesperrt worden sein“ ist die Abstufung wie 
folgt: Nach den Befragten mit muslimischer Religions-
zugehörigkeit, geben 21,9% der Befragten mit evan-
gelischer Konfessionszugehörigkeit an, diese Form 
der emotionalen Bestrafung in ihrer Erziehung erlebt 
zu haben, sowie 20,5% der Befragten mit katholischer 
Konfessionszugehörigkeit, 20,2% der Befragten ohne 
Konfessionszugehörigkeit und 19,1% der Befragten 
mit einer anderen Konfessionszugehörigkeit. Wiede-
rum mehr Befragte mit einer anderen Konfessionszu-
gehörigkeit (38,8%; χ² (4) = 14,073, p < 0,01, V = 0,075, 
n = 2.523) berichten davon, „Schuldzuweisungen oder 

Bloßstellungen“ in ihrer Erziehung erlebt zu haben als 
Befragte mit muslimischer Konfessionszugehörigkeit 
(23,9%), Befragte mit keiner Konfessionszugehörig-
keit (21,4%), Befragte mit evangelischer Konfessions-
zugehörigkeit (18,7%) und Befragte mit katholischer 
Konfessionszugehörigkeit (18,2%). Mehr Befragte mit 
katholischer Konfessionszugehörigkeit (51,0%; χ² (4) = 
12,757, p < 0,05, V = 0,071, n = 2.523) gaben an, keine 
emotionalen Strafen in der Erziehung erlebt zu haben, 
als Befragte mit evangelischer Konfessionszugehörig-
keit (48,6%), Befragte ohne Konfessionszugehörigkeit 
(47,0%), Befragte mit muslimischer Konfessionszu-
gehörigkeit (36,4%) und Befragte mit einer anderen 
Konfessionszugehörigkeit (31,9%). Die genannten si-
gnifikanten Zusammenhänge weisen allerdings nur 
eine sehr kleine Effektstärke auf (< 0,1), weshalb kein 
nennenswerter statistischer Zusammenhang in Be-
zug auf die Religions- bzw. Konfessionszugehörigkeit 
konstatiert werden kann. 

Hinsichtlich der Determinante Parteipräferenz wird 
deutlich, dass signifikant mehr Befragte mit Partei-
präferenz für die AfD die emotionale Strafe der Art 
„Ins Zimmer eingesperrt worden sein“ in ihrer Erzie-
hung erlebt haben (26,5%; χ² (6) = 18,713, p < 0,01, 
V = 0,105, n = 1.694) als Befragte mit Parteipräferenz 
für Die Linke (23,9%), Befragte mit Parteipräferenz für 
die CDU/CSU (23,4%), ohne Parteipräferenz (21,7%), 
mit Parteipräferenz für eine andere Partei (20,9%), mit 
Parteipräferenz für die SPD (15,4%) und mit Parteiprä-
ferenz für Bündnis 90/Die Grünen (13,4%). Bei dem 
Erleben der emotionalen Erziehungsstrafe der Art 
„Schuldzuweisungen oder Bloßstellungen“ ergibt sich 
ein heterogenes Bild: Befragte mit Parteipräferenz 
für Die Linke zeigen die höchste Rate (26,8%; χ² (6) = 
12,929, p < 0,05, V = 0,087, n = 1.694), gefolgt von Be-
fragten mit Parteipräferenz für die AfD (25,7%), ohne 
Parteipräferenz (23,2%), mit Präferenz für eine andere 
Partei (22,9%), mit Parteipräferenz für Bündnis 90/Die 
Grünen (20,3%), mit Parteipräferenz für die CDU/CSU 
(19,3%) und mit Parteipräferenz für die SPD (14,7%). 
Bei dem Erleben der emotionalen Strafe „Anschreien“ 
(χ² (6) = 8,424, p = 0,209, n = 1.694; Die Linke (49,3%), 
keine Präferenz (48,6%), Bündnis 90/Die Grünen 
(44,1%), AfD (43,1%), andere Parteipräferenz (40,2%), 
CDU/CSU (38,7%), SPD (38,2%)) und „Ich habe keine 
emotionalen Strafen in meiner Erziehung erlebt“ (χ² 
(6) = 8,314, p = 0,216, n = 1.694; SPD (51,7%), ande-
re Parteipräferenz (50,6%), CDU/CSU (49,4%), Bünd-
nis 90/Die Grünen (45,5%), AfD (43,9%), keine Präfe-
renz (42,8%), Die Linke (39,4%)) konnten, ebenso wie 
bei „Schuldzuweisungen oder Bloßstellungen“, keine 

3.2  .  Emotionale Strafen in der Erziehung von Kindern
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statistisch signifikanten Zusammenhänge hinsicht-
lich der Parteipräferenz festgestellt werden. Eine 
detaillierte Darstellung der selbst erlebten emotio-
nalen Bestrafungen in der eigenen Erziehung nach 

Hinsichtlich der Determinante höchster Schulab-
schluss wird deutlich, dass signifikant mehr Befragte, 
die von der Schule ohne Abschluss abgegangen sind, 
emotionale Strafen der Art „Ins Zimmer eingesperrt 
worden sein“ (36,2%; χ² (3) = 35,280, p < 0,001, V = 
0,119, n = 2.491) erlebt haben als Befragte mit einem 
höheren Schulabschluss (Hauptschul- oder anderer, 
nicht höherer Schulabschluss: 27,2%; Mittlere Reife: 
18,4%; Hochschulreife/Abitur: 17,5%). Eine ähnliche 
Richtung zeigt sich auch bei emotionalen Strafen 
der Art „Anschreien“ (von der Schule abgegangen 
ohne Abschluss: 52,2%; χ² (3) = 17,837, p < 0,001, V = 
0,085, n = 2.491; Hauptschul- oder anderer, nicht hö-
herer Schulabschluss: 45,0%, Hochschulreife/Abitur: 
41,7%, Mittlere Reife: 36,4%). „Schuldzuweisungen 

3  .  Ergebnisse

Welche emotionale Bestrafung(en) haben Sie in Ihrer Erziehung selbst erlebt? 
Ins Zimmer eingesperrt worden sein

genannt nicht genannt

Abbildung 34: Selbst erlebte Strafen in der eigenen Erziehung der Art „Ins Zimmer einsperrt worden sein“ nach Parteipräferenz im 
Befragungsjahr 2024/2025

Parteipräferenz (signifikante Zusammenhänge und 
nennenswerte Effektstärken (≥ 0,1)) befindet sich in 
Abbildung 34. 

oder Bloßstellungen“ haben hingegen mehr Befrag-
te mit Hochschulreife/Abitur (25,6%; χ² (3) = 41,300, 
p < 0,001, V = 0,129, n = 2.491) in ihrer Erziehung er-
lebt als Befragte mit einem niedrigeren bzw. ohne 
Schulabschluss (Hauptschulabschluss oder anderer, 
nicht höherer Schulabschluss: 23,3%; von der Schule 
abgegangen ohne Abschluss: 15,9%; Mittlere Reife: 
14,1%). Keine emotionalen Strafen in der eigenen Er-
ziehung haben signifikant mehr Befragte mit Mittlerer 
Reife (53,7%; χ² (3) = 25,838, p < 0,001, V = 0,102, n = 
2.491) als Befragte mit Hochschulreife/Abitur (46,2%), 
Befragte mit einem Hauptschul- oder anderen, nicht 
höheren Schulabschluss (43,7%) und Befragte, die von 
der Schule ohne Abschluss abgegangen sind (33,3%), 
erlebt. Eine detaillierte Darstellung der selbst erlebten 
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3.2  .  Emotionale Strafen in der Erziehung von Kindern

Abbildung 35: Selbst erlebte Strafen in der eigenen Erziehung der Art „Schuldzuweisungen oder Bloßstellungen“, „Ins Zimmer 
einsperrt worden sein“, und Nicht-Erleben emotionaler Strafen in der eigenen Erziehung nach höchstem Schulabschluss im Befra-
gungsjahr 2024/2025

emotionalen Bestrafungen in der eigenen Erziehung 
nach höchstem Schulabschluss (signifikante Zusam-
menhänge und nennenswerte Effektstärken (≥ 0,1)) 
befindet sich in Abbildung 35. Hieraus wird ersicht-

lich, dass sich hinsichtlich des eigenen Erlebens von 
verschiedenen Formen von emotionalen Strafen in 
Abhängigkeit des höchsten Schulabschlusses kein 
einheitlicher Trend ableiten lässt.

Welche emotionale Bestrafung(en) haben Sie in Ihrer Erziehung selbst erlebt?
Schuldzuweisungen oder Bloßstellungen

Ins Zimmer eingesperrt worden sein

Ich habe keine emotionalen Strafen in meiner Erziehung erlebt

genannt nicht genannt
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Hinsichtlich der Determinante Haushaltseinkom-
men zeigt sich, dass mehr Befragte mit einem Haus-
haltseinkommen < 1.500 Euro emotionale Strafen der 
Art „Anschreien“ (46,7%; χ² (3) = 12,809, p < 0,01, V= 
0,071, n = 2.512), „Ins Zimmer eingesperrt worden 
sein“ (26,2%; χ² (3) = 17,674, p < 0,001, V= 0,084, n 
= 2.512) und „Schuldzuweisungen oder Bloßstellun-
gen“ (29,4%; χ² (3) = 27,480, p < 0,001, V= 0,105, n 
= 2.512) in ihrer eigenen Erziehung erlebt haben. Al-
lerdings ist nur beim Erleben der emotionalen Strafe 
„Schuldzuweisungen oder Bloßstellungen“ ein nen-
nenswerter statistisch signifikanter Zusammenhang 
mit einer kleinen Effektstärke gegeben. Bei „Anschrei-
en“ verteilt sich die Rate abstufend folgendermaßen: 
2.500 Euro bis unter 3.500 Euro (44,4%), ≥ 3.500 Euro 
(38,9%), 1.500 Euro bis unter 2.500 Euro (37,7%); bei 
„Ins Zimmer eingesperrt worden sein“: 2.500 Euro bis 

Hinsichtlich der Determinante Region wird deutlich, 
dass mehr Befragte aus dem Norden Deutschlands 
emotionale Strafen der Art „Anschreien“ (46,7%; χ² (3) 
= 12,954, p < 0,01, V = 0,072, n = 2.530) und „Ins Zim-
mer eingesperrt worden sein“ (29,2%; χ² (3) = 29,226, 
p < 0,001, V = 0,107, n = 2.530) in ihrer Erziehung er-
lebt haben als Befragte aus dem Osten (Anschreien: 
42,9%; Ins Zimmer eingesperrt worden sein: 22,9%), 
dem Westen (Anschreien: 41,0%; Ins Zimmer einge-
sperrt worden sein: 21,8%) und dem Süden Deutsch-
lands (Anschreien: 36,5%; Ins Zimmer eingesperrt 
worden sein: 16,0%). Im Hinblick auf „Ins Zimmer ein-
gesperrt worden sein“ sind diese regionalen Unter-
schiede nennenswert statistisch signifikant mit einer 
kleinen Effektstärke. Demgegenüber geben signifi-
kant mehr Befragte aus dem Süden Deutschlands an, 

3  .  Ergebnisse

unter 3.500 Euro (23,6%), 1.500 Euro bis unter 2.500 
Euro (22,3%), ≥ 3.500 Euro (16,9%); und bei „Schuld-
zuweisungen oder Bloßstellungen“: 2.500 Euro bis 
unter 3.500 Euro (19,4%), ≥ 3.500 Euro (18,1%), 1.500 
Euro bis unter 2.500 Euro (17,3%). Befragte mit einem 
Haushaltseinkommen von 1.500 Euro bis unter 2.500 
Euro sowie einem Haushaltseinkommen von ≥ 3.500 
Euro zeigen die höchste Rate an nicht erlebten emo-
tionalen Strafen in der eigenen Erziehung (jeweils 
50,6%; χ² (3) = 12,084, p < 0,01, V= 0,069, n = 2.512), 
gefolgt von Personen mit einem Haushaltseinkom-
men von 2.500 Euro bis unter 3.500 Euro (45,8%) und 
< 1.500 Euro (41,5%). Eine detaillierte Darstellung der 
selbst erlebten emotionalen Bestrafungen in der eige-
nen Erziehung nach Haushaltseinkommen (signifikan-
te Zusammenhänge und nennenswerte Effektstärken 
(≥ 0,1)) befindet sich in Abbildung 36.

keine emotionalen Strafen in ihrer Erziehung erlebt zu 
haben (54,7%; χ² (3) = 26,798, p < 0,001, V = 0,103, 
n = 2.530) als Befragte aus dem Westen Deutsch-
lands (47,0%), Befragte aus dem Osten Deutschlands 
(46,2%) und Befragte aus dem Norden Deutschlands 
(39,4%). Der Zusammenhang zwischen dem Erleben 
der emotionalen Strafe „Schuldzuweisungen oder 
Bloßstellungen“ in der eigenen Erziehung und Regi-
on erwies sich nicht als signifikant (χ² (3) = 3,578, p = 
0,311, n = 2.530; 22,7% Nord, 20,3% Ost, 20,0% Süd, 
18,1% West). Eine detaillierte Darstellung der selbst 
erlebten emotionalen Bestrafungen in der eigenen 
Erziehung nach Region (signifikante Zusammenhänge 
und nennenswerte Effektstärken (≥ 0,1)) befindet sich 
in Abbildung 37.

Welche emotionale Bestrafung(en) haben Sie in Ihrer Erziehung selbst erlebt? 
Schuldzuweisungen oder Bloßstellungen

genannt nicht genannt

Abbildung 36: Selbst erlebte Strafen in der eigenen Erziehung der Art „Schuldzuweisungen oder Bloßstellungen“ nach 
Haushaltseinkommen im Befragungsjahr 2024/2025.
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3.2  .  Emotionale Strafen in der Erziehung von Kindern

Welche emotionale Bestrafung(en) haben Sie in Ihrer Erziehung selbst erlebt?
Ins Zimmer eingesperrt worden sein

Ich habe keine emotionalen Strafen in meiner Erziehung erlebt

genannt nicht genannt

Abbildung 37: Selbst erlebte Strafen in der eigenen Erziehung der Art „Ins Zimmer eingesperrt worden sein“ und Nicht-Erleben 
emotionaler Strafen in der eigenen Erziehung nach Region im Befragungsjahr 2024/2025

Zusammenfassend lassen sich keine wesentlichen Unterschiedliche hinsichtlich der so-
ziodemografischen und -ökonomischen Determinanten und selbst erlebten emotionalen 
Strafen in der Kindheit feststellen. 

Die gefundenen Zusammenhänge weisen lediglich geringe Effektstärken auf. Entspre-
chend können folgende Tendenzen beschrieben werden: Schaut man sich nur die konkret 
abgefragten Formen emotionaler Bestrafung an (ohne die Antwort „keine emotionalen 
Strafen erlebt“), haben mehr Befragte mit höherem Alter (insbesondere 61 Jahre und äl-
ter), Parteipräferenz für die AfD, einem höheren Schulabschluss (Hochschulreife/Abitur) 
oder keinem Schulabschluss, einem niedrigeren Haushaltseinkommen (insbesondere < 
1.500 Euro) und Wohnsitz in einer norddeutschen Region verschiedene emotionale Strafen 
in ihrer eigenen Erziehung erlebt.

Aufgrund der kleinen Effektstärken ist von einer Überinterpretation der Ergebnisse abzu-
sehen.
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3.3 
ZUSAMMENHÄNGE 
ZWISCHEN SELBST ERLEBTEN 
EMOTIONALEN BESTRAFUNGEN 
IN DER ERZIEHUNG UND DER 
EMPFUNDENEN ANGEMESSENHEIT 
VON ERZIEHUNGSMETHODEN

3.3.1 
Zusammenhang zwischen keine emotionale Be-
strafung erlebt vs. emotionale Bestrafung erlebt 
und Zustimmung zu emotionalen Bestrafungen 
vs. Ablehnung emotionaler Bestrafungen in der 
Erziehung von Kindern 

Im Rahmen der abgefragten selbst erlebten Erzie-
hungsmethoden wurden insgesamt zwölf unter-
schiedliche erlebte emotionale Strafen in der Kind-

3  .  Ergebnisse

heit (siehe Kapitel 3.2.2) berücksichtigt. Abbildung 
38 illustriert den Zusammenhang zwischen selbst 
erlebten emotionalen Strafen und der empfundenen 
Angemessenheit emotionaler Bestrafungen in der Er-
ziehung von Kindern. Diesbezüglich wird die Gruppe, 
welche keine emotionale Bestrafung in der Kindheit 
erlebt hat (n = 1.218, 48,6%), mit der Gruppe, welche 
mindestens eine dieser emotionalen Strafen in der 
Kindheit erlebt hat (n = 1.288, 51,4%), verglichen. 

Zusammenhang zwischen selbst erlebten emotionalen Strafen in der Kindheit und empfundener 
Angemessenheit von emotionalen Strafen

Abbildung 38: Zusammenhang zwischen selbst erlebten emotionalen Strafen in der Kindheit und empfundener Angemessenheit 
von emotionalen Strafen in der Erziehung von Kindern
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3.3.2 
Zusammenhang zwischen keine emotionale Be-
strafung erlebt vs. emotionale Bestrafung erlebt 
und Zustimmung zu körperlichen Bestrafungen 
vs. Ablehnung körperlicher Bestrafungen in der 
Erziehung von Kindern

3.3  .  Zusammenhänge zwischen selbst erlebten emotionalen Bestrafungen in der 
Erziehung und der empfundenen Angemessenheit von Erziehungsmethoden

Zusammenhang zwischen selbst erlebten emotionalen Strafen in der Kindheit und empfundener 
Angemessenheit von Körperstrafen

Abbildung 39: Zusammenhang zwischen selbst erlebten emotionalen Strafen in der Kindheit und empfundener Angemessenheit 
von Körperstrafen in der Erziehung von Kindern

Mit einem Anteil von ca. 98% lehnt die Mehrheit der 
Befragten, welche nicht über selbst erlebte emotiona-
le Bestrafung in der Kindheit berichtete, solche Maß-
nahmen der Sanktionierung in der Erziehung ab. Bei 
denjenigen, die selbst von emotionaler Bestrafung in 
der Kindheit betroffen sind, hat hingegen nur etwa 
jeder Zweite eine ablehnende Einstellung zu emo-
tionalen Strafen. Umgekehrt bedeutet dies, dass im 

Vergleich zu der Gruppe, welche ohne emotionale 
Strafen in der Kindheit aufwuchs, die Gruppe, welche 
mit emotionalen Strafen in der Kindheit aufwuchs, zu 
einem signifikant höheren Anteil emotionale Strafen 
in der Erziehung von Kindern als angebracht erachtet. 
Dieser Zusammenhang ist statistisch signifikant (χ² (1) 
= 720,4, p < 0,001, n = 2.506) und weist eine große 
Effektstärke auf (ϕ = 0,54).

Zusammenfassend werden emotionale Strafen von den allermeisten Teilnehmenden, wel-
che davon in der Kindheit nicht selbst betroffen waren, abgelehnt. Umgekehrt befürwor-
tet etwa jeder Zweite mit eigener Erfahrung von emotionaler Bestrafung in der Kindheit 
entsprechende Strafen in der Erziehung. Anhand der Ergebnisse lässt sich somit ableiten, 
dass selbst erlebte emotionale Strafen in der Kindheit mit einer wesentlich höheren Zu-
stimmungsrate zu emotionalen Strafen assoziiert sind.

Abbildung 39 verdeutlicht den Zusammenhang zwi-
schen selbst erlebten emotionalen Strafen in der 
Kindheit und der empfundenen Angemessenheit von 
körperlichen Bestrafungen in der Erziehung von Kin-
dern.
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Analog zu den Ergebnissen in Abschnitt 3.3.1 wird 
körperliche Bestrafung in der Erziehung von einer 
deutlichen Mehrheit von ca. 87% der Befragten, die 
keine emotionale Bestrafung in der Kindheit erlebt 
haben (n = 1.212, 48,5%), abgelehnt, während die Ab-
lehnung von körperlicher Bestrafung bei selbst erleb-
ter emotionaler Bestrafung in der Kindheit (n = 1.287, 
51,5%) mit einer Rate von ca. 48% sehr viel niedriger 
ist. Umgekehrt bedeutet dies, dass im Vergleich zu der 

3  .  Ergebnisse

Gruppe, welche ohne emotionale Strafen in der Kind-
heit aufwuchs, die Gruppe, welche mit emotionalen 
Strafen in der Kindheit aufwuchs, zu einem signifikant 
höheren Anteil körperliche Strafen in der Erziehung 
von Kindern als angebracht erachtet. Dieser Zusam-
menhang ist statistisch signifikant (χ² (1) = 430,9, p < 
0,001, n = 2.499) und hat eine mittlere Effektstärke 
(ϕ = 0,42).

Aus den Resultaten geht zusammenfassend hervor, dass selbst erlebte emotionale Bestra-
fungen in der Kindheit auch mit einer wesentlich höheren Zustimmungsrate zu Körper-
strafen in der Erziehung von Kindern assoziiert sind.

3.3.3 
Wer durchbricht den Cycle of Violence? Selbst 
erlebte emotionale Bestrafung und Ablehnung 
emotionaler Bestrafung in der Erziehung von 
Kindern

Innerhalb der Gruppe, welche emotionale Bestra-
fungen in der Kindheit erlebt hat, lehnt ein höherer 
Anteil an weiblichen Personen als an männlichen 
Personen emotionale Bestrafung als Erziehungsme-
thode ab (55% vs. 46%). Allerdings kann aufgrund der 
sehr kleinen Effektstärke (< 0,1) kein nennenswerter 
geschlechtsspezifischer statistisch signifikanter Zu-
sammenhang konstatiert werden (exakter Test nach 
Fisher = 10,5, p < 0,01, ϕ = 0,09, n = 1.288).

Ferner zeigen sich kategorisiert nach Altersgruppen 
innerhalb der Gruppe, welche selbst emotionale Stra-
fen in der Kindheit erlebt hat (Ablehnung emotionale 
Strafen: 16-30 Jahre: 54%; 31-60 Jahre: 51%; 61 Jahre 
und älter: 49%), keine statistisch signifikanten Unter-

schiede in Bezug auf die Ablehnung von emotionaler 
Bestrafung in der Erziehung von Kindern (χ² (2) = 1,3, 
p = 0,52, n = 1.288).

Innerhalb der Gruppe, welche emotionale Bestra-
fungen in der Kindheit erlebt hat, äußert sich etwa 
jeder zweite Befragte mit deutscher Staatsangehörig-
keit (darunter 0,3% mit selbstberichteter doppelter 
Staatsbürgerschaft) ablehnend gegenüber entspre-
chenden Methoden in der Erziehung, während der 
Anteil an Personen ohne deutsche Staatsangehörig-
keit mit knapp einem Drittel niedriger ist. Es ist jedoch 
anzumerken, dass der statistisch signifikante Zusam-
menhang zwischen Staatsangehörigkeit und der 
Ablehnung emotionaler Bestrafung in der Erziehung 
von Kindern innerhalb der Gruppe mit selbst erlebter 
emotionaler Bestrafung in der eigenen Kindheit nur 
eine geringe Effektstärke aufweist (exakter Test nach 
Fisher = 13,6, p < 0,01, V = 0,10, n = 1.288). Die Ergeb-
nisse sind in Abbildung 40 dargestellt.
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Wie Abbildung 41 veranschaulicht, gibt es zudem 
einen schwachen, aber signifikanten Zusammenhang 
zwischen Religions- bzw. Konfessionszugehörig-
keit und der Ablehnung emotionaler Strafen inner-
halb der Gruppe, die diese in der Kindheit selbst er-
lebt haben (χ² (4) = 19,6, p < 0,001, V = 0,12, n = 1.286). 

Ein signifikant höherer Anteil an Befragten, die keiner 
Konfession angehören, lehnt emotionale Strafen ab 
im Vergleich zu den Befragten mit einer anderen der 
abgefragten Religions- bzw. Konfessionszugehörig-
keiten.

3.3  .  Zusammenhänge zwischen selbst erlebten emotionalen Bestrafungen in der 
Erziehung und der empfundenen Angemessenheit von Erziehungsmethoden

Wer hört damit auf? Ablehnung von emotionalen Strafen bei Befragten, welche selbst emotionale
Strafen in der Erziehung erlebt haben

Wer hört damit auf? Ablehnung von emotionalen Strafen bei Befragten, welche selbst emotionale 
Strafen in der Erziehung erlebt haben

Abbildung 40: Wer hört damit auf? Ablehnung von emotionalen Strafen in der Erziehung von Kindern nach Staatsangehörigkeit bei
Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt haben

Abbildung 41: Wer hört damit auf? Ablehnung von emotionalen Strafen in der Erziehung von Kindern nach Religions- bzw. 
Konfessionszugehörigkeit bei Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt haben
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Im Zusammenhang mit der Präferenz zu einer po-
litischen Partei geht aus den Ergebnissen hervor, 
dass Anhänger von „Die Linke“ (67%) die signifikant 
höchsten Ablehnungsraten innerhalb der Gruppe, 

Die Ablehnung von emotionalen Strafen innerhalb 
der Gruppe, welche selbst emotionale Strafen in der 
Kindheit erlebt haben, steht in einem signifikanten, 
positiven Zusammenhang mit dem höchsten Schul-
abschluss (χ² (3) = 26,2, p < 0,001, n = 1.266), aller-
dings weist dieser nur eine kleine Effektstärke auf (V = 
0,14). Das bedeutet, dass ein signifikant höherer An-
teil an Befragten mit einem höheren Schulabschluss 
(Hochschulreife/Abitur) emotionale Bestrafungen in 
der Erziehung von Kindern ablehnt im Vergleich zu 
Befragten mit einem niedrigeren Schulabschluss. Die 
Ergebnisse sind in Abbildung 43 aufgeführt. 

welche selbst emotionale Strafen in der eigenen Kind-
heit erlebt haben, zei-gen (χ² (6) = 15,5, p < 0,05, V = 
0,13, n = 867) (siehe Abbildung 42), wobei die Effekt-
stärke als klein interpretiert werden muss.

In Bezug auf das Haushaltseinkommen (Ablehnung 
emotionale Strafen: ≤ 1.500 Euro: 53%; 1.500 bis unter 
2.500 Euro: 45%; 2.500 bis unter 3.500 Euro: 51%; ≥ 
3.500 Euro: 54%) konnte kein statistisch signifikanter 
Zusammenhang innerhalb der Gruppe, welche selbst 
emotionale Strafen in der Kindheit erlebt hat, festge-
stellt werden (χ² (3) = 6,8, p = 0,08, n = 1.282). Rein 
deskriptiv zeigt sich aber auch hier, dass ein höherer 
Anteil an Zugehörigen der höchsten definierten Ein-
kommenskategorie (≥ 3.500 Euro) diese ablehnen als 
in den anderen, niedrigeren Einkommenskategorien.

3  .  Ergebnisse

Wer hört damit auf? Ablehnung von emotionalen Strafen bei Befragten, welche selbst emotionale 
Strafen in der Erziehung erlebt haben

Abbildung 42: Wer hört damit auf? Ablehnung von emotionalen Strafen in der Erziehung von Kindern nach Präferenz zu einer
politischen Partei bei Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt haben
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Innerhalb der Gruppe, welche selbst emotionale Stra-
fen in der Kindheit erlebt hat, weisen, rein deskriptiv, 
Befragte aus den ehemaligen neuen Bundesländern 
eine höhere Ablehnungsrate für solche Sanktionen 
in der Erziehung auf als Befragte aus den alten Bun-

desländern. Es konnte allerdings kein statistischer 
Zusammenhang in Abhängigkeit von der Region fest-
gestellt werden (Ablehnung emotionale Strafen: Süd: 
48%; West: 51%; Ost: 56%; Nord: 47%; χ² (3) = 5,1, p = 
0,16, n = 1.288).

3.3  .  Zusammenhänge zwischen selbst erlebten emotionalen Bestrafungen in der 
Erziehung und der empfundenen Angemessenheit von Erziehungsmethoden

Wer hört damit auf? Ablehnung von emotionalen Strafen bei Befragten, welche selbst emotionale 
Strafen in der Erziehung erlebt haben

Abbildung 43: Wer hört damit auf? Ablehnung von emotionalen Strafen in der Erziehung von Kindern nach Bildungsstand bei 
Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt haben

Zusammenfassend lassen sich keine wesentlichen Unterschiedliche hinsichtlich der sozio-
demografischen und -ökonomischen Determinanten im Zusammenhang zwischen erleb-
ten emotionalen Strafen in der Kindheit und ihrer Ablehnung in der Erziehung von Kindern 
feststellen.

Die gefundenen Zusammenhänge weisen lediglich geringe Effektstärken auf. Entspre-
chend können folgende Tendenzen beschrieben werden: Innerhalb der Gruppe an Befrag-
ten, welche emotionale Strafen in ihrer Kindheit erlebt haben, zeigen Befragte mit einem 
höheren Schul-abschluss (Hochschulreife/Abitur), deutscher (inkl. doppelter) Staatsange-
hörigkeit, ohne Kon-fessionszugehörigkeit und mit Parteipräferenz für Die Linke eine hö-
here Ablehnungsrate an emotionalen Strafen in der Erziehung.

Aufgrund der kleinen Effektstärken ist von einer Überinterpretation der Ergebnisse abzu-
sehen. 
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3.3.4 
Wer durchbricht den Cycle of Violence? Selbst 
erlebte emotionale Bestrafung und Ablehnung 
körperlicher Bestrafung in der Erziehung von 
Kindern

Wie in Abschnitt 3.3.2 dargelegt, korreliert emotionale 
Bestrafung in der eigenen Kindheit mit einer deutli-
chen Zunahme der Zustimmung zu Körperstrafen in 
der Erziehung von Kindern. Im Folgenden wird auf die 
soziodemografischen und -ökonomischen Merkmale 
von Befragten eingegangen, die selbst emotionale 

Anders als bei der Ablehnung von emotionalen Stra-
fen gibt es bei der Ablehnung von Körperstrafen in 
der Erziehung nach Altersgruppen einen statistisch 
signifikanten negativen Zusammenhang: Demnach 
nimmt der Anteil an Ablehnung von Körperstrafen in-
nerhalb der Gruppe, welche selbst emotionale Strafen 
in der Kindheit erlebt hat, mit einer höheren Alterska-
tegorie ab (χ² (2) = 52,7, p < 0,001, n = 1.287). Dieser 
Zusammenhang weist eine kleine Effektstärke auf (V = 
0,20). Abbildung 45 stellt die Ergebnisse vor.

Bestrafung erlebt haben, jedoch Körperstrafen in der 
Erziehung von Kindern ablehnen.

motionale Strafen in der Kindheit erlebt hat, lehnt ein 
signifikant höherer Anteil an weiblichen Personen 
als an männlichen Personen Körperstrafen in der Er-
ziehung von Kindern ab (53% vs. 43%), jedoch ist nur 
eine kleine Effektstärke gegeben (exakter Test nach 
Fisher = 14,9, p < 0,001, ϕ = 0,11, n = 1.287). Die Er-
gebnisse sind in Abbildung 44 dargelegt.

Kein nennenswerter statistischer Zusammenhang 
konnte hingegen in Bezug auf die Staatsangehö-
rigkeit und der Ablehnung von Körperstrafen in der 
Erziehung von Kindern innerhalb der Gruppe, welche 
selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt hat, 
festgestellt werden (Ablehnung Körperstrafen: Deut-
sche (inklusive doppelte Staatsbürgerschaft): 49%; 
Andere Staatsangehörigkeit: 32%; exakter Test nach 
Fisher = 10,6, p < 0,01, V = 0,09, n = 1.287).

3  .  Ergebnisse

Wer hört damit auf? Ablehnung Körperstrafen bei Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der
Erziehung erlebt haben 

Abbildung 44: Wer hört damit auf? Ablehnung von Körperstrafen in der Erziehung von Kindern nach Geschlecht bei Befragten, 
welche selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt haben
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Analog zu den Ergebnissen zur Ablehnung von emo-
tionalen Erziehungsstrafen gibt es auch in Bezug auf 
die Ablehnung von Körperstrafen einen schwachen, 
aber statistisch signifikanten Zusammenhang mit der 
Religions- bzw. Konfessionszugehörigkeit (χ² (4) 

Zudem scheinen auch politische Parteipräferen-
zen eine Rolle zu spielen (χ² (6) = 45,0, p < 0,001, V = 
0,23, n = 867), wie Abbildung 47 zeigt. Innerhalb der 
Gruppe, welche selbst emotionale Strafen in der eige-

3.3  .  Zusammenhänge zwischen selbst erlebten emotionalen Bestrafungen in der 
Erziehung und der empfundenen Angemessenheit von Erziehungsmethoden

Wer hört damit auf? Ablehnung Körperstrafen bei Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der
Erziehung erlebt haben

Wer hört damit auf? Ablehnung Körperstrafen bei Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der 
Erziehung erlebt haben

Abbildung 45: Wer hört damit auf? Ablehnung von Körperstrafen in der Erziehung von Kindern nach Altersgruppen bei Befragten, 
welche selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt haben

Abbildung 46: Wer hört damit auf? Ablehnung von Körperstrafen in der Erziehung von Kindern nach Religions- bzw. 
Konfessionszugehörigkeit bei Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt haben

= 28,4, p < 0,001, V = 0,15, n = 1.285). Innerhalb der 
Gruppe, welche selbst emotionale Strafen in der eige-
nen Kindheit erlebt hat, zeigt ein signifikant höherer 
Anteil an Personen ohne Konfession Ablehnung ge-
genüber Körperstrafen (siehe Abbildung 46).

nen Kindheit erlebt hat, zeigt sich, dass bei Befragten 
mit Parteipräferenz für Bündnis 90/Die Grünen höhe-
re Anteile Körperstrafen in der Erziehung ablehnen.
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Wer hört damit auf? Ablehnung Körperstrafen bei Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der 
Erziehung erlebt haben

Wer hört damit auf? Ablehnung Körperstrafen bei Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der 
Erziehung erlebt haben

Abbildung 47: Wer hört damit auf? Ablehnung von Körperstrafen in der Erziehung von Kindern nach Präferenz zu einer politischen 
Partei bei Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt haben

Abbildung 48: Wer hört damit auf? Ablehnung von Körperstrafen in der Erziehung von Kindern nach höchstem Schulabschluss bei 
Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt haben

3  .  Ergebnisse

Darüber hinaus existiert ein statistisch signifikanter, 
positiver Zusammenhang zwischen dem höchsten 
Schulabschluss und der Ablehnung von Körperstra-
fen innerhalb der Gruppe, welche selbst emotionale 
Strafen in der eigenen Kindheit erlebt hat (χ² (3) = 

71,5, p < 0,001, n = 1.265). Allerdings ist nur eine klei-
ne Effektstärke gegeben (V = 0,24) (siehe Abbildung 
48). Bei Befragten mit Hochschulreife/Abitur lehnen 
höhere Anteile Körperstrafen in der Erziehung ab als 
bei Befragten mit einem niedrigeren Schulabschluss.
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Wer hört damit auf? Ablehnung Körperstrafen bei Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der
Erziehung erlebt haben

Abbildung 49: Wer hört damit auf? Ablehnung von Körperstrafen in der Erziehung von Kindern nach Haushaltseinkommen bei 
Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt haben

3.3  .  Zusammenhänge zwischen selbst erlebten emotionalen Bestrafungen in der 
Erziehung und der empfundenen Angemessenheit von Erziehungsmethoden

Ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen 
dem Haushaltseinkommen und der Ablehnung von 
Körperstrafen konnte innerhalb der Gruppe, welche 
selbst emotionale Strafen in der eigenen Kindheit er-
lebt hat, ebenso festgestellt werden (χ² (3) = 20,5, p 

< 0,001, V = 0,13, n = 1.281) (siehe Abbildung 49). Es 
zeigt sich, dass bei Befragten mit einem Haushaltsein-
kommen gleich oder höher 3.500 Euro höhere Anteile 
Körperstrafen in der Erziehung ablehnen als bei Be-
fragten mit einem niedrigeren Haushaltseinkommen.

Kein statistisch signifikanter Zusammenhang konnte 
zwischen der regionalen Ebene und der Ablehnung 
von Körperstrafen innerhalb der Gruppe, welche 
selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt hat, 

Zusammenfassend lassen sich keine wesentlichen Unterschiedliche hinsichtlich der so-
ziodemografischen und -ökonomischen Determinanten im Zusammenhang zwischen er-
lebten emotionalen Strafen in der Kindheit und der Ablehnung von Körperstrafen in der 
Erziehung von Kindern feststellen. 

Die gefundenen Zusammenhänge weisen lediglich geringe Effektstärken auf. Entspre-
chend können folgende Tendenzen beschrieben werden: Innerhalb der Gruppe, welche 
selbst emotionale Strafen in der eigenen Kindheit erlebt hat, lehnen höhere Raten an be-
fragten Personen mit weiblichem Geschlecht, jüngerem Alter (insbesondere 16-30 Jahre), 
ohne Konfessionszugehörigkeit, mit Parteipräferenz für Bündnis 90/Die Grünen, höherem 
Schulabschluss (Hochschulreife/Abitur) und höherem Haushaltseinkommen (insbesonde-
re ≥ 3.500 Euro) Körperstrafen in der Erziehung ab.

Aufgrund der kleinen Effektstärken ist von einer Überinterpretation der Ergebnisse abzu-
sehen.

gefunden werden (Ablehnung Körperstrafen: Süd: 
49%; West: 53%; Ost: 44%; Nord: 44%; χ² (3) = 7,2, p = 
0,07, n = 1.287).
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3.4 
ZUSAMMENHÄNGE 
ZWISCHEN SELBST ERLEBTEN 
EMOTIONALEN BESTRAFUNGEN IN 
DER ERZIEHUNG UND DER 
ANWENDUNG VON BESTRAFUNGEN 
IN DER ERZIEHUNG

Im Folgenden wird der Zusammenhang zwischen 
selbst erlebten emotionalen Strafen in der Kindheit 
und der Anwendung von emotionaler wie auch kör-
perlicher Bestrafung in der Erziehung beleuchtet. 
Daran anknüpfend wird untersucht, welche soziode-
mografischen und -ökonomischen Merkmale in Zu-
sammenhang mit der Anwendung von emotionalen 
oder Körperstrafen in der Erziehung bei Personen mit 
selbst erlebter emotionaler Bestrafung stehen.

3.4.1 
Zusammenhang zwischen keine emotionale Be-
strafung erlebt vs. emotionale Bestrafung erlebt 
und emotionale Bestrafung angewandt vs. keine 
emotionale Bestrafung angewandt 

Abbildung 50 hebt den Zusammenhang zwischen 
selbst erlebten emotionalen Strafen und der Anwen-
dung solcher hervor. Im Vergleich zu der Gruppe, 

3  .  Ergebnisse

welche ohne emotionale Strafen aufwuchs (n = 681, 
44,8%), zeigt die Gruppe, welche mit emotionalen 
Strafen aufwuchs (n = 838, 55,2%), eine höhere An-
wendungsrate emotionaler Bestrafungen als Erzie-
hungsmethode bei Kindern (5,4% vs. 64,4%). Dieser 
Zusammenhang ist statistisch signifikant und weist 
eine große Effektstärke auf (χ² (1) = 555,3, p < 0,001, 
ϕ = 0,61, n = 1.519).

Zusammenhang zwischen selbst erlebten emotionalen Strafen in der Kindheit und Anwendung von 
emotionalen Strafen

Abbildung 50: Zusammenhang zwischen selbst erlebten emotionalen Strafen in der Kindheit und Anwendung von emotionalen 
Strafen in der Erziehung von Kindern

Zusammenfassend zeigt sich eine höhere Anwendungsrate von emotionalen Strafen in 
der Erziehung von Kindern bei Befragten, die selbst emotionale Strafen in der Kindheit er-
lebt haben als bei Befragten, die keine emotionalen Strafen in der Kindheit erlebt haben.
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3.4.2 
Zusammenhang zwischen keine emotionale Be-
strafung erlebt vs. emotionale Bestrafung erlebt 
und körperliche Bestrafung angewandt vs. keine 
körperliche Bestrafung angewandt

Etwa drei von fünf und damit die Mehrzahl der Befrag-
ten, die von selbst erlebter emotionaler Bestrafung in 
der Kindheit betroffen sind (n = 831, 54,7%), berichte-
ten davon, in der Erziehung Körperstrafen angewandt 
zu haben – bei den Befragten, die keine emotionale 
Bestrafung in ihrer Kindheit erlebt haben (n = 689, 
45,3%), war es weniger als eine von fünf Personen. 

3.4  .  Zusammenhänge zwischen keine emotionalen Bestrafungen erlebt vs. emotionale Bestrafung 
erlebt und emotionale Bestrafung angewandt vs. keine emotionale Bestrafung angewandt 

Im Vergleich zu der Gruppe, welche ohne emotionale 
Strafen aufwuchs, zeigt die Gruppe, welche mit emo-
tionalen Strafen aufwuchs, somit eine höhere Anwen-
dungsrate von Körperstrafen als Erziehungsmethode 
bei Kindern (17,3% vs. 61,1%). Dieser positive Zusam-
menhang zwischen dem Erleben emotionaler Bestra-
fung in der Kindheit und der berichteten Anwendung 
von Körperstrafen in der Erziehung ist statistisch si-
gnifikant und weist eine mittlere Effektstärke auf 
(χ² (1) = 299,0, p < 0,001, ϕ = 0,44, n = 1.520) (siehe 
Abbildung 51).

Zusammenhang zwischen selbst erlebten emotionalen Strafen in der Kindheit und Anwendung von 
Körperstrafen

Abbildung 51: Zusammenhang zwischen selbst erlebten emotionalen Strafen in der Kindheit und Anwendung von Körperstrafen in 
der Erziehung von Kindern

Zusammenfassend zeigt sich eine höhere Anwendungsrate von Körperstrafen in der Er-
ziehung von Kindern bei Befragten, die selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt 
haben als bei Befragten, die keine emotionalen Strafen in der Kindheit erlebt haben.
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3.4.3 
Wer durchbricht den Cycle of Violence? Selbst er-
lebte emotionale Bestrafung und Nicht-Anwen-
dung von emotionaler Bestrafung in der Erzie-
hung von Kindern 

Es konnten keine (nennenswerten) geschlechts- und 
altersspezifischen statistisch signifikanten Zu-
sammenhänge zwischen selbst erlebter emotionaler 
Bestrafung in der Kindheit und der Anwendung ent-
sprechender Erziehungsmethoden bei Kindern inner-
halb der Gruppe, welche emotionale Strafen in der 
Kindheit erlebt hat, festgestellt werden. Die Resulta-
te sind im Geschlechtervergleich sehr ähnlich (Keine 
Anwendung emotionaler Strafen: weiblich: 36% vs. 
männlich: 35%; χ² (1) = 0,1, p = 0,79, n = 838). Deskrip-
tiv zeigt sich, dass der Anteil derjenigen, bei denen die 
Anwendung emotionaler Strafen trotz eigener Erfah-
rung in der Kindheit unterbleibt, bei jüngeren Befrag-
ten in der Alterskategorie „16-30 Jahre“ am höchsten 
ist (Keine Anwendung emotionaler Strafen: 16-30 Jah-
re: 55%; 31-60 Jahre: 37%; 61 Jahre und älter: 32%; χ² 
(2) = 7,7, p < 0,05, V = 0,096, n = 838).

Zudem konnte innerhalb der Gruppe, welche selbst 
emotionale Strafen in der Kindheit erlebt hat, kein 
statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen 

der Staatsangehörigkeit und der Nicht-Anwen-
dung von emotionalen Strafen in der Erziehung von 
Kindern festgestellt werden (Keine Anwendung emo-
tionaler Strafen: Deutsche (inklusive doppelte Staats-
bürgerschaft): 37%; Andere Staatsbürgerschaft: 23%; 
exakter Test nach Fisher = 4,9, p = 0,050, n = 838).

Innerhalb der Gruppe, welche selbst emotionale Stra-
fen in der Kindheit erlebt hat, gibt es einen statistisch 
signifikanten Zusammenhang in Bezug auf die Reli-
gions- bzw. Konfessionszugehörigkeit, der aller-
dings lediglich eine kleine Effektstärke aufweist (χ² 
(4) = 15,0, p < 0,01, V = 0,13, n = 836). Wie Abbildung 
52 demonstriert, weisen insbesondere Menschen mit 
muslimischer Religionszugehörigkeit – verglichen mit 
Zugehörigen anderer Religionen – geringere Anteile 
auf, keine emotionalen Strafen in ihrer eigenen Er-
ziehung von Kindern anzuwenden. Es wird allerdings 
auch ersichtlich, dass sich hinsichtlich der Ablehnung 
von emotionalen Strafen in Abhängigkeit der Religi-
ons- bzw. Konfessionszugehörigkeit kein einheitlicher 
Trend ableiten lässt, d.h. keine der abgefragten Reli-
gions- bzw. Konfessionszugehörigkeiten eindeutig in 
Zusammenhang mit der Nicht-Anwendung von emo-
tionalen Strafen bei selbst erlebter emotionaler Be-
strafung in der Kindheit steht.

3  .  Ergebnisse

Wer hört damit auf? Keine Anwendung emotionaler Strafen bei Befragten, welche selbst emotionale 
Strafen in der Kindheit erlebt haben

Abbildung 52: Wer hört damit auf? Keine Anwendung emotionaler Strafen in der Erziehung von Kindern nach Konfession Religions- 
bzw. Konfessionszugehörigkeit bei Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt haben
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In Bezug auf Präferenzen zu einer politischen 
Partei fällt auf, dass sich der beobachtete schwache 
statistische Zusammenhang bei der Ablehnung von 
emotionalen Strafen in der Erziehung von Kindern in-
nerhalb der Gruppe, welche selbst emotionale Strafen 
in der Kindheit erlebt hat (siehe Abschnitt 3.3.3), nicht 
auf die tatsächliche Ausübung emotionaler Strafen 
übertragen lässt. Das bedeutet, dass die Präferenz 
für eine politische Partei nicht in einem statistischen 
Zusammenhang mit der Anwendung von emotiona-
len Strafen in der Erziehung von Kindern steht (Keine 
Anwendung emotionaler Strafen: CDU/CSU: 33%; AfD: 
38%; SPD: 32%; Bündnis 90/Die Grünen: 31%; Die Lin-
ke: 32%; andere Partei: 36%; keine Präferenz: 35%; χ² 
(6) = 1,5, p = 0,96, n = 583). 

Zwar ist unter den Befragten mit selbst erlebter emo-
tionaler Bestrafung, die angaben, entsprechende 
Sanktionen nicht in der Erziehung eingesetzt zu ha-
ben, der Anteil an Personen mit Abitur/Hochschul-
reife (keine Anwendung emotionaler Strafen: von der 
Schule abgegangen ohne Abschluss: 29%; Haupt-
schul- oder anderen, nicht höheren Schulabschluss: 
32%; Mittlere Reife: 38%; Hochschulreife/Abitur: 39%; 
χ² (3) = 3,6, p = 0,31, n = 836) sowie an Personen in-

3.4  .  Zusammenhänge zwischen keine emotionalen Bestrafungen erlebt vs. emotionale Bestrafung 
erlebt und emotionale Bestrafung angewandt vs. keine emotionale Bestrafung angewandt 

Wer hört damit auf? Keine Anwendung emotionaler Strafen bei Befragten, welche selbst emotionale 
Strafen in der Kindheit erlebt haben

Abbildung 53: Wer hört damit auf? Keine Anwendung emotionaler Strafen in der Erziehung von Kindern nach Region bei Befragten, 
welche selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt haben

nerhalb der höchsten abgefragten Haushaltseinkom-
menskategorie (keine Anwendung emotionaler Stra-
fen: ≤ 1.500 Euro: 33%; 1.500 bis unter 2.500 Euro: 
31%; 2.500 bis unter 3.500 Euro: 34%; ≥ 3.500 Euro: 
41%; χ² (3) = 5,4, p = 0,15, n = 833) etwas größer im 
Vergleich zu den niedrigeren  Schulabschluss- und 
Haushaltseinkommenskategorien. Statistisch si-
gnifikante Zusammenhänge jeweils zwischen dem 
höchsten Schulabschluss und Haushaltseinkom-
men und der Nicht-Anwendung von emotionalen 
Strafen in der Erziehung von Kindern konnten jedoch 
nicht festgestellt werden.

Innerhalb der Gruppe, welche selbst emotionale Stra-
fen in der Kindheit erlebt und keine emotionalen Stra-
fen in der Erziehung von Kindern angewandt hat, ist 
der Anteil an Befragten aus den ehemaligen neuen 
Bundesländern signifikant größer als bei Personen 
aus dem restlichen Bundesgebiet (47,9% vs. 32,5%, p 
< 0,05, V = 0,13, n = 838). In Abbildung 53 ist der Stadt-
staat Berlin (32,2%) zusätzlich zur Region Ost zuge-
ordnet, wobei ein schwacher, statistisch signifikanter 
Zusammenhang erhalten bleibt (χ² (3) = 10,2, p < 0,05, 
V = 0,11, n = 838).
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Zusammenfassend lassen sich keine wesentlichen Unterschiedliche hinsichtlich der so-
ziodemografischen und -ökonomischen Determinanten im Zusammenhang zwischen er-
lebten emotionalen Strafen in der Kindheit und ihrer Anwendung in der Erziehung von 
Kindern feststellen.

Die gefundenen Zusammenhänge weisen lediglich geringe Effektstärken auf. Entspre-
chend können folgende Tendenzen beschrieben werden: Innerhalb der Gruppe, welche 
selbst emotionale Strafen in der eigenen Kindheit erlebt hat, geben signifikant höhere 
Raten an Befragten aus den ehemaligen neuen Bundesländern sowie solche mit evange-
lischer oder keiner Konfessionszugehörigkeit an, keine emotionalen Strafen in der Erzie-
hung von Kindern angewandt zu haben.

Aufgrund der kleinen Effektstärken ist von einer Überinterpretation der Ergebnisse abzu-
sehen.
 

3  .  Ergebnisse

3.4.4 
Wer durchbricht den Cycle of Violence? Selbst er-
lebte emotionale Bestrafung und Nicht-Anwen-
dung von körperlicher Bestrafung in der Erzie-
hung von Kindern

Innerhalb der Gruppe, welche selbst emotionale Stra-
fen in der eigenen Kindheit erlebt hat, zeigen sich 
ähnliche Raten der Nicht-Anwendung von Körperstra-
fen bei weiblichen und männlichen Personen (60% vs. 
63%). Demnach gibt es keine statistisch signifikanten 
geschlechtsspezifischen Unterschiede (χ² (1) = 0,5, 
p = 0,48, n = 831).

Es konnte jedoch ein altersspezifischer positiver Zu-
sammenhang innerhalb der Gruppe, welche selbst 
emotionale Strafen in der eigenen Kindheit erlebt hat, 
festgestellt werden, wonach der Anteil von 16-30-Jäh-
rigen bei der Nicht-Anwendung von Körperstrafen in 
der Erziehung am höchsten ist und in den höheren Al-
tersklassen signifikant sinkt (χ² (2) = 31,8, p < 0,001, n 
= 831). Hier liegt eine kleine Effektstärke vor (V = 0,20). 
Die Ergebnisse gibt Abbildung 54 wieder.

Wer hört damit auf? Keine Anwendung Körperstrafen bei Befragten, welche selbst emotionale 
Strafen in der Kindheit erlebt haben

Abbildung 54: Wer hört damit auf? Keine Anwendung von Körperstrafen in der Erziehung von Kindern nach Altersgruppen bei 
Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt haben
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3.4  .  Zusammenhänge zwischen keine emotionalen Bestrafungen erlebt vs. emotionale Bestrafung 
erlebt und emotionale Bestrafung an-gewandt vs. keine emotionale Bestrafung angewandt 

Wiederum kein statistischer Zusammenhang konnte 
im Hinblick auf die Staatsangehörigkeit (deutsche 
oder andere Staatsangehörigkeit) und die Nicht-An-
wendung von Körperstrafen in der Erziehung von Kin-
dern innerhalb der Gruppe, welche selbst emotionale 
Strafen in der Kindheit erlebt hat, gefunden werden 
(Keine Anwendung Körperstrafen: Deutsche (inklusi-
ve doppelte Staatsbürgerschaft): 40%; Andere Staats-
bürgerschaft: 31%; exakter Test nach Fisher = 3,0, p = 
0,16, n = 831).

Innerhalb der Gruppe, welche selbst emotionale Stra-
fen in der Kindheit erlebt hat, konnte kein statistisch 
signifikanter Zusammenhang zwischen der Nicht-An-
wendung von Körperstrafen in der Erziehung von Kin-
dern und der Präferenz zu einer politischen Partei 
festgestellt werden (Keine Anwendung Körperstrafen: 
CDU/CSU: 36%; AfD: 38%; SPD: 41%; Bündnis 90/Die 
Grünen: 54%; Die Linke: 50%; andere Partei: 34%; keine 
Präferenz: 46%; χ² (6) = 8,9, p = 0,18, n = 577). 

Ein entsprechender statistisch signifikanter Zusam-
menhang mit einer kleinen Effektstärke findet sich 
dagegen bei Betrachtung der Religions- bzw. Kon-
fessionszugehörigkeit der Befragten innerhalb der 
Gruppe, welche selbst emotionale Strafen in der eige-
nen Kindheit erlebt hat (χ² (4) = 11,5, p < 0,05, V = 0,12, 
n = 829). Befragte ohne Konfessionszugehörigkeit 
weisen gegenüber Befragten, die einer der abgefrag-
ten Religionen angehören, einen signifikant höheren 
Anteil bei der Nicht-Anwendung von Körperstrafen 
auf. Dies wird in Abbildung 55 dargestellt.

Die Resultate der Befragung weisen auf statistisch 
signifikante Zusammenhänge zwischen der Nicht-An-
wendung von Körperstrafen in der Erziehung von Kin-
dern und dem höchsten Schulabschluss sowie dem 
Haushaltseinkommen hin. Der Anteil an Personen, 
die in ihrer Kindererziehung keine Körperstrafen an-
gewandt haben, nimmt sowohl mit einem höheren 
Schulabschluss (χ² (3) = 22,7, p < 0,001, V = 0,17, n = 
828) als auch mit einer höheren Haushaltseinkom-
menskategorie (χ² (3) = 18,6, p < 0,001, V = 0,15, n = 
826) signifikant zu. Die Zusammenhänge weisen je-
weils eine kleine Effektstärke auf. Die Ergebnisse spie-
gelt Abbildung 56 und Abbildung 57 wider.

Wer hört damit auf? Keine Anwendung Körperstrafen bei Befragten, welche selbst emotionale 
Strafen in der Kindheit erlebt haben

Abbildung 55: Wer hört damit auf? Keine Anwendung von Körperstrafen in der Erziehung von Kindern nach Religions- bzw. 
Konfessionszugehörigkeit bei Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt haben
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3  .  Ergebnisse

Wer hört damit auf? Keine Anwendung Körperstrafen bei Befragten, welche selbst emotionale 
Strafen in der Kindheit erlebt haben

Wer hört damit auf? Keine Anwendung Körperstrafen bei Befragten, welche selbst emotionale 
Strafen in der Kindheit erlebt haben

Abbildung 56: Wer hört damit auf? Keine Anwendung von Körperstrafen in der Erziehung von Kindern nach höchstem 
Schulabschluss bei Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt haben

Abbildung 57: Wer hört damit auf? Keine Anwendung von Körperstrafen in der Erziehung von Kindern nach Haushaltseinkommen 
bei Befragten, welche selbst emotionale Strafen in der Kindheit erlebt haben
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3.4  .  Zusammenhänge zwischen keine emotionalen Bestrafungen erlebt vs. emotionale Bestrafung 
erlebt und emotionale Bestrafung an-gewandt vs. keine emotionale Bestrafung angewandt 

In Abschnitt 3.4.3 wurde aufgezeigt, dass innerhalb der 
Gruppe, welche selbst emotionale Strafen in der eige-
nen Kindheit erlebt hat, Personen aus den ehemaligen 
neuen Bundesländern zu einem signifikant höheren 
Anteil entsprechende Erziehungsmethoden nicht an-
wenden verglichen mit Befragten aus dem restlichen 

Bundesgebiet. Allerdings gibt es keinen regionalen 
Zusammenhang in Bezug auf die Nicht-Anwendung 
von Körperstrafen in der Erziehung von Kindern (Keine 
Anwendung Körperstrafen: Süd: 39%; West: 43%; Ost: 
40%; Nord: 31%; χ² (3) = 5,8, p = 0,12, n = 831).

Zusammenfassend lassen sich keine wesentlichen Unterschiedliche hinsichtlich der so-
ziodemografischen und -ökonomischen Determinanten im Zusammenhang zwischen er-
lebten emotionalen Strafen in der Kindheit und der Anwendung von Körperstrafen in der 
Erziehung von Kindern feststellen.

Die gefundenen Zusammenhänge weisen lediglich geringe Effektstärken auf. Entspre-
chend können folgende Tendenzen beschrieben werden: Innerhalb der Gruppe der Be-
fragten, die emotionale Strafen in der Kindheit erlebt haben, geben höhere Anteile an 
Befragten im jüngeren Lebensalter (insbesondere 16-30 Jahre), mit einem höheren Haus-
haltseinkommen (≥ 3.500 Euro) und Schulabschluss (Hochschulreife/Abitur) sowie ohne 
Konfessionszugehörigkeit an, keine Körperstrafen in der Erziehung von Kindern ange-
wandt zu haben.

Aufgrund der kleinen Effektstärken ist von einer Überinterpretation der Ergebnisse abzu-
sehen. 
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FAZIT UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

ANGEWENDETE / ALS ANGEBRACHT ERACHTETE
ERZIEHUNGSSTRAFEN VON 2001 BIS 2025

4

Die in diesem Bericht präsentierten Ergebnisse un-
termauern, was Clemens et al. (2020) schon zum 
20-jährigen Jubiläum zur Einführung der gewaltfreien 
Erziehung in das BGB festgestellt haben:

Das Gesetz zur Ächtung der Gewalt in 
der Erziehung war keine Symbolpolitik, 
sondern zeigt eine beeindruckende Wir-
kung in Bezug auf die Einstellungen zu 
und die Anwendung von Körperstrafen 
in der Erziehung. 

Klaps auf 
den Po

Leichte 
Ohrfeige

Schallende
Ohrfeige

Tracht Prügel
mitBluterguss

Mit Stock kräftig 
auf den Po

Abbildung 58: Verlauf der angewendeten / als angebracht empfundenen körperlichen Erziehungsstrafen von 2001 bis 2024/2025
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Wie in Abbildung 58 dargestellt, können wir anhand der 
Ergebnisse der Befragung aus 2024/2025 die Befürch-
tung ausräumen, dass die empfundene Angemessen-
heit gegenüber körperlicher Bestrafung stagniert oder 
auf einem Plateau bleibt (vgl. Clemens et al., 2020). 
Gegenüber den Befragungsjahren 2016 und 2020 
sehen wir in 2024/2025 einen deutlichen Rückgang 
bezüglich der empfundenen Angemessenheit eines 
„Klaps auf den Po“ in der deutschen Bevölkerung. Wir 
konnten auch zeigen, dass die generelle Ablehnung 
von Körperstrafen in der Erziehung gegenüber 2020 
um mehr als 10% gestiegen ist. Wie in Abbildung 58 zu 
erkennen ist, bleiben 2024/2025 auch härtere Formen 
der Gewalt in der Erziehung, wie z.B. eine schallende 
Ohrfeige oder eine Tracht Prügel mit Bluterguss, auf 
einem niedrigen, jedoch gleichbleibenden Niveau. Mit 
der erneuten Abfragung der tatsächlich angewand-
ten Körperstrafen in der Erziehung von Kindern in der 
aktuellen Befragung, können wir jedoch auch zeigen, 
dass diese gegenüber den Erhebungen in 2001 und 
2005 (Bussmann, 2010), in den letzten 20 bis 25 Jahren 
deutlich abgenommen haben (siehe Abbildung 58). Die 
Anwendung von der Körperstrafe „Klaps auf den Po“ 
hat sich heute im Vergleich zu 2001 und 2005 halbiert 
und im Falle von „leichter Ohrfeige“ ist sie sogar fast 
um das Dreifache gesunken. Ein Rückgang ist auch bei 
der Anwendung härterer Formen von Gewalt in der Er-
ziehung zu erkennen („schallende Ohrfeige“, „Tracht 
Prügel mit Bluterguss“, „Mit Stock kräftig auf den Po“). 
Allerdings haben diese Formen in ihrer Anwendung 
immer noch nicht den Nullpunkt erreicht. Während 
also die Ächtung von Körperstrafen immer mehr 
in das Bewusstsein der deutschen Bevölkerung 
rückt, scheint es insbesondere bei brutalen For-
men von Körperstrafen einen recht hartnäckigen 
Teil in der Bevölkerung zu geben, der weiterhin 
an solchen Formen festhält und den es unbedingt 
durch präventive und interventive Maßnahmen 
zu adressieren gilt.
 
Hinzu kommt, dass ein nicht unerheblicher Teil der 
Befragten auch 2024/2025 angab, dass sie ein Gesetz 
gegen körperliche Bestrafung oder gegen emotionale 
Bestrafung nicht unterstützen würden. Insofern schei-
nen Teile der deutschen Bevölkerung auch 25 Jahre 
nach Einführung der gewaltfreien Erziehung in das 
BGB nicht zu wissen, dass es ein Gesetz zum Gewalt-
verbot in der Erziehung gibt, das sowohl körperliche 
als auch seelische Verletzungen miteinschließt. Im Ver-
gleich zu den skandinavischen Ländern, insbesondere 
Schweden, wo schon sehr schnell nach Einführung 
der gewaltfreien Erziehung die Bevölkerung um das 

Gesetz wusste, scheint es in Deutschland weiter-
hin Aufklärungs- und Informationsbedarf zum 
Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung 
und seiner konkreten Inhalte zu geben. Denn inte-
ressant ist, dass wir in der aktuellen Erhebung gesehen 
haben, dass in der Schule ausgeübte körperliche Ge-
walt gegen Kinder deutlich stärker von den Befragten 
abgelehnt wird. Ob dem zugrunde liegt, dass das schu-
lische Züchtigungsrecht, sowohl in der Geschichte der 
BRD als auch in der der DDR, schon länger abgeschafft 
wurde oder mit dem gesetzlichen Verbot von Gewalt in 
der Erziehung noch immer ein gewisses Eingreifen in 
das Private - die Familie - durch den Staat verbunden 
wird, bleibt offen.
 
Positiv ist, dass wir in der aktuellen Befragung gesehen 
haben, dass sich der Anteil der Personen, die angaben, 
keine Körperstrafen in ihrer Erziehung erlebt zu ha-
ben, gegenüber den Befragungsjahren 2016 und 2020 
mehr als verdoppelt hat. Das scheint die bereits 2020 
geäußerte Annahme zu stützen, dass „generationale 
Veränderungen über die Zeit hin noch positive Ver-
änderungen mit sich bringen“ (Clemens et al., 2020, S. 
91). Den beobachteten, rein zahlenmäßigen, Entwick-
lungen zufolge scheint es fast, als würden positive Ein-
stellungen zu Körperstrafen und auch ihre Anwendung 
immer mehr mit der neuen Generation an jungen Er-
wachsenen „herauswachsen“. Um diese Entwicklung 
weiter zu fördern, braucht es insbesondere hier 
entsprechende Maßnahmen und Kampagnen, 
um Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
weiterhin an das Thema gewaltfreie Erziehung zu 
erinnern und sie darauf aufmerksam zu machen.

Wie steht es nun aber insbesondere um emotionale 
Strafen in der Erziehung von Kindern in Deutsch-
land? Das war der Fokus unserer Expertise anlässlich 
des 25-jährigen Jubiläums zur Einführung der gewalt-
freien Erziehung in das BGB.

Grundsätzlich sind die Ergebnisse erfreulich und der 
Verdacht, dass emotionale Strafen in der Kindererzie-
hung im Vergleich zu Körperstrafen weniger geächtet 
werden (Clemens et al., 2020), kann ausgeräumt wer-
den. Fast drei Viertel der Befragten lehnen emotiona-
le Strafen in der Erziehung von Kindern ab. Das sind 
sogar mehr als bei der Ablehnung von Körperstrafen. 
Somit hat das Gesetz zur Ächtung der Gewalt in 
der Familie auch im Hinblick auf emotionale Ge-
walt in den letzten 25 Jahren Beeindruckendes 
geleistet. Allerdings lassen sich hier nur schwer Ent-
wicklungen nachzeichnen, da uns, im Vergleich zu den 
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Körperstrafen, keine Vergleichsdaten aus früheren 
Jahren vorliegen. Wir können somit nicht sagen, wann 
insbesondere ein Umdenken in Bezug auf emotionale 
Strafen in der Bevölkerung stattgefunden hat bzw. ob 
der aktuelle Stand einen historischen Tiefpunkt in Be-
zug auf die Akzeptanz von emotionalen Strafen kenn-
zeichnet. 

Auch muss differenziert betrachtet werden, dass die 
Zustimmung zu einzelnen emotionalen Strafen in der 
Erziehung von Kindern teilweise höher ist als bei den 
Körperstrafen und nicht unerhebliche Anteile der Be-
fragten zustimmen, dass emotionale Bestrafung für 
Kinder nicht schädlich ist. Auch gab nur die Hälfte der 
Befragten an, in ihrer Kindheit keine emotionalen Stra-
fen erlebt zu haben und die Häufigkeiten der einzelnen 
erlebten Formen lagen ca. zwischen 10% und 40%. Es 
scheint also, dass der Großteil der deutschen Be-
völkerung emotionale Strafen ächtet oder darum 
weiß, dass sie nicht als geeignetes Mittel in der 
Kindererziehung gelten, die Schwelle für einige 
emotionale Erziehungsstrafen allerdings nicht 
sehr hoch ist und sie teilweise noch immer nicht 
mit denselben Folgen für Kinder verbunden wer-
den wie Körperstrafen.
 
Ein zentrales Ergebnis der vorliegenden Studie 
ist, dass keine wesentlichen Unterschiede hin-
sichtlich der einzelnen untersuchten soziodemo-
grafischen und -ökonomischen Determinanten 
im Zusammenhang mit Körperstrafen und emo-
tionalen Strafen festgestellt werden konnten. So 
gibt es zwar eine Vielzahl an möglichen Einflussfak-
toren zur Zustimmung zu, Anwendung von und dem 
eigenen Erleben von Körper- und emotionalen Stra-
fen in der Erziehung. Allein betrachtet übt jeder die-
ser Faktoren jedoch nur einen geringen Einfluss aus. 
Somit kann zusammenfassend weder von einem ein-
heitlichen Trend in den untersuchten Determinanten 
gesprochen werden noch dürfen die Ergebnisse über-
interpretiert werden.
 
Eindeutige, ausgeprägte Zusammenhänge mit mitt-
lerer und großer Effektstärke konnten lediglich beim 
Cycle of Violence in unserer Studie beobachtet 
werden. Das bedeutet, dass eigene Erfahrungen von 
emotionalen Strafen in der Kindheit sowohl mit einer 
deutlich höheren Zustimmung zu emotionalen und 
Körperstrafen verbunden sind als auch mit der Anwen-
dung der beiden Formen von Erziehungsstrafen. 

Dies verdeutlicht einmal umso mehr, dass psychische 
Gewalterfahrungen in der Kindheit und Jugend, wie 
z.B. Demütigungen, mit den gleichen Folgen einher-
gehen wie auch belastende Kindheitserlebnisse physi-
scher Natur. In Bezug auf letzteres wurde dies bereits 
im Vorgängerbericht von Clemens et al. (2020) unter-
sucht und detailliert dargelegt.
 
Schließlich sei an dieser Stelle noch einmal betont, 
dass selbst erlebte Erziehungsstrafen und auch For-
men von Kindesmisshandlung nicht deterministisch 
dazu beitragen, dass betroffene Personen selbst in der 
Erziehung von Kindern Gewalt anwenden. Es scheint 
aber Zusammenhänge zu geben, die dieses Risiko er-
höhen oder eben abschwächen. Auch entstammen 
unsere Befunde zwar einer repräsentativen Stichprobe 
für die deutsche Bevölkerung, allerdings können ih-
nen keine Allgemeingültigkeit, Generalisierbarkeit und 
kausalen Zusammenhänge unterstellt werden. Derweil 
sind auch methodische Limitationen der genutzten Er-
hebungsinstrumente zu benennen. Bei Befragungen 
zu Präferenzen zu einer Partei muss z.B. generell eine 
deutlich eingeschränkte Reliabilität der Ergebnisse be-
achtet werden, da ein großer Teil der Bevölkerung kei-
ne stabile Bindung zu einer politischen Partei, sondern 
stattdessen wechselnde Präferenzen aufweist. Gerade 
Antworten zum Erleben eigener Gewalt in der Kindheit 
oder der Ausübung von Erziehungsstrafen sowie auch 
entsprechenden Einstellungen dazu, können durch 
Scham, soziale Erwünschtheit und Nicht-Offenlegung 
in ihrer tatsächlichen Ausprägung verzerrt sein. Zudem 
haben wir uns in unserem Bericht insbesondere auf die 
Zusammenhänge fokussiert, die einen nennenswer-
ten statistischen Zusammenhang aufweisen, d.h. mit 
einer Effektstärke gleich oder über 0,1. Darüber hinaus 
konnten jedoch auch weitere statistisch signifikante 
Zusammenhänge beobachtet werden, die jedoch auf-
grund der sehr kleinen Effekte zu vernachlässigen sind 
und somit nicht zum Fokus unserer Ergebnisdiskussi-
on wurden. Alle Ergebnisse wurden jedoch detailliert in 
dem Ergebnisteil präsentiert.
 
Das Ziel des vorliegenden Berichts und unserer Ana-
lyse war zu verstehen, wo wir beim Thema gewaltfreie 
Erziehung ein Vierteljahrhundert nach ihrer Einfüh-
rung in das BGB stehen, und, wo und in was wir unsere 
Anstrengungen im Kinderschutz zukünftig weiter ver-
stärken müssen. Wir sehen, dass das Ziel, eine kom-
plette Bewusstseinsänderung in der Gesellschaft und 
die komplette Ächtung von Gewalt in der Erziehung zu 
vollziehen, auch 25 Jahre nach Inkrafttreten des Geset-
zes noch immer nicht erreicht ist.
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Was lässt sich schließlich, auf Basis der dargestellten wissenschaftlichen Ergebnisse, 
ableiten? Wir erachten folgende Handlungsempfehlungen als zentral:

Die Geschichte der gewaltfreien Erziehung in Deutschland zeigt, wie gesetzliche Maßnahmen 
zu nachhaltiger positiver gesellschaftlicher Veränderung führen. Weiterhin bleibt die Forderung, 
die bereits schon im Bericht von 2020 (Clemens et al., 2020) formuliert wurde, Kinderrechte im 
Grundgesetz zu verankern als Recht auf Förderung und als Voraussetzung für die Per-
sönlichkeitsentfaltung von Kindern. Denn schließlich bedeutet das Gesetz zur Ächtung der 
Gewalt in der Erziehung genau das: Kinder als Inhaber von Grundrechten, nämlich als Person 
mit eigener Würde und als Träger von eigenen Rechten und Pflichten, können die Achtung ihrer 
Persönlichkeit auch von den Eltern verlangen. Dabei geht es nicht darum, Eltern jede Sanktionie-
rungsmöglichkeit bei einem Fehlverhalten des Kindes zu nehmen, sondern es geht explizit dar-
um sich zu vergegenwärtigen, dass Bestrafung durch Gewalt unzulässig und keine pädagogisch 
mögliche Erziehungsmaßnahme ist. Dazu gehören eben neben Körperstrafen auch seelische 
Verletzungen, Entwürdigungen und Demütigungen. Eine Aufnahme der Kinderrechte in das 
Grundgesetz würde die Rechtsposition von Kindern zusätzlich stärken und so die Rah-
menbedingungen für einen wirksamen Kinderschutz und die Teilhabe von Kindern in 
allen Lebensbereichen verbessern. 
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Die gesetzliche Norm zum Recht auf gewaltfreie Erziehung, § 1631 Abs. 2 BGB, berücksichtigt 
bislang nicht die Misshandlungsform der Vernachlässigung – also Gewalt durch Unterlassung. 
Während die Ablehnung körperlicher Gewalt und auch zunehmend der emotionalen Gewalt im 
gesellschaftlichen Bewusstsein verankert ist, fehlt es weiterhin an einer breiten Sensibili-
sierung für die Folgen unterlassener Fürsorge. Diese schließt neben körperlicher Vernach-
lässigung auch psychische bzw. emotionale Vernachlässigung mit ein. Der Begriff der gewalt-
freien Erziehung sollte daher im BGB ausdrücklich auf diese Form der Gewalt durch 
Vernachlässigung ausgeweitet und die Ächtung dieser Form der Gewalt gesetzlich ver-
ankert werden – in Übereinstimmung mit internationalen Klassifikationssystemen wie 
der von UNICEF vorgeschlagenen International Classification of Violence Against Chil-
dren (ICVAC). Im Jahr 2021 wurde der entsprechende Paragraf des BGB zuletzt überarbeitet. 
Seither ist ausdrücklich vom „Recht auf Pflege und Erziehung unter Ausschluss von Gewalt, kör-
perlichen Bestrafungen, seelischen Verletzungen und anderen entwürdigenden Maßnahmen“ 
die Rede. Ob diese Formulierung jedoch auch eine inhaltliche Erweiterung des Gewaltbegriffs im 
rechtlichen Sinne darstellt, bleibt bislang unklar. Gewalt durch erhebliche Vernachlässigung wird 
zwar mittlerweile erfreulicherweise im neuen Sozialen Entschädigungsrecht (SGB XIV) anderen 
Gewaltformen gleichgestellt, aber im Kontext „Gewaltfreie Erziehung“ wird Gewalt durch Unter-
lassen, durch Nicht Gewähren elementarer Bedürfnisse, bislang nicht ausreichend aufgegriffen.

Den Begriff 
der gewaltfrei-
en Erziehung 
erweitern 
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Besonders wichtig ist eine gezielte Prävention. Insbesondere die eigene Erfahrung von emo-
tionalen Strafen, aber auch von Körperstrafen in der Kindheit sowie Kindesmisshandlungs- und 
Vernachlässigungserfahrungen von Eltern, spielen eine zentrale Rolle. Wie wir in diesem Bericht 
dargelegt haben, lässt sich nicht anhand bestimmter einzelner soziodemografischer und -öko-
nomischer Merkmale festmachen, welche Bevölkerungsgruppen verallgemeinernd das Ziel von 
Prävention und Intervention im Rahmen der gewaltfreien Erziehung sein müssen. Es können 
lediglich Tendenzen abgeleitet werden. Risikofaktoren können vielfältig gestaltet sein und kumu-
lieren, sodass insbesondere das Gesamtbild an Risiken bei der gezielten Prävention und Inter-
vention betrachtet werden muss. 

Veraltete Präventionsdefinitionen, z.B. § 20 SGB V, wo nur die Primärprävention als Aufgabe des 
Gesundheitssystems neben der Krankenbehandlung und Rehabilitation definiert wird, verhin-
dern zielgruppenspezifische Ansätze. Sowohl selektive als auch indizierte Prävention muss 
(z.B. in § 20 SGB V) ermöglicht werden, um nicht nur primärpräventiv vor Gewalt in der 
Erziehung zu warnen. Der Setting-Ansatz der Weltgesundheitsorganisation in der Prä-
vention muss zudem, wenigstens in der deutschen Anwendung, um das Präventions-
setting „Familie“ erweitert werden und damit selektive und indizierte Prävention er-
möglichen. Des Weiteren muss auch der digitale Raum als neues Setting aufgenommen 
werden. Die rasanten digitalen Entwicklungen der letzten Jahre müssen beim Gewaltschutz von 
Kindern unbedingt mitbedacht werden sowie die Tatsache, dass das reale Leben und Aufwach-
sen von Kindern und Jugendlichen in Deutschland heute in der digitalen Welt erfolgt. Aktuelle re-
präsentative Erhebungen zeigen, dass gerade die jüngste Generation vergleichsweise stark von 
sexualisierter Gewalt im Internet betroffen ist (Chauviré-Geib et al., 2025; Dreßing et al., 2025). 
Aber auch Gewalt, u.a. durch Cyberbullying, also das Beleidigen, Bedrohen, Bloßstellen oder 
Belästigen von Personen durch das Internet, und durch die Konfrontation mit gewaltvollen In-
halten, müssen beim Schutz und gewaltfreien Aufwachsen von Kindern heutzutage mitbedacht 
werden. Die digitale Welt bietet allerdings neben Risiken auch Chancen für den Kinder-
schutz: insbesondere für die gewaltfreie Erziehung zu sensibilisieren, aufzuklären und 
entsprechende Unterstützung anzubieten – sowohl für Kinder als auch für (werdende) 
Eltern, Großeltern und für die Familie im Gesamten. Es ist nicht auszuschließen, dass die 
Reichweite von sozialen Medien auch einen erheblichen Beitrag dazu geleistet hat, dass sich in 
den letzten fünf Jahren ein deutlicher Einstellungswandel in Bezug auf die Ablehnung von Kör-
perstrafen vollzogen hat, gerade in der jungen Generation Heranwachsender. Insofern können 
gezielte Kampagnen in sozialen Medien durch Einbeziehung gesellschaftlicher Vorbilder auch in 
Zukunft einen wichtigen Beitrag dazu leisten, Prävention und gewaltfreie Erziehung nachhaltig 
und gesellschaftlich übergreifend zu verankern.

Gezielte 
Prävention, 
Sensibilisierung 
und Aufklärung 
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Die Datenlage zur Gewalt in der Erziehung in Deutschland ist weiterhin lückenhaft. Eine syste-
matische Datenerhebung ist das Fundament für wirksame Prävention und gezielte Intervention. 
Sonst wird gut gemeinte Prävention in einer sich durch die digitale Revolution rasch verändern-
den Welt zum Blindflug. Nur durch fundierte Daten lassen sich das Ausmaß und die Risikofakto-
ren von Gewalt gegen Kinder in ihren konkreten Formen und Ausprägungen erkennen. Darauf 
aufbauend lassen sich Lösungen erarbeiten sowie politischer und gesellschaftlicher Handlungs-
druck erzeugen, um das globale Nachhaltigkeitsziel 16.2 der Vereinten Nationen „Missbrauch 
und Ausbeutung von Kindern, den Kinderhandel, Folter und alle Formen von Gewalt gegen Kin-
der beenden“ (Statistisches Bundesamt, 2024a) zu erreichen. Wie schon 2020 (Clemens et al., 
2020), fordern wir nun auch zum 25-jährigen Bestehen des Gesetzes zur Ächtung der Gewalt in 
der Erziehung ein gezieltes Monitoring von Nachhaltigkeitsziel 16.2 durch die Bundesre-
publik Deutschland, die sämtliche Formen von Gewalt in der Erziehung, einschließlich 
körperlicher und seelischer Gewalt sowie Gewalt durch Vernachlässigung und Unter-
lassung, regelmäßig erfasst.
 
Trotz der bisherigen Fortschritte und positiven Entwicklungen beim Schutz von Kindern vor Ge-
walt in der Erziehung ist der Handlungsbedarf also hoch und es gibt noch einiges zu tun. Gerade 
angesichts der aktuellen Krise der psychischen Gesundheit junger Menschen, die vor einem 
Kipppunkt steht, müssen wir den Schutz vor Gewalt in der Kindheit als gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe ernster denn je nehmen und deutlich verstärken. Die hier dargelegten Ergebnisse 
sollen aber auch Mut machen: Das Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung hat eine 
enorme Wirkung entfaltet, die gesellschaftliche Akzeptanz von Erziehungsstrafen ist so gering 
wie noch nie zuvor. Das zeigt: Einstellungen und Handlungen lassen sich durch den richtigen 
normativen Rahmen und eine Gesetzgebung ändern. Nun gilt es noch den letzten Schritt zu 
erreichen und allen Kindern ein Aufwachsen ohne Gewalt zu ermöglichen.

Die Datenlage 
zu Gewalt in 
der Erziehung 
verbessern 
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Anhang

ANHANG: VERWENDETE INSTRUMENTE

A1: EINSTELLUNGEN ZUR ERZIEHUNG VON KINDERN

a) Zustimmung/Ablehnung zu verschiedenen Aussagen zu Körperstrafen

b) Aktuelle Einstellungen zu Erziehungsstrafen

E01.

E02.

01

02

03

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1 2 3 4 5

Ein Klaps auf den Hintern hat noch keinem 
Kind geschadet.

Eine Ohrfeige hat noch keinem Kind geschadet.

Eine Tracht Prügel hat noch keinem Kind
geschadet.

Eltern haben ein Recht auf Bestrafung.

Körperliche Bestrafung ist für Kinder hilfreich.

Ich beabsichtige, körperliche Bestrafung anzuwenden.

Körperliche Bestrafungnist ein geeignetes Mittel.

Körperliche Bestrafung ist für Kinder ist nicht schädlich.

Kinder nehmen Einem körperliche Bestrafung 
nicht übel.

Kinder brauchen körperliche Bestrafung.

Eltern müssen nicht weniger bestrafen.

Kinder profitieren von körperlicher Bestrafung.

Ich würde ein Gesetz gegen körperliche Bestrafung
nicht unterstützen.

Körperliche Bestrafung ist nicht missbräuchlich.

Lehrer/Direktoren haben das Recht, körperliche 
Strafen anzuwenden.

Stimme
voll zu

Stimme
überhaupt 
nicht zu

Stimme
voll und 
ganz zu

Stimme
etwas zu

Bin etwas
dagegen

Bin stark
dagegen

Bitte machen Sie in jeder Zeile ein Kreuz
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Anhang – verwendete Instrumente

A2: EMPFUNDENE ANGEMESSENHEIT VON KÖRPERSTRAFEN IN DER ERZIEHUNG VON KINDERN

A3: ERWARTETE ERGEBNISSE DER ANWENDUNG VON KÖRPERSTRAFEN IN DER ERZIEHUNG 
VON KINDERN

E03.

E04.

01

02

03

04

05

07	

08	

09

10

11

12

13

14

06

1 2 3 4 5

sich kurzfristig besser benimmt?

sich langfristig besser benimmt?

den Eltern gegenüber mehr Respekt zeigt?

richtiges Verhalten lernt?

eine bessere Beziehung zum Elternteil hat?

im späteren Leben mit einer geringeren Wahrschein-
lichkeit straffällig oder inhaftiert wird?

ein besseres Gefühl der Selbstkontrolle hat?

körperlich verletzt wird?

aggressiver wird?

körperlich misshandelt wird?

eine langfristige emotionale Belastung erfährt?

schlechtere kognitive Fähigkeiten hat?

eine schlechtere psychische Gesundheit hat?

eine schlechtere körperliche Gesundheit hat?

Nie Immer

Welche körperliche 
Bestrafung(en) halten 
Sie in der Erziehung von 
Kindern für angebracht?
(Mehrfachauswahl 
möglich)

Wie oft glauben Sie, dass einem Kind einen Klaps
zu geben oder das Schlagen eines Kindes mit der 
Hand oder einem Gegenstand zu disziplinarischen 
Zwecken, dazu führt, dass das Kind...

Kneifen

Klaps auf den Hintern

Leichte Ohrfeige

Mit Stock kräftig auf den Po

Tracht Prügel mit Blutung

Schläge mit Gegenständen (wie Gürtel, Bambusrohr)

Treten

Würgen

Andere körperliche Bestrafung

Ich lehne körperliche Bestrafung als Erziehungsmethode ab
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A4: SELBST ANGEWANDTE KÖRPERSTRAFEN IN DER ERZIEHUNG VON KINDERN

A5: SELBST ERLEBTE KÖRPERLICHE BESTRAFUNGEN IN DER ERZIEHUNG VON KINDERN

E06.

E05.

Welche körperliche 
Bestrafung(en) haben 
Sie in der Erziehung 
von Kindern jemals 
angewandt?
(Mehrfachauswahl 
möglich)

Welche körperliche 
Bestrafung(en) haben 
Sie in Ihrer Erziehung 
selbst erlebt?
(Mehrfachauswahl 
möglich)

Kneifen

Klaps auf den Hintern

Leichte Ohrfeige

Schallende Ohrfeige

Mit Stock kräftig auf den Po

Tracht Prügel mit Blutung

Schläge mit Gegenständen (wie Gürtel, Bambusrohr)

Treten

Würgen

Andere körperliche Bestrafung

Ich habe in meiner Erziehung keine Körperstrafen
angewandt

Ich habe niemals Kinder erzogen 

Kneifen

Klaps auf den Hintern

Leichte Ohrfeige

Schallende Ohrfeige

Mit Stock kräftig auf den Po

Tracht Prügel mit Blutung

Schläge mit Gegenständen (wie Gürtel, Bambusrohr)

Treten

Würgen

Andere körperliche Bestrafung

Ich habe keine Körperstrafen in meiner Erziehung erlebt

Anhang
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A6: EINSTELLUNGEN ZU EMOTIONALEN STRAFEN IN DER ERZIEHUNG VON KINDERN

Anhang – verwendete Instrumente

E07.

01

02

03

1 2 3 4 5

Ich würde ein Gesetz gegen emotionale
Betrafung nicht unterstützen.

Emotionale Betrafung ist nicht missbräuchlich.

Emotionale Bestrafung ist für Kinder nicht schädlich.

Stimme
überhaupt 
nicht zu

Stimme
voll und 
ganz zu

A7: EMPFUNDENE ANGEMESSENHEIT VON EMOTIONALEN BESTRAFUNGEN IN DER ERZIEHUNG 
VON KINDERN

E08. Welche emotionale 
Betrafung(en) halten 
Sie in der Erziehung 
von Kindern für 
angebracht?
(Mehrfachauswahl 
möglich)

Anschreien

Schuldzuweisungen oder Bloßstellungen

Kleinreden oder herabsetzen

Verletzende oder beleidigende Aussagen
(„dumm“, „faul“ oder „nutzlos“)

Einschüchterung oder Drohungen
(z.B. Androhung körperlicher Gewalt, aber nicht ausgeführt)

Ins Zimmer einsperren

Mahlzeit ausfallen lassen

Alleine zu Hause lassen, ohne zu sagen, wohin man geht 
oder wann man wiederkommt

Entzug von Aufmerksamkeit und Liebe

Isolation von der Familie oder Freunden

Nicht mehr mit dem Kind sprechen /
Kommunikationsverweigerung

Andere emotionale Bestrafung

Ich lehne emotionale Bestrafung als Erziehungsmethode ab

103



104

Anhang

A8: SELBST ANGEWANDTE EMOTIONALE BESTRAFUNGEN IN DER ERZIEHUNG VON KINDERN 

E10. Welche emotionale 
Betrafung(en) haben 
Sie in der Erziehung 
von Kindern jemals 
angewandt?
(Mehrfachauswahl 
möglich)

Anschreien

Schuldzuweisungen oder Bloßstellungen

Kleinreden oder herabsetzen

Verletzende oder beleidigende Aussagen
(„dumm“, „faul“ oder „nutzlos“)

Einschüchterung oder Drohungen
(z.B. Androhung körperlicher Gewalt, aber nicht ausgeführt)

Ins Zimmer einsperren

Mahlzeit ausfallen lassen

Alleine zu Hause lassen, ohne zu sagen, wohin man geht 
oder wann man wiederkommt

Entzug von Aufmerksamkeit und Liebe

Isolation von der Familie oder Freunden

Nicht mehr mit dem Kind sprechen /
Kommunikationsverweigerung

Andere emotionale Bestrafung

Ich habe in meiner Erziehung keine emotionale
Strafe angewandt

Ich habe niemals Kinder erzogen
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Anhang – verwendete Instrumente

A9: SELBST ERLEBTE EMOTIONALE BESTRAFUNGEN IN DER ERZIEHUNG VON KINDERN 

E09. Welche emotionale 
Betrafung(en) haben 
Sie in der Erziehung 
selbst erlebt?
(Mehrfachauswahl 
möglich)

Anschreien

Schuldzuweisungen oder Bloßstellungen

Kleinreden oder herabgesetzt worden sein

Verletzende oder beleidigende Aussagen
(„dumm“, „faul“ oder „nutzlos“)

Einschüchterung oder Drohungen
(z.B. Androhung körperlicher Gewalt, aber nicht ausgeführt)

Ins Zimmer eingesperrt worden sein

Mahlzeit ausfallen lassen

Alleine zu Hause gelassen worden, ohne dass gesagt wurde,
wohin die Eltern gegangen sind oder wann sie wiederkommen

Entzug von Aufmerksamkeit und Liebe

Isolation von der Familie oder Freunden

Nicht mehr mit dem Kind sprechen /
Kommunikationsverweigerung

Andere emotionale Bestrafung

Ich habe keine emotionalen Strafen in meiner Kindheit erlebt
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